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11- *1~ 9,zder Beilagen zu den stenographischen Protokollen~es Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 16. Juni 1971 

- . 
, -

A n t rag 

lt· hurrlL- / \(0C{~CU'V . 
4er l1.bgcordnetcn .I:"'~ .~.' ~ ... ~ ••••••.•••••• D ••••• CI •• • 

f{r1u olJ J.le ~:' rV'V1 u"iA t· ... (1 Gn nO .... "''"''l oc-•••• ~~/ •• to ......... , .................. .{. ... l.U t.:: ... ..)L,.:,. ..... .J.., 

treffend ein Bundesßesetz über die :;:C::-arj·:e!-~yersic}:1.C­

rung der in der gewerblichen Wirtschaft sclbstandis 
Erwerbstätigen (Gcl,;,erblic"he s SeID stÖ2ldiGc;~-K.r.:lnl-:c:;.~ 

versicherungsgesetz GSlIVG 1971). 

'. 

Die e;efertigten Abgeordneten ~'.l.""J Nationalrat 

stellen den 

A nt rag 

Der Natiol:alrat \'lolle beschlie;':en: 

, 

.' 
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Bundesgesetz vom •••••••••••••• 1971 über 
die Krankenversicherung der in der gei'Jerb­
lichen \-lirtschaft selbständig ErvJerbstäti­
gen (Gewerbliches Selbständigen~Kr~kenver­
sicherungsgesetz - GSKVG 1971) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

..;; . 
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ERSTER TE IL: 
Allgemeine Bestin~uhgen 

ABSCHNITT I 
Gel tungsbereich und Aufgab~ 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Krankenver­
sicherung der im § 2 bezeichneten Personen. 

(2) Die Gevlerbliche Selbständigenkrankenversicherung 
trifft Vorsorge für die Versicherungsfälle der Kranl~:.Lv':'t;----­
der Mutterschaft und des Todes sowie für die Verhütung 
von Krankheiten. 

(3) Die Mittel der GeltlCrblichen SeI bständigenkrankenver­
sicherung können auch zur Förderung und Unterstützung von 
gemeinnützigen Einrichtungen, die der Betreuung von Kranken 
oder der' Verhütung von Krankheiten dienen, sowie für Auf:"" 
klärungs- und Informationszvlecke verwendet \',erden,' "lenn hie­
durch die Erfüllung der in Abs.2 genannten Aufgaben nicht 
gefährdet wird. 

ABSCHNITT 11 
Umfang der Versicherung 

1.Unterabschnitt 
Pflichtversicherung 

Personenkreis 

§ 2. (1) Auf Grund dieses Bundesgesetzes sind, soweit es 
sich um natürliche Personen handelt, nach Naßgabe der folgen ... ' 
den Bestimmungen in der Krankenversicherung pflichtver­
sichert: 

1. die f"Ii tglieder der Kammern der ge\'lerblichen Hirtschaft 
in den Bereichen der Sektionen Gewerbe, Handel, Verkehr. und 
Fremdenverkehr; 

2. die Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft und 
die persönlich haftenden Gesellschafter einer Kommanditgesell­
schaft, sofern diese Gesellschaften I-li tglieder einer Kam...1Jer 

der ge\'lerblichen \-lirtschaft in den unter Z.l bezeichneten 

.' 
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Bereichen sind; 
3- die Bezieher einer Pension (Übergangspension), 

ausgenommen einer Höherversicherungspension, die vom 
Träger der Ge"iverblichen Selbständigen-Pensionsver-
sicherung ausgezahlt wird, 

,., 

a) wenn und solange sie sich ständig im Inland aufhalten, 
b) und der Pensionsbezug wenigstens zum Teil auf eine ~r­

werbstätigkeit - bei Hinterbliebenenpensionen auf eine 
Erwerbstätigkeit des Verstorbenen,... zurückgeht, di"e 
die Pflichtversicherung nach Z.l oder 2 be-
gründet hat oder bei früherem \rJirksBl"!J.kei ts-
beginn dieser Bestimmung. begründet 'hätte. 

(2) Die Pflichtversicherung der im Abs.l bezeichneten 
Personen vrird auf Grund von Beschlüssen: (Pflichtbeschlüssen) 
der Mitglieder der Fachgruppen (Landesi~~ungen, Landesgremien) 
beziehungs\veise in jenen Bundesländern, in denen eine .JctCL.­

gruppe nicht errichtet ist, der Mitglieder des entsprechenden 
Fachverbandes, die im betreffenden Bundesland eine" kammer­

pflichtige Berechtigung besitzen, durch Verordnung des Bun­
desministeriums für soziale Verwaltung nach 1'1aßgabe der 
Bestimmungen des § 3 begründet. Den r-li tgliedern der Fach­
gruppen (FaChverbände) stehen nach Maßgabe des § 3 Personen 

gleich, die eine Pension (Übergangspension) beziehen und 
vor dem Anfall der Pension einer der in Betracht kommenden 
Fachgruppen beziehungsweise einem Fachverband angehört 
haben beziehungsweise angehört hätten. 

(3) Inhaber von Berechtigungen, für die bis zum \1irksam­
kei tsbegirm dieses Bundesgesetzes auf Grund vor diesem Zei t­
punkt von den zuständigen gevlerblichen Interessenvertretun­
gen gefaßte"r Pflichtbeschlüsse im Sinne der Anlage 1 zu diesem 
Bundesgesetz eine Pflichtversicherung bestand, unterliegen deJZ 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz. Diese Pflicht­
versicherung erstreckt sich auch auf alle im Abs.l genannten 
Personen, die nach dem \1irksamkeitsbegirm dieses Bundes­
gesetzes eine von einem solchen Pf1.ichtbeschluß erfaßte 

Berechtigung" erlangen, die zum örtlichen und fB:chlichen 
\Jirkungsbereich einer der in der A..,rllage I genannten 
Interessenvertretungen gehört beziehungsweise gehö~t hätte. 
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(4) Abs.3 gilt entsprechend für Gesellschafter einer 
offenen Handelsgesellschaft und persönlich haftende Ge­

sellschafter einer Kommanditgesellsch~ft, sofern diese 
Gesellschafte~ die dort angeführten Voraussetzungen 
erfüllen. 

(5) t~en die nach Abs~l Zol oder 2 Pflichtversicherten 

eine Eri'lerbstätigkeit durch 
a) den Verschleiß von Zeitungen und Zeitschriften, 
b) den Verschleiß von Postl"lertzeichen, Stempel­

marken und Gerichtskostenmarken, 
c) den Verschleiß von Fahrscheinen öffentlicher 

Verkehrseinrichtungen, : 
d) den Vertrieb von Spielanteilen der Lotterien 

oder durch 
e) den Betrieb von Totoannahnestellen 

aus, so erstreckt sich ib.re Pflichtversicherung auf jede 
dieser Tätigkeiteno 

Einbeziehung bisher nicht pflichtversicherter 
Personen 

§ 3. (1) Unterliegen die Mitglieder einer Fachgruppe anf 
Grund der die Mitgliedschaft zu dieser Fachgruppe begründen­
den Berechtigungen nicht der Pflichtversicherung nach § 2 

Abs.3, so hat eine Abstimmung über die Ein-
beziehung in diese Pflichtversicherung stattZUfinden, '\fenn 
der Fachgruppenausschuß es beschließt oder\"enn bei der 
Facp~rup~e ein Antrag auf Durchführung einer Abstimmung 
über die Einbeziehung einlangt, der von 10 v .. Ho der Ab­
stimmungsberechtigten CA bs. 3) unterfertigt ist • 

(2) Unterliegen in einer Fachgruppe nur die Inhaber 
bestimmter Berechtigungen der Pflichtversicherung nach 
diesem' Bundesgesetz , so hat eine AbstiIJ.I:lung sämtlicher 
Mitglieder, die andere Berechtigungen innehaben, über 
ihre Einbezieh:ung in die Pflichtversicherung stattzufi.n­
den, wenn der Fachgruppenausschuß es beschließt oder wenn 
bei der Fachgruppe ein Antrag auf Durchführung einer 
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Abstimmung über die Ein-beziehung einlangt, der von 10 v.lI. 
der solche andere Berechtigungen innehabenden absti~~ungs­
berechtigten Fachgruppenmitglieder (Abs.3) unterfertigt ist. 
Den I1itglieder~ der }i'achgruppen sind Personen gleichzustellen; 

die nach Abs.3. lit.b abstimmungsberechtigt sind •. 
(3) Die Abstimmung ist vom Fachgruppenausschuß durchzu-

führen. Der Fachgruppenausschuß kap~ die Durchführung einem 
engeren Ausschuß übertragen. Abstimmungsberechtigt sind 

a) die f-li tglieder der Fachgruppe , sofern es sich um 

natürliche Personen, offene Handelsgese1lschaften 
oder Kommanditgesellschaften handelt, die am I.Jänner 
des Kalenderjahres, in dem die Abstimmung stattillicie~ 
soll, tli tglieder der Fachgruppe \'larEn, 

b) Personen, die am lcJänner des Kalenderjahres, in dem 
die Abstimmung stattfinden soll, eine Pension (Ober­

gangspension) beziehen und v?r. Anfall der Pension 
. Mitglieder der in Betracht kommenden Fachgruppe 

'\-Taren beziehungm'lEüse gewesen wären. 
Die Abstimmung ist schriftlich und geheim vorzlli~ehmen. 
Hiebei dürfen nur von der Fachgruppe aufgelegte, an die Abst:i.Jnmun[;'.r­
berechtig'b:m zu versendende Vordrucke vervJendet 1.'Terden, 
deren Muster vom Bundesministerium für soziale Vert·,ral tung 
zu geneh~igen ist. Der Vordruck hat die entsprechenden 
Angaben über die sich aus der Versicherung ergebenden 
Berechtigungen und Verbindlichkeiten sowie über den Zeit-
punkt zu enthalten, an dem der ausgefüllte Vordruck bei 
der Fachgruppe spätestens einz.lllangen hat. Diese Frist ist 
vom Fachgruppenausschuß festzusetzen. Sie· darf mit höchste!ls 
drei I10naten ab dem Tag. der Versendung der Vordrucke bemessen 
\verden. Die -Abstirnmungsberechtigten dürfen dem Vordruck 
bei sonstiger Ungültigkeit der Stimme keine Bedingungen 
oder Einschrän1\:ungen h.inzufügen., Die ~ustimmung ist un­
widerruflich. 

(4) Her...ll in einem Bundesland von der Errichtung elner 
Fachgruppe abgesehen Hurde, finden die Bestimmungen des 
Abs.l bis 3 mit der Maßgabe sinngemäß Anwendung, daß die in 
diesen Bestimmungen vorgesehenen Befugnisse des Fachgrup­
penausschusses von den Fachvertretern (dem Fachvertreter) 
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auszuüben sind und das Abstimmungsverfahren von der zu­
ständigen Sektion der Kammer der gewerblichen Wirtschaft 
durchzuführen ist. 

(5) Das Bun9.esministerium für soziale Verwaltung hat die 
näheren Vorschriften über. die Vorbereitung und Durchführung 
der Abstimmung im Rahmen der Bestirn..rnungen der Abs. 3 
und 4 durch Verordnung zu erlassen. 

(6) Die Unterlagen der Abstimmung sind von der Fachgruppe 
(in den Fällen des Abs.4 von der zust~~digen Sektion der 
Kammer der gevlerblichen \1irtschaft) dem BlL."1desD.inisterium 
für soziale Verwaltung binnen einem Bonat nach Ablauf der 
Frist für das Rücklangen der ausgefüllten Vordrucke (Abs.3) 
vorzulegen. Das Bundesministerium für soziale Verwaltung hat 
die der Fachgruppe angehö:::,enden Personen im Sinne des § 2 
Abs.l Z.l und 2 durch Verordnung in die Pflichtversicherung 
nach diesem Bundesgesetz einzubeziehen, wenn 

a) auf Grund des Absti~~ungsergebnisses mehr als die 
Hälfte der Abstimmungsberechtigten, die sich an der Ab~ 

stimmung gültig beteiligt haben, der Einbeziehung zu­
gestimmt hat und 

b) der Einbeziehung nicht öffentliche Rücksichten vom Ge­
sichtspunkt der Sozialversicherung der in der ge\'Jerb­
lichen \-Jirtschaft selbstä.Yl.dig Er\·,erbstätigen~ ins be­
sondere unter lledachtnahn;e auf die finanzielle Lei­
stungsfähigkei t des Ver~ .. ic~erungsträgers, entgegen­
stehen. 

(7) Lie Pflichtversicherung auf Grund einer nach dem 
Wirksamkeits~eginn dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord­
nung im Sinne des Abs.6 erstreckt; sich auch auf die im § 2 
Abs.1 Z.3 genannten Pensionisten. 

( 
'. 

76/A XII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 7 von 190

www.parlament.gv.at



- 8 -

Ausnahmen von der Pflichtversicherung 

§ 4. Von der Pflichtversicherung nach § 2 sind ausge­
nommen: 

1. Personen, die das Ruhen ihres Gewerbebetriebes an-', 
gezeigt haben, für die Dauer des Ruhens; 

2. Personen, die als Deszendenten im Rahmen eines 
vlitwen- und Deszendentenfortbetriebes berechtigt sind, den 
Gewerbebetrieb fortzuführen; 

3. Angehörige der Orden und Kongregationen der katholi-' 
sehen Kirche sowie der Diakonissenanstalten der evangeli­
schen Kirche A.B. und H.B o ; 

4. Bezieher einer Pension (Übergangspension) im Sinne 
des § 2 Abs.1 Z.3, sofern sie auf Grund des Bezuges einer 
Pension aus der Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz, BGBl.Nr.189/1955, krankenver­
sichert sind. 

Ruhen der Pflichtversicherung 

§ 5. (1) Die Pflichtversicherung ruht für Personen, 
solange sie 

1. nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
a) in de'r Krankenversicherung pflichtversichert sind, 

oder 
b) Anspruch auf: Kranken- oder Wochengeld haben, auch 

wenn dieser Anspruch ruht, oder 
c) auf Rechnung eines Versicherungsträgers Anstalts­

pflege erhalten oder in einem Genesungs-, Erholungs­
od'er Kurheim oder in einer Sonderheilanstalt unter­
gebracht sind, oder 

d) Anspruch auf Ersatz der Verpflegskosten gemäß § 131 
oder § 150 des Allgemeinen Sozialversicherungsge­
setzes dem Versicherungsträger gegenüber haben; 

2. nach dem Beamten-Krarucen- und Unfallversicherungsge­
setz in der Krankenversicherung pflichtversichert sind oder 
die Hitglieschaft zu einer Krankeni'ürsorgeeinrichtung eines 
öfi'entlich-rechtlichen Dienstgebers besitzen. 
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(2) Das Ruhen der 'Pflichtversicherung gem~~ Abs.l tritt 
nur dann ein, vJenn der Pflichtversicherte einen diesbezüg­
lichen Antrag unter Beibringung eines Nachvleises über die 
ander1rlei tige Versicherungspflicht an den Versicherungs­
träger stellt •. Eine Unterbrechung der im Abs.l Zol be­
zeichneten Pflichtversicherung beziehungsweise der ihr 
gleichgestellten Zeiten bis zu 14 Tagen berührt das Ruhen 

der Pflichtversicherung nichto 
(3) Das Ruhen der Pflichtversicherung gemäß Abs.l beginnt 

mit dem dem Eingang des Antrages folgenden Monatsersten 
und endet mit dem Hegfall der für das Ruhen der Pflicht-

O~ "Iti' .... ___ 

versicherung maßgebenden Voraussetzung. Sind die im Absel 
für das Ruhen der Pflichtversicherung vorgesehenen Voraus­
setzungen schon zum Zei tp1.."~nkt des Eintrittes der Pflichtver­
sicherung nach diesem Bundesgesetz gegeben, so wirkt das 
Ruhen der Pflichtversiche:eung gemäß Absel ab Beginn der 
Pflichtversicherung, \'lenl: der Antrag innerhalb von vier 
vlochen nach dem Tag der Verständigung über den Eintritt 

der Pflichtversicherung gestellt wird" 
(4) Für die Dauer des Ruhens der Pflichtversicherung 

gemäß Abs.l ruht auch eine allenfalls bestehende Familien­
oder Zusatzversicherung" 

Beginn und Ende der Pflichtver­
sicherung 

§ 6. Cl) Die Pflichtversicherung beginnt 
1 .. bei denim § 2 Absel Z"l genannten Personen mit dem 

Tage der Erlangung einer die Pflichtversicherung begründen- _ 
den Berechtigung; soweit für die Zugehörig.kei t zu einer rier 
in der Anlage 1 zu diesem Bundesgesetz genannten Interessen­
vertretungen die Eintragung in das Eandelsregister Voraus-

. setzung v/ar, beginnt die Pflichtversicherung frühestens mit 
dem Tage der Eintragung in das Handelsregister. 

2. bei den im § 2 Abs.1 Z.2 genannten Personen mit dem­
T.ag der Erlangung der die Pflichtversicherung begrüno.enden 
Berechtigung durch die Gesellschaft, frühestens jedoch mit 
dem Tage der Eintragung des Gesellschafters in das handels-­

register. 
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(2) Im Falle der Ei"nbeziehung in die Pflichtversicherung . 
durch Verordnung (§ 3 Abs.6) beginnt die Pflichtversicherung 
nit dem auf die Kundmachung der Verordnung im Bundesgesetz­

DIa t t nächs tf 0 19 end en lilor.!.a t s e rs t en. 
(3) Die Pflichtversicherung ex-lischt bei den im § 2 Abs.1. 

Z.1 genannten Personen mit dem Letzten des Kalendermonates, in 
eiern dle die Pflichtversicherung begründende B8rechtigung er­
loschen ist;soweit für die Zugehörigkeit zu einer der in der 
Anlage 1 zu diesem bundesgesetz genannter ... Interessenvertretun­
gen die Eintragung in das Handelsregister V0raussetzung war, 
endet die Pflic:o.tversicherung spätestens mit d.em Letzten des 
Kalel1derruonates~ in dem die Löschung der Eintragung im Handels­
register erfolgt ist. ])ie Pflichtversicherul1g der im § 2 Abs.1 
Z.2 genannten ?ersonen endet mit dem Letzten des Kalendermonates 
in dem die die Pflichtversiche:cul.'1-€ begründende Berechtigung der 
Gesellschaft erloschen ist, bei Ausscheiden des Gesellschafters· 
aus der Gesellschaft mit dem Letzten des Kalendermonates in dem 
die Löschung der Eintragung im Handelsregister erfolgt. 

(4) Die Pflichtversicllerung beginnt nach viegfall eines Aus­
nahmegrundes nach § 4 mit diesem :6eitpunkte, bei Eintritt eines 
AusnahLLegrundes endet die Pflichtversicherung mit aeIL Letzten 
des Kalenderwonates, in dem der Ausnahmegrund eintritt. 

(5) Die Pflichtversicherung beginnt bei den in § 2 Abs.l %.3 
genannten Personen. mit dem :rage des Anfalles der P81l,siono Für 

Pensionisten, die auf Grund der Bestimmungen des § :3 Abs.7 neu 
in die Versi.cherungspflicht einbezogen werden, gilt Abs.2 ent­
sprechend. 

(6) v/ur'de ein Antrag auf Zuerkennung einer Perm ion (Über­
g~ngspension) gestellt, deren Be'zug die K:cankenversicherung nach 
§ 2 Abs.1 Z.3 b(3gründet, so hat der Träger der gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversiche:rung nach pflichtgemäßem Ermessen 
zu prüfen, ob die Zuerkennung der Pension ~ahrscheinlich ist. 
Trifft dies zu, so hat er eine Bescheinigung darüber auszustel­
len, daß die Krankenversicherung mit dem ~age des vorausslcht­

lichen Pensionsanfalles beginnt. Die Bescheinigung ist dem 

Pensions\'ierber zuzustellen. Die Ausstellung oä.er die Ablehnung 
c.er Bescheinigung kann durch ein h.echtsmittel nicht angefochten 
werden. Dieses Recht besteht nicht, wenn der Pensiollswerber 

-Derei ts in einer anderen gesetzlichen Krc.ukenversidLerung 
pflichtversichert ist. 
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(7) Die Pflichiversicherung endet bei den in 
§ 2 Abs.1 ~.3 genannten Personen mit dem Ablauf des 
Kalendermonates, für den letztmalig die Pension aus1;Je­
zahlt wird beziehungsweise in dem die Voraussetzung 

nach § 2 Abs.1 z,.3 lit.a weggefallen ist. Die vorläufi­
ge Krankenvere;icherung (Abs.6) endet mit d.er Zustellung 
des abweisenden Pensionsbescheides. 

2 .. UNTERABSCHHITT 
Freivlillige Versicherung 

We{terversicherung 

§ 7. (1) Personen, die aus der Pflichtversicherung aus­
scheiden, können sich und ihre mitversicherten Familienange­
hörigen (§ lO)~ solange sie ihren Uohnsitz im Inland. haben 
und nicht nach diesem ode:,,' einem anderen Bundesgesetz in 
der Krankenversicherung :D.flichtversichert sind, \'leiterver-­
sichern, vlenn sie in den vClrangegangenen zVlölf 11onaten: 
mindestens 26 l-lochen oder unmittelbar vorher mindestens 
sechs Vlochen ge set ziich krankenversichert irlaren. Die Frist 
von zvTölf 110naten verlängert sich um die Zeiten 

a) während derer der Versicherte auf Rechnung eines Ver­
sicherungsträgers L~staltspflege erhält oder auf 
Recf1.Jlung ,eines Versicherungsträgers in einem Ge­
nesungs-, Erholungs- oder Kurheim oder in einer 
Sonderheilanstalt untergebracht ist oder 

b) Anspruch auf Ersatz der Verpflegskosten einem 
Versicherungsträger gegenüber hato 

(2) Der Versicherungsträger hat dem ausgeschieden.eD.Ver~ 
sicherten ei?e Verständigung über ,das Erlöschen der Pflicht­
versicherung und über die Voraussetzungen zur tt!eiterver­
sicherung zuzustellen .. Das Recht auf \"eiterversicherung 
ist innerhalb von sechs 1dochen.{;ab dem Tage der Zustellung 
dieser Verständigung beim Versicherungsträger geltend zu 
machen. Fällt das Ausscheiden aus der Pflichtversicherung 

-in eine der in Abs.l lit.a oder b genannten Zeiten, so 
beginnt dieses Frist unabhä~gig von der etwa bereits er~ 
folgten Zustellun5 der Verständigung erst mit dem Ende der 
in Betracht kO::!l1!lcnden Zeit zu laufen .. 
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(3) Die Kran};::emrersicherung kann ferner, \'lenn sie die in 
Abs.l bezeichnete f'1indestdauer erreicht hat, von den bisher 
mitversicherten F2...rnilienangehörigen fortgesetzt werden 

a) nach dem, Tode de~ Versicherten 
1. vom überlebenden Ehegatten oder 
2. von einer überlebendeu;l nach § 10 als 

Familienangehörige geltenden Person oder 
3. von den überlebenden Doppelwaisen, sofern sie im 

Zeitpunkt des Todes des Versicherten das l8.Lebens­
jahr nicht vollendet haben; 

b) nach Nichtigerklärung~ Aufhebung oder Scheidung der 
Ehe vom früheren Ehegatten und 

c) nach dem Ausscheiden des Versicherten aus der Pflicht­
versicherlLl1g und Übernahme einer Erl.·lerbstätigkei t im ' 

Ausland von den im Inland zurückbleibenden Angehörigen, 
die im Falle des Todes des Versicherten nach lit .. a 
zur Heiterversicherung berechtigt 'Vlären ~ oder von den 
im Inland zurückbleibenden Kindern, Enkeln, Hahl-
oder Stiefkindern(§ 36 Abs.3)~ 

, solange die zur ideiterversicherung berechtigte Person (lit~a 
bis c) ihren Hohnsitz im Inland hat und nicht nach diesem 
oder einem anderen Bundesgesetz in der Krankenversicherung 
pflichtversichert ist~ 1!ur die Antragsfrist gilt Abs.2 

mit der Maßgabe, daß die Frist in den Fällen der lit.a mit 
dem Tage des Todes des Versicherten', nach dem Tode eines 
Pensionisten' mit dem Ende der Versicherung (§ 6 Abs.7) ,in 
den Fällen der lit.b mit dem Tage des Eintrittes der Rechts­
kraft des gerichtlichen Urteiles über die Nichtigerklärung, 
Aufhebung oder Scheidung der Ehe, in den Fällen der lit"c 
mit dem Tage des Ausscheidens des Versicherten aus der 
Pflichtversicherung zu laufen beginnt. Diese Personen 
können innerhalb der gleichen Frist durch gesonderte Anmel­
dung die Familienversicherung bezüglich aller jener ,Familien­
angehörigen fortsetzen, auf welche die Voraussetzungen des 

.§ 10 gegenüber dem Heiterversicherten zutreffe:p.e 

.. 
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(4) In den Fällen des Abs.3 können die dort genannten 
Personen, solange sie ihren Wohnsitz im Inland haben'und 
ni'cht nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz in der 
Krankenversicherung pfl1.chtversichert sind,auch eine 
Weiterversicherung in der Krankenversicherung fortsetzen. 

(5) Personen, die nach Abs.l oder 3 zur vleiterversiche-'-
rung berechtigt l-.raren, können dieses Recht, wenn die Ausstellung 
einer Bescheinigung nach § 6 Abs.6 abgelehnt \-rurde, auch noch 
innerhalb von sechs vJochen nach Ablehnung des Antrages auf 
die Bescheinigung geltend machen. Das Recht auf \-leiterver-

( 

sicherung steht auch Personen zu, deren vorläufige Kranken- \ 
versicherung nach § 6 Abs. 7 endet ,1i<renn sie dieses Recht 
innerhalb von sechs Wochen nach Zustellung des ablehnenden 
Pensionsbescheides geltend machen. 

(6) Die Heiterversicherung'schließt zeitlich unmittel­
bar an das Ende der vorangegangenen Krankenversicherung 
an. In den Fällen des Abs.3 lit.a bis lit.c beginnt die 
Weiterversicherung mit dem Beginn der Antragsfrist, in 
den Fällen des Abs.5 beginnt die Weiterversicherung mit 
dem Tage der Zustellung des Bescheides über die Ablehnung 
der Bescheinigung beziehungsvleise des ablehnenden Pensions­
bescheides. 

(7) Die Weiterversicherung endet, außer mit dem Weg­
fall der. Vorausset.zungen 

1. durch Austritt zum letzten des Beitragszeitraumes 
(§ 17 Abs.4), ' 

2. durch Ausschluß gemäß § 11. 

76/A XII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 13 von 190

www.parlament.gv.at



- 14 .... 

~~lbstversicherung 

§ 8. (1) Solange sie .ihren \vohnsi tz im Inland haben und 
nicht nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz in der 
Krankenversicherung pflichtversichert sind, können folgen~ 
de natürliche Personen bis zur Vollenc.ung des 60.Lebens­
jahres nach 11aßgabe des Abs.2 der Selbstversicherung 
beitreten: 

1. Mitglieder der Kammern der gevlerblichen lJirtschaft; 
2 .. die Gesellschafter eine'r offenen Handelsgesellschaft 

und die persönlich haftenden G.esellschafter einer 
Komnlanditgesellschaft, sofern diese Gesellschaften 
Mitglieder einer der unter Z 0 I bezeichneten Kum..rnern 
sind. 

(2) Die Anzahl der zur Selbstversicherung gemeldeten 
Personen darf jevreils nur ein Drittel der 
beim Versicherungsträgerverslcherten 

Personen betragen. Solange diese Anzahl erreicht oder 
durch Ausscheiden anderer Versicherter überschritten ist, 
sind "'reitere Beitritte zur Selbstversicherung unzulässig .. 

(3) Der Beitritt ist abzulehnen, 'denn der Gesundheits­
zustand des Antragstellers ärztlicherseits als schlecht 
festgestell t vrurde 0 Die Satzung kann von der '!orlage 
eines Gutachtens über die gesundheitliche Eignung ab­
sehen, vTenn der VersicherungsvJerber bereits in einer 

'gesetzlichen Krankenversicherung anspruchsberechtigt 
,,;ar und das Ende dieser Anspruchsberechtigung nicht 
länger als sechs I'lonate zurückliegt .. 

(4) Die Selbstversicherung nach Abs.1 beginnt mit dem 
auf die Anmeldung folgenden l'1onatsersten. 

(5) Die Selbstversicherung endet, außer mit dem lJegfall 
der Voraussetzungen,' 

1. durch Kündigung mittels eingeschriebenen Briefes 
mit dreimonatiger Frist zum Ende eines jeden 
Kalendervierteljahres, 

2. durch Ausschluß gemäß § 11. 

(6) Durch die SatzunG kann Selbstversicherten und 
deren mitversicherten Familienangehörigen (§ 10) 
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die Berechtigung zur Weiterversicherung im Sinne des 
§ 7 zuerkannt werden • 

. Zusatzversicherung 

§ 9. (1) Die Pflichtversicherten, mit Ausnahme der 
gemäß § 2 Abs.1 Z.~ versicherten Pensionisten, sowie 
die gemäß § 8 Abs.1 Selbstversicherten können, sofern 
sie höchstens 60 Jahre alt sind, für ihre Person eine 
Zusatzversicherung auf Kranken-, Tag- und Wochengeld ab­
schließen. 

(2) Die Zusatzversicherung nach Abs.1 beginnt 
mit dem auf den Antrag folgenden Monatsersten. \'Iird je­
doch der Antrag innerhalb von vier Wochen nach Zustel;.. 
lung der Verständigungübe~'.' den Eintritt der Pflichtver­
sicherung bzw. der Selbstvp.rsicherung gestellt, so be- , 
ginnt die Zusatzversicherung, sofern dies ausdrücklich 
beantragt wird, mit dem Tag des Eintrittes der Pflicht­
versicherung bzw. des Beginnes der Selbstversicherung. 
Für das Ende der Zusatzversicherung gilt § 8 Abs.5 ent­
sprechend. Die Zusatzversicherung endet jedoch in allen 
Fällen spätestens mit dem Ausscheiden aus der Pflicht­
(Selbst)versicherung gemäß § 6 Abs.3 bzw. § 8 Abs.5. 

(3) Der Abschluß der Zusatzversicherung nach 
Abs.1 ist,abzulehnen, wenn der Gesundheitszustand des 
Antragstellers ärztlicherseits als schlecht festgestellt 
\ttUrde. 

Familienversicherung 

§ 10. (1) Pflichtversicherte gemäß § 2 Abs.1 Z.1 und 2, 
.~ . . 

Weiterversicherte gemäß'§ 7 'und Selbstversicherte gemäß § 8 
können nach !>laßgabe der folgenden VOrschriften für ihre 
Ehegattin (ihren erwerbsunfähigen und unterhaltsberechtigten 
Ehegatten) eine Familienversicherung abschließen, sofern 
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diese Person ihren gev,ohnlichen Aufenthalt im Inland hat 
und weder nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes noch 
nach anderen gesetzlichen Vorschriften selbst krankenver­
sichert ist und, auch für sie seitens einer Krankenfürsorge­
einrichtung eines öffentlich - rechtlichen Dienstgebers Kran­
kenfürsorge nicht vorgesehen ist. 

(2) Durch die Satzung kann bestimmt werden, daß 
Pflichtversicherte gemäß § 2,Weiterversicherte gemäß § 7 
und Selbstversicherte gemäß § 8 eine Famil,ienversicherung 
abschließen können für 

Ä 4 "cs----.. 

a) Verwandte in auf- und absteigender Linie ausgenom-
men Kinder (§ 36 Abs.2), und in der Seitenlinie bis 
zum zweiten Grad oder mit dem Versicherten verschwä­
gerte Personen gleichen Grades; 

b) eine mit einem männlichen Versicherten nicht ver­
wandte, bzw. nicht verl?chwä;gerte weibliche Perso~, 
die seit mindestens zehn Monaten~mit dem Versicherten 
in Hausgemeinschaft lebt und ihm seit dieser Zeit 

,unentgeltlich den Haushalt führt, wenn eine im ge­
meinsamen Haushalt lebende arbeitsfähige Ehegattin 
nicht vorhanden ist. 

Eine Familienversicherung nach lit.b kann nur für eine einzige 
Person abgeschlo,ssen Ylerden. 

(3) Die im Abs.2 genannten Personen dürf.en 'in die 
Familienversicherung - sofern die, Familienversicherung nicht 
schon mit Beginn der Pfli6ht(Selbst)versicherung abgeschlossen 
wurde - nur aufgenommen werden, wenn sie nicht älter als 60 
Jahre sind; die Aufnahme ist abzulehnen, wenn ihr Gesundheits­
zustand ärztlicherseits als schlecht festgestellt wurde. 

(4) Die Familienversicherung beginrlt rui t dem auf die, 
Anmeldung nächstfolgenden Monatsersten. Wird jedoch eine Fami-' 
lienversicherupg innerhalb von vier \'lochen nach Zustellung der 

" Verständigung d:ls Versicherungsträgers über den Eintritt der 
Pflichtversicherung bzw. Beitritt zur Selbstversicherung an­
gemeldet, so beg:Lnnt die Familienversicherung sofern dies 
ausdrücklich beantragt wird, mit dem Tage des Eintrittes der 
Pflichtversicherung bzw. Beginnes 'der Selbstversicherung. 
Für das Ende der Familienversicherung gilt § 8 Abs.5 ent­
sprechend. 
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Ausschluß aus der freiwilligen Versi6herung 

§ 11. (1) Die gem~ß §§ 7 bis 10 freiwillig ver­
sicherten Personen können vom Versicherungsträger aus 
der in Betracht kommenden freiwilligen Versicherung aus­
geschlossen \'Jerden, v,enn 

a) die hiezu zu entrichtenden Beiträge für mehr als 
drei aufeinanderfolgende Honate rückständig sind, 
mit dem Ende des dritten Monates; 

b) bei Abschluß der freiwilligen Versicherung vom 
Versicherten Fragen ü'bar den Gesundbei tszustand, 
das Alter oder sonstige für das Versicherungs­
verhältnis maßgebende Ereignisse und Tatsachen 
unricbtig beantv/ortet oder be\'1ußt verschwiegen 
wurden. 

(2) Die Satzung hat zu bestimmen, unter 
welchen Bedingungen eine Wiederaufnahme in die Weiter-, 
Selbst-, Familien- und Zusatzversicherung möglich ist. 

3. UlfTERABS cmHTT 

Formalversicberung 

§ 12. (1) Hat der Versicherungsträger bei einer 
nicbt der Pflichtversicberung unterliegenden Person den 
Bestand der 'Pflichtversicherung als gegeben angesehen 
und für den vermeintlich P:C+icbtversicberten drei 110nate 
ununterbrocben die Beiträge unbeanstandet angenommen, so 
bestebt ab dem Kalendermonat, für den erstmals die Bei­
träge entricbet worden sind, eine Formalversicherunge 
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(2) Abs e 1 gilt entsprechend für den Antrag eines ver­
meintlich Versicherungsberechtigten auf Weiterversicherung, 
auf Selbstversicherung oder auf ~usatzversicherul1g bzw .. 
ei.nes vermeintlich Anmeldeberechtigten auf Familienver­
sicherung. 

(3) Die }i'ormal versicherllng endet roi t dem Ende des 
Kalendermonates,in dem der Versicherungsträger den ver­
meintlich Pflichtversicherten aus der Versicherung 
ausscheidet" Dies gilt auch in den freiwilligen Verstt'~'Gl'~.:::'l~· 
gen,wenn nicht eine frühere Beendigung gemäß §§ 7 Abs .. 7, 
8 Abs.5,9 Abs.2 und 10 Abse4 eintritt~ 

(4) Die Formal·versicherung hat die gleichen Rechts­
wirkungen wie die Pflichtversicherung bzw. die entsprechendA 
freivdllige Versicherungo .. 

Abschnitt 111 

Versicherungsträger 

§ 13. Träger der Krankenversicherung nach diesem 
Bundesgeset~ ist für das ganze Bundesgebiet die Sozial­
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft mit deri 
Sitz in Wien. 
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ABSCHNITT IV 

Meldungen und Auskunftspflicht 
Neldungen 

§ 14. (1) Pflichtversicherte haben, den Eintritt der 
Voraussetzungen für den Beginn und das Ende der Pflicht­
versicherung binnen zvlei Wochen nach deren Eintri tt dem 
Versicherungsträger zu melden. Die gleiche Meldepflicht 
hat der von der Pflichtversicherung gemäß § 4 Ausgenommene 
im Falle des Eintrittes oder des Wegfalles des Ausnahme­
grundes. 

(2) Die nach Abs.1 M.eldepflichtigenhaben alle 
für das Versicherungsverhältnis bedeutsamen Änderungen 
sowie maßgebende~ Ereignisse und Tatsachen binnen 
zrlei \-lochen nach dem Eintritt dem Versicherungsträger 
bekanntzugeben. Dies gilt insbesondere für: 

1. Wegfall der Voraussetzungen für das Ruhen 
der Versicherung (§ 5): 

2. Eintritt und Wegfall der Voraussetzungen 
für die Familienversicherung (§ 10); 

3. Beginn und Ende des Präsenzdienstesj 
4. Wohnsitzverlegung. 
(3) Die nach den §§ 7 bis 9 freiwillig Ver­

sicherten haben alle für das Versicherungsverhältnis 
bedeutsamen Änderungen nach Abs"1 und 2 demVersicherungs-, 
träger binnen zwei '\.iochen, zu melden., Für die mitver;..; 
sicherten Familienangehörigen ( § 10) obliegt die gleiohE~ 

'I-Ieldepflicht derp.jenigen, cder die Anmeldung y()~genömmer)h~t~ 
(4) Die Leis tun'gsempfänger sind v~rpflichtet t 

jede Änderung inden für den Fortbestand ihrer An­
spruchsberechtigung maßgebenden Verhältnissen sowie jede 
]..nderung ihres Wohnsitzes binnen zVlei\-lochen ab'Eintri:tt 
des Ereignisses dem Versicherungsträger anzuzeigen .. 

J 

, 

I 
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Form der Meldungen, Meldebestätigungen 

§ 150 (1) Die nach § 14 zu erstattenden Meldungen 
sind mit den vom Versicherungsträger aufzulegenden 
Vordrucken vorzunehmen; auch ohne Vordruck schriftlich 
erstattete Meldungen gelten als ordnungsgemäß er­
stattet, wenn sie,8,lle wesentlichen Ang;3.ben enthalten, 
die für die Durchführung 'der Versicherung notwendig 
sinde 

--,._ ... -... ---, 

(2) DerVersiuherungsträger hat das Einlangen 
der 11eldung auf Verlangen des Versicherten zu be­
stätigen, wenn der Vordruck für die Meldebestätigung 
vom Versicherten ordnungsgemäß ausgefüllt und freigemacht 
vorgelegt 'wirde 

Auskunftspflicht der Versicherten und der 
Leistungsempfänger 

§ 16 0 .. Die Versicherten und die Leistungsempfänger 
haben dem Versicherungsträger über alle für das Ver­
Aicherungsverhältnis maßgebenden Umstände auf Anfrage 
längstens binnen zwei Wochen wahrheitsgemäß Auskunft 
zu erteilen und auf Verlangen des Versicherungsträgers 
alle Belege und Aufzeichnungen zur Einsicht vorzulegen, 
die fü~ das V~rsicherungsverhältnis von Bedeutung sind. 

-' :~,:~ c ' . ' • 

Insbesondere haben sie alle für die Feststellung der 
Beiträge und ~ür die Bemessung der Leistungen er­
forderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforder­
lichen Steuerbescheide und sonstigen Einkommensnach­
weisezur Einsicht vorzulegen. 
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ABSCHNITT V 

Mittel der Gewerblichen Selbständigen­
krc;l.nkenver sicherung .. 

1. U1iTERA.BSCHNITT 

Aufbring1.IDg der Mittel 

Beiträge 

§ 17.<1) Die zur Erfüll1.IDg der Aufgaben derGewerb~ 
lichen Selbständigenkrankenversicherung erforderlichen' 

Mittel sind durch Beiträge der Versicherten(Pflich~-~ 
Selbst- ,Vlei terv'ersicher"ce). und durch BeJ träge zur Kran­
kenversicherung der Pensionisten aufzubringen. 

(2) Als Beiträgd der Versicherten gelten:' 
1. Grundbei trb~"g;:,,) . 
2. Familienbeiträge; 
3. Zusatzbeiträge. 
(3) Die Grundbeiträgesind durch die Satzung 

nach dem Einkommen des Versicherten auf Grund der Be­
stimmungen der §§ 18 bis 20 festzusetzen. 

(4) Beitragszeitraum ist der Kalendermonat~ Aus 
Gründen der Verwal"tungsvereinfachung können die monatlichen 
Beiträge für ein Kalenderviert'eljahr gemeinsamvorge­
schrieben werdeno 

Beitragsgr1.IDdlage 

§ 18 e( 1") Grundlage für die Bemessung der GrunrJ; ..... 
beiträge ist für Pflichtversichertegemäß § 2 Abs~ 1 Z,'.1·· 

. \ . . . '. . . . . 

und 2 ein Zwölf tel der Einkünfte aus einer die Pflicht-
versicherung nach diesem Bundesgesetz begründenden Erwerbs­
tätigkeit in dem dem Kalenderjahr, in das der Be'i trags­
monat fällt, drittvorangegangenenKalenderjahr;hiebei , ' 

sind.die für die Bemessung d~r EinkommensteueJ:' herange­
zogenen.Einkünfte des·Pflichtversicherten zugrunde zu legen. 
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Den Einkünften aus einer die Pflichtversicherung nach 
diesem Bundesgesetz begründenden Erwerbstätigkeit sind 
bei Verpächtern von Betrieben die EinkÜnfte aus Ver­
pachtung gleichzuhalten. 

(2) Hat der Pflichtversicherte Einkünfte aus 
mehreren die Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz 
begründenden Ervlerbstätigkeiten, 80 ist die Summe der 
Einkünfte aus diesen Er\'lerbstätigkeiten als Beitrags­
grundlage heranzuziehen. 

(3) Für \1ei terversicherte (§ 7) gilt als Grund­
lage für die Bemessung der Beiträge die Höchstbeitrags­
grundlage (Ahs ... 4). Die \-Iei terversicherung ist auf Antrag 
d~s Versicherten - soweit dies nach spinen wirtschaftlichen 
Verhältnissen gerechtf8rtigt erscheint - auf einer nied­
rigeren Beitragsgrundlage, jedoch nicht unter 
der Mindestbeitragsgrundlage zuztilassen. Die kerab~ 
setzung der Beitragsgrundlage l,virkt, \'lenn der Antrag zu­
gleich mit dem Antrag auf ir/ei terversicherung oder inner-
halb der sechsvlöchigen Frist des § 7 Abs.2 bZ\>lv Ahs.3 ge-stellt 
wird, ab dem Beginn der Weiterversicherung~ sonst ab dem auf 
die AntragsteIlung folgenden Monatsersten;die Herab-
setzung gil+; jeweils bis· zUm Ablauf des nächstfolgenden' 
Kalenderjahres. Für Selbstversicherte (§ 8) gilt ein 
Zwölf tel des Gesamtbetrages· der Einkünfte aus den im § 2 

Abs.3 des Einkommensteuergesetzes 1967~ 
bezeichneten Einkunf.tsarten, und zwar 
der Einkünfte in dem dem Kalenderjahr, in das der Bei­
tragsillonat fällt, drittvorangegangenen Kalenderjahr,als 
Beitragsgruhd;tage .. 

(4) Die Beitragsgrundlage beträgt unbeschadet 
des Abs .• 5j-r wenn E~nkünfte von weniger als 1250S monatlich 
oder ".ji9,e;J;'Jly.~pt keine Einkünfte vorliegen, 1 ~~oS monatlich 
(Mind,f?.8.;t.p.e;i, tragsgrundlage ). Dole Bei tragsgrun~iage beträgt 

.... ~.~.~_. 

höchstens 6.000 S monatlich (Höchstbeitragsgrundlage). 
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(5) Für Pflichtversicherte-gemäß § 2 Abs.1 Z.1 
und 2 so\vie für Selbstversicherte gemäß § 8, deren Ein­
kÜnfte bei Beginn der Versicherung und in den folgenden 
zwei Kalenderjahren mangels Vorliegensderhi~für not­
\'lendigen Nachv/eise (§ 19) nicht festgestellt werden können, .' 
gilt als Beitragsgrundlage ein Betrag von 1750 S monatlichQ 

(6) Versicherte, deren Beitragsgrundlage mit 
einem Betrag festzusetzen ist, auf Grund dessen sie zu­
folge von Gesamtverträgen die ärztliche Hilfe als Sach~ 
leis·tung erhal :ten, sind berechtigt;, die FestsetZ1.Ulg; 
einer höheren Beitragsgrundlage innerhalb der im § 19 . 
Abs 9 1 vorgesehenen Frist 7,U beantragen, um die ärztliche 
Hilfe und Heilmittel als Geldleistungen gemäß § 38 Abs~2 
lit~(J in Anspruch nehmen 7;U könneno Hiebei ist vom Ge­
samtbetrag der Einkünfte aus den im § 2.Abs .. 3 des Ein­
kornmensteuerge setze s 1967 genan..ll ten Einkunft sarten ,a,us­
zugehen, der in dem EinkOII'.:m.ensteuerbescheid ausge\"liesen 
ist, der die im Sinne des Abs,,' 1 heranzuziehenden Ein­
künftebetrifftoEntsprichtdie so festgesetzte Beitrags­
grundlage nicht jenen Voraussetzungen, zufole;e vIeleher 
die ärztliche Hilfe als Geldleistung gemäß § 3~ Abs Q 2 
li t. c gevlährt wird, so ist jener Betrag al s Be i trags.­
grundlage anzunehmen, bei dem diese Voraussetzungen er­
füllt vlerden. Die Berechtigung zur freiwilligen v'ahl 
einer höheren Beitrqgsgrundlage ,gilt auch in den Fällen 
des Abso5, sofern der Versicherte innerhalb von vi(~r 
\-lochen nach Zustellung der Verständigung über die ~1iri­

beziehung in diePflichtversicherwlg beziehungsweise bei.m 
Beitritt zur Selbstversicherung einen solchen Antrag stellt~ 

('l) :tie Bestilll.Illungen des Abs. G gelten für 
pflichtversicherte Pensionisten (§ 2. Absi1 Z.3) mit 
der IVlaßgabe ,~ß 
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a) von jener Bei trae;sgrundlage auszugehen ist, 
die sich unter Berücksichtigung der Pension, 
einschließlich der Zuschüsse und der Aus­
gleichszulage, jedoch ausschließlich der Aus­
gleichszulagenbeziehern gebührenden Zuschläge' 
von 30 S ergäbe, und daß 

b) ZUI:l Nachv.reis des Gesamtbetrages der Einkünfte 
jede Urku,nde 9 die über die Einkommensver­
hältnisse des Versicherten ausreichenden Auf­
schluß geben kann, zugelassen isto 

Vorlage de r Einkommens:n:ach1,~rei se 

§ 19. (1) Die Pflicht- und Selbstv'ersicherten mit 
Ausnahme der in § 18 Abso5 genannten Personen sowie der 
gemäß § 2 Abs o 1 Z$3 pflichtversicherten Pensionisten 
haben bis 31 .. Dezembe:r wLnes jeden Kalenderjahres dem 
Versicherungsträger den für die Feststellung der Bei­
tragsgrundlage für das jev1eils nächstfolgende Kalender­
jahr maßgebenden rechtskräftigen Einkommensteuerbescheid 
zur Einsicht vorzulegen", 

(2) Kommt der V~rsicherte seiner Verpflichtung 
zur Vorlage des Einkommensteuerbescheides nach Abs.1 
oder seiner Auskunftsuflicht nach § 14 nicht 'rechtzeitig . ,.- . 

nach, sc hat er, solange er dieser Pflicht nicht'nach­
kommt, unbe schadet der Bestimmu..Tlg des Abs 0 3 monatlich 
einen von der Höchstbeitragsg~~dlage (§ 18 Abso4) 
bemessenen Beitrag zu leisten. Dies gilt nicht, vlenn der 

;.' rechtskräftige Einkomm~nsteuerbescheid noch nicht vor­
liegt und aus die sem Grunde ip..nerhalb der in Abs.1 vor­
gesehenen Frist nicht vorgelegt werden kann. Als vor­
~äufige Beitragsgrundlage ist in diesem Fall bis zur Vor­
lage des entsprechenden Einkommensnach'\'leises die im 

vorangegangenen Kalenderjahr in Geltung gestandene Bei­
tragsgrundlage anzunehmenG 

, . 

(3) ~ei nachträglicher Erfüllung der Vorlage und 
Auskunftspflicht ändert sich die Beitragsgrundlage nach Abs.2 
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fÜr das laufende Kalenderjahr auf jenenBetrag,der 
bei rechtzeitiger Erfüllung d.er Vorlagepflichtzu leiErten 
gewesen wäre. Eine Herabsetzung der Beitragsgrundlage ist 
.jedoch ausgeschlossen, vTenn in dem betreffenden Kalender­
jahr bereits Leistungen nach 11aßgabe der §§ .. 38 Aba.2' 

li t. c bZH .. 61 Aba .. 2 bezogen vrurden,' die auf Grund der 
nachtr-äglich nachgewie senen Beitragsgrundlage hin­
sichtlich ihrer Art oder ihres Ausmaßes nicht zu er­
briilgen gewesen wären .. 

H6he der Beiträge 

§ 20.(1) Die H6he des Grundbeitrages ist durch 
die Satzung mit einem Hundertsatz der Beitragsgrund­
lage zu bestimmen. Der H1L1.dertsatz ist unter Bedacht­
nahme auf Abs.2 so festzusetzen, daß tlit den sichhier:­
aus ergebenden Beiträgen unter HinzurechnlIDg der gemäß 
Abs e 5 für die Krankenversicherung der Pensionisten 
zu leistenden Bei träge der laufende Auf'·l8..:.."ld' gedeckt 
lIDd vlei ters die Ansammlung bz,'l. Erhaltune; einer Bar­
reserve in derH6hedes dreifachen durchschnittlichen 
]1onatsaufl1andes der letzten zl'lei Geschäftsjahre sicher- .,. 
gestellt erscheint& 

(2) Die Höhe des Grundbeitrages darf höch­
stens 7,5 v.ll.der jeweiligen Beitragsgrundlage be­
tragen. 

(3) Der Familienbeitrag ist durch die 
Satzung festzusetzen und darf· 

1. für die Ehegattin (den Ehegatten) höch-, .. 
stens50 v.H., 

2. für sonstige Familienangeh6rige ;im sinne' 
des § 10 Abs. 2 höchstens 10(/ v.H. 

des Gr1ll1dbeitrages betragen .. Hiebei lst bei Pflicht­
versicherten nach § 24-bs.1Z. 3 von einemG~undbei trag 
auszugehen, der sich bei An,...rendung des im Abs.1 

. '., 

, . 
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bestiIIlI:l.ten Hundertsatzes auf die Pension einschließlich der 
. Zuschüsse und der Ausgleichszulagen jedoch ausschließlich 
der Ausgleichszulageuempfängern gebüLhrenden Zuschläge von 
30 S ergäbe. 

(4) Der Beitrag für die Zusatzversicherung (§ 9) 
ist durch die Satzung festzusetzen.Er darf höchstens 100 v.H. 
des Grundbeitrages betragen. Die Beiträge sind so festzu­
setzen, daß mit dem sich hieraus ergebenden Beitragsauf­
kommen der laufende Aufwand der Zusatzversicherung gedeckt 
und ,,'eiters die Ansammlung bZl,J. die Erhaltung einer geson­
derten Barreserve in der Höhe des dreifachen durchschnitt­
lichen I-1onatsaufvJandes der Zusatzversicherung der letzten , 
zwei Geschäftsjahre sicl).ergestellt erscheint. 

(5) Aus den 11i tteln der Gewerblichen Selbständigen­
Pensionsversi'cherung ist zur Krankenversicherung der Pen­
sionisten ein Beitrag zu leisten. Er beträgt 9,75 v.R. des für 
das laufende Geschäftsjahr er\'lachsenden AufvJ'andes an Pen­
sionen und Pensionssonderzahlungen, sOvlei t sie an gemäß 
§ 2 Abs.1 Z .. 3 pflichtversicherte Pensionisten gezahlt "1er­
den. Zu den Pensionen und Pensionssonderzahlungen zählen auch 
die Zuschüsse, nicht jedoch die Äusgleichszulagenbeziehern 
gebührenden Zuschläge von 30 S und die Ausgleichszulage • 

(6) Der Versicherlli~gsträger hat von jeder an eine 
der im § 2 Abs.1 Z.3 genannten Personen zur Ausza..hlung ge­
langende Pension (Pensionssonderzahlung) mit Ausnahme von 
Waisenpensionen einen Betrag von ,4 v.II. ab 1.Jänner1973 
und von 3 v.H o ab 1.Jänner :1974 einzubehalten, vlenn und so­
lange sich der in Betracht kornende Pensionist intlnland 
aufhält. Zu den Pensionen sowie zu den Pensions sonder­
zahllL~gen zählen auch die Zuschüsse und die Ausgleichszu­
lagen, nicht' jedoch die Ausgleichszulagenbeziehern gebüh­
rendenZuschläge von ,30 S. Der Einbehalt ist auch vorzu­
nehmen, l,'lenn sich der Pensionist ständig in einem Staat 
aufhält ,}lJi t 'dem ein zwischenstaatliches Übereinkommen besteht, 
das die Kranl{enverslcherulj.g der Pensionisten aus der Ge\'lerb­
lichen Selbständigen-Pensionsversicherune einschließt • 

• es sei de~n, daß das Übereinkomm~n Gegenteiliges bestimmt. 
(7) Bei Pflichtversicherten gemäß § 2 Abs.1 Z.3, 

die gemäß § 1.8 Abs.7 eine höhere Beitraßsgrundlage ge\'lählt 
haben, ist auf den sich hienach ergebenden Beitrag der gemäß 
Abs.6 einzubehaltende Betrag anzurechnen. 

I, 
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Beitragspflicht 

§ 21. (1) Versicherte gemäß § 2 Abs.1 Z.1 und 2 
sOvde tJeiter- und Selbstversicherte gemäß §§ 7 und 8 

haben für ihre" Person den Grundbeitrag zu entrichten. 
(2) Versicherte, die gemäB§ 9 eine Zusatz­

versicherung oder gemäß § 10 eine Familienversicherung 
abgeschlossen haben, haben neben dem Grundbei trag den 
Familien- bzw. Zusatzbeitraa' (§ 17 Abs.2 Z.2 un,d 3) Z1.t 

entrichten. 

(3) FÜr die Dauer des ordentlichen oder " .. ----
, " 

außerordentlichen Präsenzdienstes (§ 26 Abs.4 bis Abs.6 
und § 52 Abs.1 des vJehrgesetzes) ruht die Beitrags-
pflicht des l'"rehrpflichtigen Versicherten. Der Bund hat 
für jeden Familienangehörigen, für den eine Familien­

versicherung abgeschlossen wurde(§ lo),den Far:ilienbeitras in 
der bisherigen Höhe, und für jeden Angehörigen 
gemäß § 36 einen Pauschal betrag in der Höhe von 80 S 
~onatlich (18,90 S wöchentlich, 2,70 S täg~ich) zu leisten. 

Beginn der Beitragspflicht 

§ 22. (1 ) Die Beitragspflicht beginnt mit der Ver-
sicherung, auf der sie beruht. 

(2) Ist jedoch in einem Kalendermonat für 
einen Versicherten oder einen Familienangehörigen auf 
Grund einer vorangegangenen Beitragspflicht bereits 
ein Beitrag zu entrichten, so beginnt die neue Bei­

tragspflicht erst mit dem nächsten Monatsersten. 
(3) Für den Kalendermona~ in dem die Bei­

tragspflicht beginnt, ist der volle Beitrag zu ent­
richten. 
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Ende der Beitragspflicht 

§ 23. (1) Bei rechtzeitiger Abmeldung (§ y~) 

endet die Beitragspflicht ~leichzeitig mit der 
Versicherung, auf der sie beruht. 

(2) Bei nicht rechtzeitiger Abmeldung 
dauert. die Beitragspflicht bis zur vorschrifts­
mäßigen Abmeldung (§ l~ ), längstens aber für die 

Dauer von drei Monaten nach dem Ende der Ver-
'sicherung fort. 

(3) Die Verlängerung der Beitragspflicht 
be\1irkt keine Formalversicherung' (§ 12 ). 

(4) Der Versicherungsträger kann auf die 
Heiterentrichtung der Beitre.ge verzichten und bereits 
bezahlte Beträge dieser Art zurückerstatten. 

Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge 

§ 2L~.. (1) Die Bei träge sind mit dem Ablauf des 
Kalendermonates fällig, für den sie zu leisten sind. 
Der Beitragsschuldner hat auf seine Gefahr und Kosten 
die Beiträge unaufgefordert einzuzahlen. 

(2) Werden die Beiträge fUr die Beitrags­
monate eines Kalendervierteljahres gemeinsam vor­
geschrieben, so sind diese Beiträge mit dem Ablauf 
des zweiten Monates des betreffenden Kalender­
vierteljahres fällig. 

Verzugszinsen 

§ 25. Werden die Beiträge nicht innerhalb von 
elf Tagen nach der Fälligkeit eingezahlt, so sind von 
diesen rückständigen Beiträgen Verzugszinsen in der 
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Höhe von 6,6 v.H. zu entrichten. § 108 Abs.3 
der Bundesabga-Denordnung, BGBl.Nr.194/1961, gilt 
entsprechend. Für die Berechnung der Verzugszinsen 
können die rückständigen Beiträge auf volle 10 S 
abgerundet 11erden. In Berücksichtigung der wirt­
schaftlichen Lage des Beitragsschuldners kann der 
Versicherungsträger die Verzugszinsen herabsetzen 
oder nachsehen. Die Verzugszinsen können überdies 
nachgesehen werden, wenn sie für die Beiträge 
eines Beitragsmonates den Betrag von 10 S nicht 
übersteigen und die Nachsicht der Ven.,ral tungsver­
einfachung dient. 

--........... --------. 
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Verfahren zur Eintreibung der Beiträge 

§ 26. (1) ·Dem. Versicherungsträger ist zur Eintrei­

bune nicht rechtzeitig entric~teter Beiträge die Einbrin­
gung im Vervraltungs1-';ege cet:ä.lLrt (§ 3 Abs.3 VerHaltungs­

vollstreckungsgesetz 1950). 
(2) Der Versicherungsträe;er hat zur Eintreibung 

nicht rechtzeitig entrichteter Beiträge einen Rückstands­
ausv,eis auszufertigen. Dieser AUS1.·J6is hat den Namen und 
die Anschrift des Beitragsschuldners , den rückstELYldie;en 
Betrag, die Art des Rücl,::standes samt Nebengebü:b.ren, den 
Beitragszeitraum, auf den die rückständigen Beiträge ent­
fallen, allenfalls vorgeschriebene Verzugszinsen und son­
stige Hebengebühren sO\vie den Vermerk des Versicherungs-

.träGers zu enthalten, daß der Rückstandsausweis einem die 
Vollstreckbarkeit hemmenden Rec.htszug nicht unterliegt. 
Der RückstandsausHeis ist Exekutionstitel im Sinne des 
§ 1 der Exekutionsordnung. 

(3) Vor Ausstellung eines Rückstandsaum'leises 
ist der rückständige Betra.g einzumap-.nen. Die BestiI!';JJlungen 

des § 227 Abs.2 und Abs.3 und des § 228 der Bundesabgaben­

ordnung, BGEl.Nr. 194/1961, sind entsprechend anzu~·Jena.en. 
(4) Als Nebengebühren kann der Versicherungs­

träger in' den Rücl;:standsaus'weis e·inen pauschalierten Kosten­

ersatz für die durch die Einleitung und Durchführung der 
z'Vlangsvreisen Eintreibung bedingten Verliml tungsau slagen mit 
Ausnahme der im VerwaltungsvJeg oder im gerichtlichen lIeg 
zuzusprechend.en Kosten aufnehmen; der Anspruch auf die im 
Vervlal tungSi·!eg oder im gerichtlichen \-leg zuzusprechenden 
Kosten \'iird hiedurch nicht berührt. Der pauschc.ilierte Kosten­
ersatz beträgt ein Halbes von Hundert des einzutreibenden 

Betrages, mindestens jedoch S 5.--. Der Ersatz kann für die­
selbe Schuldigkeit nur einmal vorgeschrieben vlerden. All- . 

\ 
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fällige Anwaltskosten des Verfahrens zur Eintreibung 
der Bei träg,c dürfen nur insoweit beansprucht werden, als 
sie im Verfahren über Rechtsmittel auflaufen. Die vorge­
schriebenen und eingehobenen Verwaltungskostenersätze ver-, 
bleiben dem Versicherungsträger. 

Behandlung der Beiträge im Ausgleichs- und Konkurs­
verfahren sowie bei der Zwangsverwaltung und Zwangs­
verpachtung im Exekutions- und Sicherungsverfahren 

§ 27. (1) Für die Behandlung der Beiträge im Aus­
gleichs- und Konkursverfahren sind die jweils geltenden 
Vorschriften der Konkurs- und der Ausgleichsordnung maß­
gebend. 

(2) Bei der Zwangsverwaltung von Betriebslie­
genschaften sowie bei der Zwangsverwaltung oder Zwangs­
verpachtung von gewerblichen Unternehmungen, Handelsbe­
trieben und ähnlichen wirtschaftlichen Unternehmungen sind 
rückständige Beiträge aus dem letzten Jahr vor Bewilligung 
der Zwangsverwaltung oder Zwangsverpachtung, die sich auf 
Versicherungsverhältnisse aus dem betreffenden Betrieb 
oder Unternehmen beziehen, vor den rückständigen Steuern 
und öffentlichen Abgaben zu berichtigen (§ 120 Abs.2 Z.3, 
§ 121 Abs.1, § 340 Abs.2 und § 344 Exekutionsordnung). 
Im übrigen sind bei 'der Zwangsver.waltung von Betriebslie­
genschaften rückständige Beiträge, die sich auf Versiche­
rungsverhältnisse aus dem betreffenden Betrieb beziehen, 
wie von der Liegenschaft zu entrichtende öffentliche Ab­
gaben zu berichtigen (§ 120 Abs. 2 Z. 1 und § 124 Z. 2 Exe- , 
kutionsordnung) . 
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Slcherung der Beiträge 

§ 28. Die Bestimmungen der §§ 232 und 233 der 

Bundesabgabenordnung, BGBl o Nr.194/1961, sind auf 

-Beitragsforderungen nacl:: diesem Bundesgesetz mit der 
- -

l-iaBsabe entsprechend anzU'ltlenden, aaß an Stelle der 

Abgabenbehörde der VersicherunGsträger tritt. Gegen 

ten Sich~rstellun~sauftra~ ist das Rechtsmittel des 
- f b 

Einspruches (§ 412 des AllGemeinen Sozialver-

sicnerungsgesetzes) gegeben. 

Verjährung 

§29. (1) Das Recht Ruf FeststellunG cer Ver-

- pflichtun[5 zur Zal!lung von Bei träsen verjährt bin..."'1en 

z'\':ei Jahren vom THge der Fälligkeit der :aei träge 

(§ 24). Hat der Versicherte über sein Versicherungs­

verhältnis oder das seiner mitversicherten Familien­

au[ehörigen (§ 10) keine oder be1:TUßt um-Jahre Auge.ben 

oder über seine Ein};:OI'lnensverhe.l tnisse (§ 18) keine oc.oer. be­
, ... rußt unwahre Angaben erstattet, so verjährt das Recht auf 

Feststellung der Verpflichtung zur Nachzahl'J.ng der 

Beiträge bir_r:l.en sieben Jahren 'vom Tage ihrer }i'ällig-
, • +- D' IT • 00", ~ ._, , t 11 ' . . d Kelv. J.e, erJc.u_rung aes l!es"Gs e _ unssrecn"Ges 1-ar 

durch jede ZUr;'l Z-v:ecke der F'eststellung getroffene 

l"laßnahme in de::n Zeitpunkt unterbrochen, in dem der 

Ze.h1unsspflichtige hievon in Kenntnis gesetzt v:ird. 

(~) Das Recht auf Einforderl.J.ng feste;estellter­

Beitracsschulcen verjährt biTl..nen zviei Jahren nach Ver­

stpYldic;ung des Zah1ungspflichtigen vom ErGebnis der 

Feststellung. Die Verjährung 1-'lird durch jede zum Zwecke 

der Hereinbringung t;etroffene HaBnar...rne, v7ie zum Bei­

spiel durch Zustellun5 einer an den Zahlungspflichtigen 

gerichteten Zahlungsaufforc.erung (l-lahnung) unterbrochen; 

-1 
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sie 'l:lird durch BevlilligUng einer Z2hlungser­
leichterung ge1:ehL.':lt. Bezüglich der Unterbrech~;.ng 
oder EemLlung der VerjährunG im Falle des l':onk'tlrses 
oder Aus[;leicht?s des Beitragsschuldners gelten die 
einschlägigen Vorschriften der Konkursordnung und 
der Ausgleichsordnung 

(3) Sind f~llise Beiträge durch eine 
bücherliche Eintragung gesichert, so kann innerhalb 
von 30 Jahren nach erfolgter EintraßUng gegen die 
Geltendmachung des dadurch en·;orbenen Pfandrechtes 
die seither eingetretene Verjährung des Rechtes 
auf Einforderung der Beiträge nicht geltend genacht 
·werden. 

Rückforderung ungebührlich entrichteter 
Beiträge 

§ 30. (1) Zu Ungebüh.r entrichtete Beiträge 
können innerhalb'zv;~ier Jahre nach der Zahlung 
zurückgefordert vJerden. \-lird die Ungebührlichkeit 
der Entrichtung der Beiträge durch den Versicherungsträger 
anerkannt oder lm VerHaltungsverfahren festgestelit~ . 
so können diese. Beiträge innerhalb. zl'Teier Jahr~ 
nach dem Anerkenntnis beziehungsvJ'eise nach' dem Eintri tt 
der Rechtskraft der Feststellung im Ver\'lal tungsver- . 
fahren zurückgefordert werden. 

(2) Die Rückforderung von Beiträgen zu einer 
Versich~rung" aus der vor der Geltendmachung der 
Rückforderung eine IJeistung gevlfi..hrt ,,:orden ist, ist 
ausgeschlossen, wenn diese Beiträge auf Bestand und 
Umfang des Leistungsanspruches von Einfluß 1rmren. 

I 
f 
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·2. Unterabschnitt 

Verwendung der Nittel 

§ 31. Die Mittel der Versicherung dürfen nur 
für die gesetzlich vorgeschriebenen oder zulässigen 
Zwecke verwendet werden. 

_ .. __ .II __ -"~ 
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ZWEITER TEIL: 

Leistungen 

Abschnitt I I 

Allgemeine BestimmU~gen 
Umfang der Leistun en 

--'-"---
§ 32. (1) Als Leistungen d,r Krankenversicherung 

werden na.ch Naßgabe der Bestimm~ngen dieses Bundesge-
setzes gewährt: I 

1. aus dem versicherungsfall der Krankheit: 
Leistungen zur O\liederhe!stellung , Festigung 
oder Besserung der Gesu ldhei t (§§ 55 bis E4); 

2. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft: 
l1utterschaftsleistungen i (§ 61'); 
. I 

3. aus dem VersiCherungsfat,l des Todes: 
Begräbniskostenbeitrag f§ 69). 

Zur Inanspruchnahme der Leistun en aus dem Versicherungs­
fall der Krankheit und der Mutt rschaft werden auch die 
notwendigen Reise (Fahrt-) und kransportkosten (§ 6a) 

, I 

gewährt. i . . " 

. . (2) Überdies können leistungen der er',.;ei terten 
Heilbehandlung (§ 6&) sowie Lei tungen zur Verhütung des 
Eintri ttes und der Verbrei tung on Krankhei ten (§ 6.6) als 

. freiwillige Leistungen gewährt ~erden. 
(3) Bei Bestand einek Zusatzversicherung (§9) 

. I 

werden Leistungen nach Naßgabe ~3.er Bestimmungen der 
§§ 70 bis 75 gewährt. i 

(4) Die Leistungen d r Krankenversicherung werden 
auch gewährt, wenn es sich um d"e Folgen eines Arbeitsun­
falles oder einer Berufskrankhe·t (§§ 175 bis 177 des 
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Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) handelt. 

Eintritt des Versicherungsfalles 

§ 33. Der Versicherungsfall gilt als eingetreten 
1. im Versicherungsfall 'der Krankheit mit dem 

Beginn der Krankheit, das ist des regelwidrige~ 
Körper-oder Geisteszustandes, der die'Kranken­
behandlung notwendig macht; 

2. im Versicherungsfall der Mutterschaft mit dem 
Beginn der sechsten Vioche vor der voraussicht­
lichen Entbindung; wenn' aber die Entbindung vor 
diesem Zeitpunkt erfolgt, mit der Entbindung; 
ist der Tag der voraussichtlichen Entbindung 
nicht festgestellt worden, mit dem Beginn der 
sechsten Woche vor der Entbindung; 

3.· im Versicherungsfall des Todes mit dem Todestag. 

Art der Leistungen 

§ 34. (1) Die Leistungen der Krankenversicherung 
werden gewährt als 

1. Pflichtleistungen; 
2. freiwillige Leistungen. 
(2) Pflichtleistungen sind Leistungen, auf die ein 

Rechtsanspruch besteht. Die Satzung kann, um eine wirt­
schaftliche Leistungsgewährung sicherzustellen, besti:s::~n, 

für welche Untersuchungen und Behandlungen im. RahIilen Ce::' 
Pflichtleistungen eine Bewilligungspflicht besteht. 

,(3) Freiwillige Lei~tungen sind Leistungen, die a:;,f 
Grund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Vorschriften gei.,;:ihrt 

werden können, ohne daß auf sie ein Rechtsanspruch bes~eht. 

. . 
i 
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.Die Satzung kann die Gewährung der freiwilligen 
Leistungen von der Zurücklegung einer Versicherungszeit 
beim Versicherungsträger, die mit höchsten zwölf Monaten 

, 

festgesetzt werden darf, abhängig machen. 

Anspruchsberechtigung 

§ 35. (1) Die. Anspruchsberechtigung der Pflicht-
und Weiterversicherten (§§ 2 und 7) rUr sich sowie für ihre 
mitversicherten Familienangehörigen (§ 10) und für ihre Angehöri­
rigen.(§ 36) auf Pflichtleistungen der Krankenversicherung ent­
steht, soweit auf Grund des § 45 nichts anderes bestimmt wird, 
mi t dem Beginn der Versicherv.ug. 

(2) Die Anspruchsberechtigung der Selbstver­
sicherten (§ 8) ~ür sich 9 für ihre mitversicherten Familienan­
gehörigen (§ 10) und für.ihre Angehörigen (§ 36) auf Pflicht­
leistungen der Krankenversicherung entsteht z,."ei Honate 
nach Beginn der Selbst(Familien)versicherung. Erleidet der Ver­
sicherte (Angehörige) jedoch vor Ablauf dieser J?rist einen 
Unfall, so besteht auch für diesen Versicherungsfall ab 
seinem Eintritt ein Anspruch auf die hiefür zu erbringen-
den Leistungen. 

(3) Auf Pflichtleistungen aus dem Versicherungs­
fall der Krankheit besteht auch dann ein Rechtsanspruch, 
wenn die Krankheit im Zeitpunkt des Entstehens der An­
spruchsberechtigung bestanden hat. Das gleiche gilt für 
Pflichtleistungen aus dem Versicherungsfall der Nutterschaft, 
wenn dieser ber~its zu einem Zeitpunkt, der vor dem Ent­
stehen der Anspruchsberechtigung liegt, eingetreten ist und 
keine Anspruchsberechtigung gegenüber einem anderen gesetz­
lichen Krankenversicherungsträger besteht • 

. (4) Die Anspruchsberechtigung auf Leistungen für 
mitversicherte Familienangehörige (§ 10) und für Angehörige 
(§ 36) steht, soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt wird, den Versicherten (§§ 2, 7 und 8) zu. 

J 
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(5) Die Anspruchsberechtigung auf Pflicht­
leistungen erlischt, soweit im Abs.6 nichts anderes 
bestilIlI!l.t wird, mit dem Ende der Versicherung. 

. . 

(6) Für Pflichtversicherte (§ 2), für dEXenmitvers:icherre 
Familienangehörige (§ 10) und für Angehörige (§ 36) 
besteht über das Ende der Versicherung hinaus ein 
Anspruch auf Pflichtleistungen, sofern kein anderweitiger 
Anspruch auf Leistungen einer gesetzlichen Krankenver-
sicherung beziehungsvleise Krankenfürsorgeeinrichtung eines 
öffentlich-rechtlichen Dienstgebers gegeben ist, und zwar: 

a) aus den Versicherungsfällen der Krankheit und 
der Mutterschaft bis zur vorgesehenen Höchst-
dauer, längstens jedoch durch 13 vlochen, wenn der 
Versicherungsfall vor dem Ende der Versicherung ein­
getreten ist; 

b) aus dem Versicherungsfall des Todes, wenn der Tod 
innerhalb von 13 \'lochen nach dem Ende der. Ver­
sicherung eingetreten ist und wenn bis zum Tod 
eine Anspruchsberechtigung auf Pflichtleistungen 
aus den Versicherungsfällen der Krankheit be­
ziehungsweise der Mutterschaft bestanden hat. 

(7} Für die Dauer des ordentlichen oder außer~ 
ordentlichen Präsenzdienstes (§ 28 und § 52 Abs.1 des 
Wehrgesetzes) ruht der Anspruch des Wehrpf.lichtigen bzw. 
für den Wehrpflichtigen auf Leistungen nach diesem' 
Bundesgesetz. 

Ansp~uchsberechtigungfür Angehörige 

§ 36. (1) Anspruch auf die Leistungen der Kranken­
versicherung besteht für Angehörige, 

1. wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
haben und 
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2. wenn sie weder nach der Vorschrift dieses 
Bundesgesetzes noch nach anderer gesetzlicher 
Vorschrift krankenversichert sind und auch für 
sie seitens einer Krankenfürsorgeeinrichtung 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers 
Krankenfürsorge nicht vorgesehen ist. 

e 2) Als Argehörige gelten, unbeschadet der Bes~imr::!ungen des Abs. 7 
1. die ehelichen Kinder, die legitimierten Kinder 

und die Wahlkinder, 
2. 

3. 

die unehelichen Kinder einer weiblichen Ver-
sicherten, 
die unehelichen KL1...1dr eines männlichen Ver-

sicherten~ wenn sein·:J Vaterschaft im Verfahren 
außer Streitsachen oder in einem sonst hiefür 
gesetzlich vorgesehenen Verfahren anerkannt oder 
im Prozeßweg gerichtlich festgestellt worden ist, 

4. die Stiefkinder unaEnkel, wenn sie vom Ver­
sicherten überwiegend erhalten werden, 

5. die Pflegekinder, wenn sie vom Versicherten un-
entgeltlich verpflegt werden, 

die unter Z.1 bis Z.3 angeführten K.inder jedoch nur, wenn 
sie gegenüber dem Versicherten, im Falle des § 7 Abs.3· 
lit.c gegenüber dem aus der Pflichtversicherung ausge­
schiedenen Vater, unterhaltsberechtigt sind, die unter 
Z.4 und 5 angeführten Kinder (Enkel), wenn sie mit dem 
Versicherten ständig in Hausgemeinschaft leben oder sich 
nur vorübergehend oder wegen schulmäßiger (beruflicher) 
Ausbildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außer­
halbseiner Hausgemeinschaft aufhalten. 

(3) Stiefkinder einer Person sind die nicht 
von ihr abstammenden leiblichen Kinder ihres Ehegatten, 
und zwar auch dann, wenn der andere leibliche Eltern­
teil des Kindes noch lebt. Die Stiefkindschaft besteht· 
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nach Auflösung oder Nichtigerklärung der sie begründenden 
Ehe weiter. 

(4) Kinder und Enkel {Abs.2 Z.1 bis 5) gelten 
als Angehörige bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres. 
Über diesen Zeitpunkt hinaus gelten sie als Angehörige, 
wenn·sie 

1. wegen wissenschaftlicher oder sonstiger regel­
mäßiger Schul- oder Berufsausbildung sich noch 
nicht selbst erhalten können, bis zur ordnungs­
mäßigen Beendigung der Ausbildung, längstens 
jedoch bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres, 
\'lird während dieser Zei t der Präsenzdienst ab­
solviert, bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres,' 
oder 

2. \'Jegen geistiger oder körperlicher Gebrechen außer­
stande sind, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen, 
sofern das Gebrechen vor der Vollendung des 
18. Lebensjahres oder während des Bestandes der 
Angehörigeneigenschaft nach Z.1 eingetreten ist. 

(5) Sind beide Elternteile versichert, dann 
gelten Kinder aus geschiedenen (aufgehobenen, für nichtig 
erklärten) Ehen als Angehörige jenes Elternteiles, in 
dessen Hausgemeinschaft sie ständig leben. Kommt bei 
unehelichen Kindern die Angehörige~eigenschaft nach 
Abs.2 Z.2 und 3 in Betracht, dann gelten die unehe­
lichen Kinder als Angehörige der Kindesmutter, wenn sie 
mit dieser ständig in Hausgemeinschaft leben. Die 
ständige Hausgemeinschaft besteht weiter, wenn sich das 
Kind nur vorübergehend oder wegen schulm~ßiger (~eruflicher) 
Ausbildung oder ze'i tweilig wegen Heilbehandlung außer-
halb der Hausgemeinschaft aufhält; das gleiche gilt, wenn 
sich das Kind auf Veranlassung eines Elternteiles und 
überwiegend auf seine Kosten in Pflege eines Dritten 
befindet. 
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(6) Kommt eine mehrfache Angenörigeneigen­
schaft nach Abs.2 in Betracht, so wird die Leistung 
nur einmal gewährt. Leistungspflichtig ist der Ver­
sicherungsträger, bei dem die Leistung zuerst in 
Anspruch genommen wird. 

(7) Bei den nach § ~ Abs.1 Z.3 pflichtve~-
rr:~~~~-__ 

sicherten Pensionisten gilt auch die Ehegattin (der 
erwerbsunfähige und unterhaltsberechtigte Ehega:tte) 
unter den Voraussetzungen des Abs.1 als Angehöri.ge(r). 
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Sonderregelung für Pensionisten 

§ 37. Ist der Pensionist (§2 Abs.1 Z.~, ein 
lultversicherter Familienangehöriger (§ 10) bzw. ein 
Angehöriger (§ 36) des Pensionisten in einer Ver­
sorgungsanstalt oder in einer Anstalt der allgemeinen 
Fürsorge, in der er im Rahmen seiner gesamten Be­
treuung Krankenoehandlung erhält, untergebracht, so 
besteht während der Dauer dieser Unterbringung für 
seine Person kein Anspruch auf die Leistungen aus 
der Krankenversicherung. Dies gilt nicht für den 
Anspruch auf Begräbniskostenbeitrag. 
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Art der Leistungserbringung 

§ 38. (1) Die Leistungen der Krankenversicherung 
nach diesem Bundesgesetz sind Geldleistungen oder Sach-' 

leistungen. 
(2) Geldleistungen sind Leistungen, die dem Anspru~hs-, 

berechtigten in Geld gC':lährt 1'lerden; sie 1"erden erbracht 
a) ,,:enn es sich urJ Leistungen handelt, die, nach den ein-, 

schlägigen BestiwJaungen dieses Bundesgesetzes oder der 

Satzung in Geld zu gevlähren sLnd; 
b) Henn ein Anspruch auf Sachleistung gegebenist, der An­

spruchsberechtigte jedoch die Sac~Jeist1L~g nicht in An­
spruch nimmt, durch Kostenersätze bis zur Höhe jenes 
Betrages, den die Kasse bei Inanspruc1Lr u::;.hme der Lei­
stung als Sachleistu.ng aufzmvenden gehabt hätte, abzüg­
lich des vom Versicherten zu leistenden Kosten&-"1teiles 
gemäß § 39, beziehlmgsweise bei Heilmitteln durch 
Kostenersätze im Ausmaß von 80 v .. H. der Kosten nach 
der für Privatbezieher geltenden Arznei tro::e abzüglich 

der Rezep~gebühr; 
c) '-Tenn kein Anspruch auf Sachleistung gebeben ist, durch 

Kostenersätze nach einem Ver~itungstarif, der einen Be­
standteil der Satzung darstellt, bis zur Höhe von 80'v.H.· 
der dem Versicherten für die jeweilige Leistung ~r­
\1achsenen Kosten, beziehungS\veise bei Heilmitteln durch 
Kostenersätze im Ausmaß von 80 v.H. der Kosten nach 
der für Privatoezieher geltenden Arzneitaxe, abzüglich 

des Betrages der Rezeptgebühr (§ '57 Abs.3), die im 
Falle einer Sachleistung zu entrichten \·!äre. 

(3) Sachleistungen sind Leistungen, die vom Versicherungs­
~räger durch einen Vertragspartner gegen direkte Verrechnung, 
der vertragsmäßigen Kosten oder durch eine eigene Ein­
richtung erbracht werden. 

(4) Sm-lei t vertragliche Regelungen für alle oder einzelne 
Gruppen von Versicherten oder für bestimmte Leistungen nicht 
bestehen, sind an Stelle von Sachleistun5en Geldleistungen 

durc~ Kostenersätze nach Maßgabe der Bestimmungen des 
Abs.2 li t. c zu gevlähren. 
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~ostenbeteiligung 

§ 39. (1) Für die vom Versicherungsträger ge"Jährten Sach­
leistungen mit Ausnahme der AnstaltspfleGe hat der Ver­
sicherte, sov/ei t in diesem Bundesgesetz nichts anderes be­
stim..rnt Hird, 20 v.H. der dem Versicherungsträger erwachsenen 
Kosten als Kostenanteil zu ersetzen. 

(2) Im Falle einer Geldleist1J.nG im Sinne der Bestir.J.ffiungen 
des § 38 Abs.2 lit.b ist der Kostenanteil vom Erstattungs- , 
betrag in Abzug zu bringen. 

(3) Der Kosterumteil für Sachleistungen ist na'chträglich eIDzune"öen.Er 

ist längstens innerhalb eines Bonates nach erfolgter Vor­
schreibung einzuzahlen. Der Kostenanteil kann, wenn dies 
der VervJal tungsvereinfachung dient; auch gemeinsc:m mit den 
Beiträgen vorgesphrieben werden. In diesem Fall wird er 
mit dem Beitrag fällig. Im übrigen gelten die Bestimmunp;en 

der §§ 25 bis 30 entsprechend. 
(4) Zur Eintreibung des Kostenanteiles ist dem Versiche­

rungstr:§,ger die Einbringune; im Ver'l:fal tungsvlege gevJährt 

(§ 3 Abs.3 VervIaltungsvollstreckungsgesetz 1950). 
(5) Bei anzeie;epflichtigen übertragbaren Yu-ankheiten 

darf ein Kostenanteil nicht ei.."rlc;ehoben vIerden. Der Ver­
sicherungsträger kann bei Vorliegen ~er besonderen ,sozialen 

Schutzbedürftigkeit des Versicherten von einer Kostenbeteili­
gung absehen. 

Leistungen bei mehrfacher Versicherung 

§ 40. (l)·Bei mehrfacher gesetzlicher Krankenversicherung 
sind die Sachleistungen und die Geldleistungen, soweit es 

sich um die Erstattung von Kosten an Stelle von Sachleistun­
gen handelt, für ein und denselben Versicherungsfall nur 
ein...mal zu gevlähren, und zvrar von dem Träger der Krankenver­
sicherung, den der Versicherte zuerst in Anspruch nimmt. 
Die sonstie;en Geldleistungen'gebühren unbeschadet einer 
Krankenyersicherung nach einem anderen Bundesgesetz aus 
jeder der in Betracht korrunenden Krankenversicherungen. 
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(2) Hat ein Versicherter im Falle der Anstaltspflege 
Anspruch auf Leistungen gemäß § 61 Abs. 2, s·o sind diese 

Leistungen, soweit sie im Falle der Inanspruchnahme eines 

anderen Y~ankenversicherunbsträgers über das Ausmaß der 
von diesem Versicherungsträger zu erbringenden Leistung 
hinausgehen, vom Versicherungsträger zusätzlich zu ge­
währen. 

ABSCID1ITT 11 

-_."'_ ... _---. 
Leistungsansprüche 

Entstehen der Leistungsansprüche 

§ 41. Die Ansprüche auf die Leistungen der Krankenver­
sicherung entstehen in de~ Zeitpunkt, in dem die hiefür 

vorgesehenen Voraussetzungen erf~llt werden. 

Anfall der Leistungen 

§ 42. Die sich aus den Leistungsansprüchen ergebenden 
Leistungen fallen mit dem Entstehen des Anspruches (§ 41) 

an. 

Verschollenheit 

§ 43. (1) Die Verschollenheit ist bei der Amvendung . 

der Bestirunungen dieses Bundesgesetzes dem Tode gleichzu­
halten. Als verschollen gilt hiebei, wessen Aufenthalt 
länger als ein Jahr unbekannt ist, ohne daß l~acr...richten 

darüber vorliegen, ob er in dieser Zeit noch gelebt hat 
oder gestorben ist, sofern nach den Umständen hiedurch 
ernstliche ZVleifel an seinem Fortleben begri.in.det vTerden. 
Als verschollen gilt· nicht, Hessen Tod nach den Umständen 
nicht zweifelhaft ist. 

(2) Als Todestag ist der Tag anzunerunen, den der Ver­
schollene nach den Umständen "ltTahrsC:.'1 einlieh nicht über­

lebt hat, spätestens der erste TaG nach Ablauf des Jahres, 
vlährend dessen keine . Nachrichten im Sir..ne des Abs.l mehr 

eine;elangt sind. 
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(3) Hurde in einem Gerichtlichen TodeserklärunGsver­
fahren als Zeitpunkt des Todes ein·früherer Zeitpun-1(t 
als der nach Abs.2 anzunehmende Zeitpullirt festgestellt, 

so gilt der im gerichtlichen Verfahren festgestellte 
Zei tpulli{:t als· .Todestag. 

Vervlirkung des Leistune;sanspruches 

§ 44. Leistungsansprüche gelten als ver\>lirkt: 
a) ".renn der Versicherte den Versicherungsfall vorsätzlich 

oder durch sduldhafte Beteiligung an Raufhänd-·t,~ ... ":~~;.."bs=-· 

geführt hat oder sich der Versicherungsfall als unmittel­

bare Folge der Trunke:nheit oder des I'Iißbrauches von 
Suchtgiften erweist; 

b) ,'renn Versicherte den Versicherungsfall durch Selbst­
beschädigung vorsätzlich herbeigeführt haben; 

c) wenn anspruchsberechtigte Personen den Versicherungs-
. fell:lurch die Verübung eines Verbrechens veranlaßt 
haben, dessen sie mit rechtskräftigem Strafurteil 
schuldig erkannt worden sind; das Erfordernis eines 
rechtskräftigen Strafurteiles entf äll t, vlenn ein 
solches \'legen des Todes, der Abt:resenhei t oder eines 
anderen in der betreffenden Person liegenden Grundes 
nicht gefällt werden kann. 

Ruhen der Leistungsansprüche 

§ 45. (1) Die Leistungsansprüche ruhen für die Dauer 

der'Verbüßupg einer Freiheits~trafe, der Anhaltung in.·' 
eine.r. Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige (§ 4 des 
Jugendgerichtsgesetzes 1961) oder in einem Arbeitshaus 
oder der Untersuchungshaft. 
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(2) Hat ein Versicherter, dessen Leistungs ..... 
anspruch ruht, im Inland mitversicherte 'Fanilienenr;ehörige 
(§ 10) oder Angehörige nach § 36, so sind die für diese 
AngehöriGen vorgesehenen Leistungen zu gewähren. Diese 
Leistungen gebühren für Angehörige nicht, deren Mitschuld 
oder Teilnahme an der strafbaren Handlung, die die Frei­

heitsstrafe oder die Anhaltune; verursacht'hat, 
durch rechtskräftiges Erkenntnis des StrafGerichtes oder 
durch rechtskräftigen Bescheid einer Vervmltungsbehörde 
festgestellt ist. § 44 litec letzter Halbsatz gilt ent­
sprechend. 

Übertragung, Verpfändung und'Pfändung von 

Leistungsansprüchen 

§ 46. (1) Die Ansprüche auf Geldleistungen nach diesem 

Bundesgp.s0tz können. unb:::schadet der Besti..-rnmungen des Abs.3 
. rechtswirksam nur in folgenden Fällen übertragen oder ver­

pfändet llerden: 
1. zur Deckung von Vorschüssen, die den Anspruchsbe­

rechtigten von Sozialversicherungsträgern oder von einem 

Träser der öffentlichen Fürsorge auf Rechnung der Ver­
sicherungsleistung nach deren Anfall, jedoch vor deren 
Flüssigmachung ge,,!ährt 'Hurden; 

2. zur Deckung von gesetzlichen Unterhaltsansprüchen gegen 
den Anspruchsberechtigten mit der Maßgabe, daß § 6 des 
Lo111lpfändungsgesetzes, BGB1.Nr.51/1955, si~~gemäß 
P..n\'lendu...7J.g zu finden hat. 

(2) Der Anspruchsberechtigte kann mit Zustimmung des 
Versicherungsträgers seine Ansprüche auf Geldleistungen 

auch in anderen als den im Abs.1 angeführten Fällen ganz 
oder teil\'leise rechtSlrlirksem übetragen ; der Versicherungs­
träger darf die Zustirn.mung nur erteilen,' \-lenn die Über­
traGung im Interesse des Anspruchsberechtigte~ oder seiner 
nahen Angehörigen gelegen ist. 

(3) Die n:ich~ auf Geldleistun(Sen gerichteten ~nsprüche 
nach diesem Bundesgesetz können Heder übertragen noch ver­
pfändet Herden. Der Entbindungsbeitrug und der Begräbnis­

kostenbeitrag können nur in den im Abs.l.Z.l angeführten 
Fällen übertraGen oder verpfändet werden. 
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(L~) Von den dem Anspruchsberechtigten zustehenden Geld­

leistunGen kann nm .... du's ~','ochengeld in entsprechender Am'lCm­

dung der Bestimmungen der §§ 5 bis 9 des Lohnpfändungs­

gesetzes, BGB1.Hr.51/1955, gepfä.l1det werden, und zvl8.r nur 

dann, '\t!enn die· Exekut ion in das sons tige beHegliche' Ver- . 

mögen des Anspruchsberechtigten zu einer vollständigen Be­

friedigung des betreibenden Gläubigers nicht geführt hat 

oder voraussichtlich nicht führen wird und wenn riach den. 

Umständen des Falles, insbesondere nach der Art der voll­

streckbaren Forderung und der Höh~der zu pfändenden Geld-
~-........... ------. 

leistung, die Pfändung der Billigkei t entspricht. ß' 4 

Abs.3 des Lohnpfändungsgesetzes , ·BGBI. Nr. 51/1955 , gilt 

entsprechend. 

(5) Die nicht aufGeldleistunge~ gerichteten Ansprüche 
. . 

nach diesem Bundesgesetz können nicht gepfändet \"lerden •. 

Entziehung von Leistungsansprüchen 

§ 470 Die Leistung kann auf Zeit ganz. oder teihleise 

entzoe;en Herden, wenn sich der Anspruchsberechtigte ne.ch 

Him'leis auf diese Folge einer Nachuntersuchung oder Be­

obachtung entzieht. 

Erlöschen von ~eistungsansprüchen 

-§ 48.·Der Anspruch auf eine laufende Leistung erlischt 

ohne 'wei teres Verfahren, \'fenn die Voraussetzungen für den 

Anspruch \·leggefallen. sind. 

Rück'vlirkende Herstellung des gesetzlichen' 

Zustandes bei Geldleistungen 

§ 498 Ergibt sich nachträglich, daß eine Geldleistung be­

scheid..rnäßig infolge' eines vlesentlichen Irrtums über den Sach- . 

. verhaI t oder eines offenkundigen Versehens zu Unrecht abge­

lehnt, entzoGen, eingestellt, zu niedrig bemessen oder zum 

R~hen Gebracht ".'cl.rde, so ist mit \.Jirkung vo!n. Tage der Aus­

,·,irkung des IrrtUms 'oder Versehens der gesetzliche Zustand 

herzustellen. 
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Verfall von Leistungsansprüchen infolge 
Zeitablo.ufes 

§ ?O. Der ~spruchauf Leitunß?n aus der Krankenver­
sicherung ist bei ~onstigem Verfall binnen z\'lei Jahren nach 
seinem Entstehen, bei nachträglicher Feststellung der Ver­
sicherungspflicht oder Versicherungsberechtigung binnen 
zwei Jahren nach Rechtskraft dieser Feststellung, geltend 
zu machen. 

" 

., 
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Aufrechnung 

§.51. Der Versicherungsträger da~f auf die von 
ihm zu erbringenden Geldleistungen aufrechnen: 

1. vom Anspruchsberechtigten geschuldete fällige 
Bei träge zur Krankenversicherung, s0\1ei t· das 
Recht auf Einforderung nicht verjährt ist; 

2. von Versicherungsträgern zu Unrecht erbrachte, 
vom Anspruchsberechtigten rückzuerstattende 
Leistungen, soweit das Recht auf Rückforderung 
nicht verjährt ist; 

3. von Versicherungsträgern ge\'lährte Vorschüsse. 

Auszahlung von Leistungen 

§ 52. Geldleistungen aus der Krankenversicherung 
sind im nachhinein auszuzahlen. Die Auszahlung soll 
innerhalb von vier \Jochen nach der Geltendmachung er­
folgen. Die auszuzahlenden Beträge können auf zehn 
Groschen in der \-leise geru..7J.det vlerden, daß Beträge 
unter fünf Groschen,unberücksichtigt bleiben und solche 
von fünf oder mehr Groschen als zehn Groschen gerechnet 
werden. 

Zahlungsempfänger 

§ 53. Die Leistungen werden "an den Arispruchsbe­
rechtigten, wenn dieser aber geschäftsunfähig oder ein 
beschränkt geschäftsfähiger Unmündiger ist, an seinen 
gesetzlichen·Vertreter ausgezahlt •. In den Fällen des 
gemäß § 99 entsprechend anzuwendenden § 361 Abs .• 2 
dritter Satz des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
ist die Leistung unmittelbar an den Antragsteller aus­
zuzahlen. :Mündige Minderjährige Uc"ld beschr~"lkt Entmündigte .. 
sind nur für Leistungen, die ihnen auf Grund ihrer eigenen 
Versicherung zustehen, selbst empfangsberechtigt;" für 
andere Leistungen sind bei solchen Personen deren gesetz­
lichen Vertreter empfangsberechtigt. 
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RückfordeJ:'ungzuUnrecht erbrachter Leistungen 

§ 54- (1) Der Versicherungsträger hat zu U~echt 
erbrachte Geldleistungen sOHie. den Aufwand für zu Unrecht 
erbrachte Sachleistungen zurückzufordern, \'Jenn der Zah­
lungsempfänger (§ 5·;) den Bezug(die--:-Erbringu.ng}~durch.-~c· 
be\1Ußt un\'lahre Ane;aben, be\·ru.ßtes VerSChi'leigen mäßgeb~nder. 

. . 

Tatsachen oder Verletzung der I1eldevorschriftenund der 
Auskunftspflicht (§§.14 bis 16) herbeigeführt .hat oder· 
'ienn der Zahlungsempfänger (§ 53) erkennen mußte~ daß 

".:~; . 

die Leistung nicht oder nicht in dieser Höhe gebührteD 
· . . Ji ilP ...... _____ . 

(2) Das Recht auf Rückforderung nach Abs b 1 
verjährt- binnen z\';ei Jahren nach dem Zei tpunkt ~ in 
dem dem Versicherungsträger die zu Unrecht erbrachte 
Leistung bekanntgeHorden ist. 

(3) Der Versicherungsträger kann bei Vor­
liegen berücksichtlgungsvlÜraiger Umstände, insbeson-

· dere in Berücksich tigung der Farrälien-, EinkoJlUllens..;. 
'.,' ", 

Und Vermögensverhältnisse des Empfängers, 
1. auf die Rückforderung nach Abs.1 zur Gänze .. 

oder zum Teil verzichten~ 
2. die Erstattung des zu Unrecht ge:z;ahlten Be~ 

trages in Teilbeträgen zulassen. 
(4) Zur Eintreibung der Forderung des Ver-

· sicherungsträgers auf Grund der Rückforderungsbescheide 
-. '. 

· ist dem Versicherungsträger die ~inbringung im Ver-
wal tungsvlegege\>,ährt (§3 Abs.3 Ver';lal tungsvollstrecku:ngs­
gesetz 1950). 

ABSCHNITT III 
{' 

Leistungen im besonderen· .. 

1. Unterabschnitt 

.. Leistungen aus dem Versicherungsfall der Kranldleit 

§ 55. (1) Der Versicherungsfall der Krankheit umfaßt~ 
a) Krankenbehan<l:lung,.dasist ärztliche Hilfe, 

. Versorgung mi t Heilmitteln und Heilbehelfen so\·de 

.'. 
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Hilfe bei körperlichen Gebrechen (§§ 5~, 
. t:. t;' :..11, .... 8) ; 

b) Zahnbehandlung und Zahnersatz (§ 59); . 
c) Anstaltspflege (§§ Eo bis6~2) an Stelle 

der arztlichen Hilfe und Versorgung mit 
. HeilmittelIi; . 

d) Hauspflege ( § 64.) an Stelle der AnstaltG~ 

pflege. 

(2) D'ie Krankenbehandlung muß ausreichend und 

z\'leclanäßig sein,siedarf jedoch das Maß des Not~lendigen 

nicht Überschreiten. Durch die Krankenbehandlung sollen 

die. Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit und die Fähigkeit, 

für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu 
sorgen, nach I'1öglichkei t 'Vliederhergestell t, gefestig'c 

oder gebessert werdena 

(3) Kosmetische Behandlungen gelten: als Kran:ken-
". I, 

behandlung, wenn sie zur Beseitigung anatomischer oder 
funktioneller Krankheitszustände dienen. Andere kos~· 

metische Behandlungen kön.nen als frei\'lillige );Jei·-· 

stungeiJ. ge\'lährt werden, wenn sie der vollen Hieder-~ 
herstellung der Arbeitsfähigkeit förderlich oder aus 
B~rufsgründen notwendig sind .. 

(4) Für Angehörige (§ 36), die sonstei:aen 

. gesetzlichen Anspruch auf Krankenbehandl1.mg haben, be­

steht kein Anspruch auf die Leistungen der Kranken .... 

, behandlung nach diesem Bundesgesetz" 

Ärztiiche Hilfe . 

§ 59. (1) Ärztliche Hilfe \'lird durch frei beruflich 

tätige.Ärzte für die Dauer der Krankheit ohne'zeit­

liche Begrenz1in~ als Pflichtleistung gewährt .. 

(2) Besondere Untersuchungen, ambulant durch­

zuführende Operationen und Behandlungen sowie physi- ' .. 

kalische.Heilbehcmdlung werden auch durch öffentliche 

Krankenanstal ten·Una.Kuran~tal ten. ge\-lährt" 

. . (3) Bei' Inanspruchhahme ärztlicher Hilfe als Sach~ 
lei~tung hat d.er Erkr'ankte die Anspruchsberechtigung nach:'" 
zuweisen. 

. -': .. 

76/A XII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)52 von 190

www.parlament.gv.at



- 53 -

Heilmittel 

§.57.(1) Heilmittel werden gegen ärztliche Ver­
ordnung ohne zeitliche Begrenzung als Pflichtleistung 
allen Versicherten unbeschadet der Bestimmungen des 
Abs .. 3 gewährt .. 

(2) Die Heilmittel umfassen 
a) die notvlendigen Arzneien und 

b) die sonstigen 11ittel, die zur Beseitfgung 
oder Linderung der Krankheit oder zur' 
Sicherung des Heilerfolges dienen, 

soweit sie von Ärzten verschrieben und in Apotheken 
beziehungsweise von Hausapotheken führenden Ärzten be~ 
zogen werdeno 

(3) Für den Bezug eines jeden Heilmittels 
auf Rechnung des Versicherungsträgers ist als Kosten.;.., 
beteiligung eine Rezeptgebühr im Betrag von 5 S zu ent=e> 
richten .. Herden mehrere Heilmittel auf einem Rezept ver­
ordnet, so sind so oft 5 S zu entrichten, als Heil­
mittel bezogen v,erdeno Die RezeptgebUh.r ist bei Abgabe 
des Heilmittels an die abgebende Stelle für Rechnung des 

.~. Versicherv .. ngsträgers zu zahlene IJie Zahlung ist von d.ie~ 
ser Stelle auf dem Rezept zu vermerken. 

(4) Bei anzeigepflichtigen übertragbaren 
Krankhei ten darf eine Rezeptgebühr nicht eingehoben ,,!er,~ 

den. Der VersiCherungsträger kann bei Vorliegen einer 
besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit des Versicher~' 
ten von der Einhebung der Rezeptgebühr absehen. 
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Heilbehelfe und Hilfe bei körperlichen Gebrechen 

§ 58. (1) Brillen, 'orthopädische Schuheinlagen, Bruch­
bänder und, sonstige notwendige Heilbehelfe und Hilfsmittel 
sind dem Versicherten als Pflichtleistung in einfacher 
und zweckmäßiger Ausfertigung zu gewähren, wenn deren 
Kosten den Betrag von 600 S nicht übersteigen~ 

(2) Übersteigen die Kosten der notwendigen Heil­
behelfe und Hilfsmittel den nach Abs. <1 festgesetzten Betrag, 
so bestimmt die Satzung, welche Heilbehelfe und Hilfsmittel 
gewährt werden oder ob an deren Stelle ein Zuschuß Z"ü den---­
Kosten geleistet wird. Der Zwschuß muß jedoch mindestens 
in der Höhe des nach Abs. 1 festgesetzten Betrages 'gewährt 
we:cden. Er kann durch die Satzung bis auf das Vierfache 
des Betrages nach Abs. 1 erhöht 'Ilerden. 

(3) Für Heilbehe~fe und Hilfsmittel, die nur 
v'orUbergehend gebraucht \ir/:e2'denund nach, ihrer Art ohne 

L 

gesundheitliche Gefahrex:,yon mehreren Personen benützt wer-
den können, wie zum BeIspiel Krücken, Kranken.fahrfltühle , 

kann die Satzung bestimru·Bn~ daß diese auch leihi,-ie.ise durch 
den Versicherungsträger beziehungsweise dmrch Vex'·t:;:ags­
stellen zur Verfügung gesteIlt werden können~ ';;7,' ka:nn auch 
Bine Vergütung angeJallener LeihgebUhren yorseh:eXL 

(4) J:lle Instandsetzungskoste:n notwendiger Heilbe­
helfe und Hilfsmittel sind vom Versicherungsträger bis zur 

'Hälfte der Kosten zu übernehmen, die dem Versicherungsträger 
bei NeuanschafJung des HeilbehelJea ode:r des H:i.lfsmittels 
entstehen würden. 

(5) Die Satzung hat unter Eedachtnahme auf die 
Abnützung bei ordnungsmäßigem Gebrauch eine Gebrauchsdauer 
für Heilbehelfe und Hilfsmittel festzusetzenD 

(6) Die Leistung bestimmt sich im einzelnen im 
Rahmen der durch Gesetz und Satzung festgesetzten Höchst­
beträge nach Maßgabe der bestehenden Verträge mit den ent­
sprechenden Vertragspartnern oder nach einem Vergütungs­
tarif, der einen Bestandteil der Satzung darstellt. 

\ 
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2. UNTERABSCm~ITT 

Zahnbehandlung und Zahnersatz 

§ !29. (1) Pflichtleistungen sind 

,. ZahnbehandluIlgs das ist chirurgische und konser­
vierende Zahnbehandlung 9 

2. Zahnersatz s der notwendig ist~ um eine Gesundheits­
störung oder eine wesentliche Störung 'der Bm:'uü:",~· 

fähigkeit hintanzuhalten. 

(2) Zuschüsse zu den Kosten für Kieferregulierun­
gen, soweit sie zur Verhüt.mg von Gesundheitsschädigungen 
oder zur Beseitigung von b8rufsstörenden Veruns taltungt;]1 
notwendig' sind, sind nach Maßgabe der Bestimm"'1.ngen der 

Satzung zu gewähren. 

(3) Zahnbehandlung und Zahnersatz sind, durch 

freiberuflich tätige Fachärzte für Zahnheilkunde m::tcl Dentisten 
sowie durch öffentliche Krankenanstalten nach ll (aßgabe dr;-:;r 

Bestimmungen der Satzung" zu gewähren. 

(4) Bei der Inanspruchnahme der Zahntehfui,dl'~ng 
oder des Zahnersatzes als Sachleistung ist die Anspruchs­
berechtigung nachzuweisen. 

3. UlTTERABSCHNITT 

Anstaltspflege, Hauspflege 

Umfang und Dauer der Anstaltspflege 

§ 6o~ (1) An Stelle der ärztlichen Hilfe (§ 56) und ~er 
" 

Versorgung mit Heilmitteln (§ 57) ist Anstaltspflege in Kran-
kenanstalten im Sinne des Krankenanstaltengesetzes r BG-:Bl. 
Nr.1/1957, als Pflichtleistung ohne zeitliche Begrenzung 
zu gewähren, wenn und solange es die Krankheit erfordert. 

\ , 
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(2) Als Anstaltspflege gilt nicht die Unterbringung 

in einem Heim für Genesende (§ 2 Absa1 Z.3 Krankenanstaltenge­

setz) oder in einer Pilegeanstalt für Kranke (§2 Abs.1Z.4 
Krankenanstaltengesetz). 

(3) Die stationäre Behandlung VOLl, Erkz-unkungen an 
TUberkulose g il t nur dann als Anstal tspflege ~ weIn). eine solche. 

Behandlung in allgemeinen Krankenanstalten (§ 2 Abs" 1 Z, 1 Kran-> 

kenanstal tengesetz durchgeführt oder y,ertragl1ch (§ 6;2) als 

Anstaltspflege anerkannt wl:rda 

(4) Ist die Anstaltspflege nicht durch die Notwendig~ 

kei t ärztlicher Behandlung bedingt (Asylierung), so wird sie 

nicht gewährt. 

>. > 

Kostentragung ·l1.!J.d .Kosteners'at~ an Versicherte 

bei Anstaltspflege 

§ 6~. (1) Anstaltspflege ist in der allgemeinen Gebühren­
klasse einer Krankenanstalt zu :2'ewährene 

<.j 

(2) Für Versicherte, die ärztliche E11fe :Tlur in Form 

yon Geldleistungen gemäß § :?8 Abs 0 2 1i t 0 c e:r:'hal te:u.) kann die 

Satzung bestimmen, daß im 'Falle der "fahl e1:ner K:r.ankenanstal t 

ohIle allgemeine Gebührenklasse oder der Wahl eLa.er höheren Ge­

bührepJ\:lasse (Zahlstock) folgende Leistungen gBw:':ihrL we.:rden: 

a) Verpflegskostenersätze in Höhe der PflegegebUhren für 

Selbstzahl'er der allgemej_uen Ge~otihr-eILklasi:)e der yom 

Versicherten gewählten Krankenanstalt odeT, falls diese 

keine allgelLeine Gebührenklasae fUh:rt, der nächstgele-, 

genen geeigneten Krankenanstalt, die eine solche Ge-
, 

bührenklasse f"ührt und 

b) Kostenersätze für Operationen und SondergebUhren in 

sinngemäßer Anwendung der für die äl'ztliche Hilfe. 

(§ 56) und Heilmittel {§ 57) geltenden Bestimmungen 

nach einem Vergütungstarif , der einp"n Bestandteil der 

Satzung darstellt. Im VergütungstarLf können auch 

Pauschalsätze festgelegt \\1erde~Gi.u ])j,es8 I.Jeistungen dür-

. fen 80 v.H. der in Rechnung gestellten Beträge nicht 

überschreiten. 
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Beziehungen zu den öffentlichen Krankenanstalten 

§ 62.· Grundsatzbestimmung • J:t'ür die Regelung der Bezie­
hungen des Versicherungsträgers zu den öffentlichen Krankenan= 
stalten sind die Bestimmungen des § 148 Z.1und3 bis 7 des 
Allgemeinen Sozlalversicherungsgesetzes entsprechend a:n.zuwen­
den. Die den öf~entlichen Krankenanstalten nach Maßgabe dieser 
Bestimmungen gebührenden Verpflegskostenersä:tze sind vom· Ver-. _. 

, 
sicherung.sträger zu entrichten, 

Aufnahme in nichtöffentliche Krankenanstalten 
~-""''''''''''''''1!M'::;J;t< ...... "''':e~ 

§ 63. (1) Der Erkrankte kann auch in· eine sonstige. nicht-
öffentliche Krankenanstalt aufgenommen werden~ mit der der Ver- ( 
sicherungsträger in einem Vertragsverhältnis steht" In elJ.lem 
solchen Fall ist die Pflege in der nichtöffentlichen Kranken­
anstalt der Pflege in einer öffentlichen Kra:n..."4:enanstal t glf;ic:tl.'-
2luhalten. 

(2) GrundsatzbestimInung. Für die Regelung der Be­
ziehungen des Versicherungsträgers zu den nichtöffentliohen 
Krankenanstalten sind die Bestimm'U.ngen des § 149 Abs. 2 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes entsprechend anzuwen= 
den. Die den nichtöffentlichen Krankenanstalten gebührende:n 
Verpflegskostenersätze sind vom Versicherungsträger zu ent­
richten. 

-Hauspflege 

§ 64. Ist die Aufnahme des Erkrankten in ~:trle KrankeJ:i=> 
anstalt geboten, aber unabhängig von seinem Willen nicht.· 
durchführbar und ist die I'<löglichkei t der Übernahme der Pflege 
durch einen Haushaltsangehörigen nicht gegeben 1 so 'kann der 
Ve·rsicherungsträger rui t ,Zustimmung des Erkrankten oder des 
gesetzlichen Vertreters Hauspflege durch vom Versicherungs­
träger beizustellende l'flegepersonen oder durch Leistung 
von Zuschüssen zu den Kosten für eine P.flegeperson als frei­
willige Leistung gewähren. Die Hauspflege kann auch gewährt 
werden, wenn ein sonstiger vlichtiger Grund hiefür vorliegt (, 
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4. UNTERABSCENITT 

. ~. 

Erweiterte Heilbehandlung, Krankheitsverhütung 

. Erweiterte Heilbehandlung 

§ 65. (1) uni die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit 

oder die Jnihigkeit, für die lebenswichtigen persönlich~n 
Bedürfnisse zu sorgen, nacbhaltig zu festigen oder zu 

bessern~ ,können nach Maßgabe der Bestimmungen derSa.tzung 
im Rahmen d.er zur Verfügung stehenden Mittel als frei­

willige Leistungen insbesondere gewährt werden6 
1. Arbeitstherapie; . 

2 0 Kur-, Gene~ungs~ und Erholungsaufenthalte; 

3 .. Heilstättenpflege,. 
(2) Die Leistungen der ervlei terten Heilbehand­

lung können auch durch Gewährung von Zuschüssen erbracht 
werden. 

Krankheitsverhütung 

§ 66" (1) Zur Verhütung des Eintrittes und der Ver­

breitung von Krankheiten kann die Satzung als freiwillige 

Leistungen insbesondere versehen: 

1. Gesundheitsfürsorge , wie Gesunden- und Sch'\1angeren­

fürsorge, Säuglings- und .Kinderfürso:rge ~ Fürsorge 

.für gesundheitsgef'ährdete Jugendl:tche~ 
,2'!1 Maßnahmen zur Bekälnpfung der Volkskrankheiten und 

der Zahnfäule; 

3. gesu~dheitliche Aufk~ärung'der Versicherten und 

. ihrer F~ilienangehörigen; 
,4. die erforderlichen'Reise(Fahrt)- und Transportkosten 

bei Leistungen nach Z.l bis 3. 

' .. 
" . 
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. (2) Fallen Maßnahmen gemäß A bs.l auch :Ln de.Ll. 

sachlichen oder örtlichen Aufgabenbereich anderer Ei:tl.ri(;h­

tungen (Behörden, Versicherungsträger und dergleichen)" so· 
kann mit diesen eine Vereinbarung über ein. planmäßiges Zu­
sammenvIirken un.d eine Beteiligung an den Kosten getroffen 
werden. 

(3) Der Versicherungsträger karr,:). die im Abs.l 

bezeichneten Maßnahmen auch dadurch treffen, daß e:~· .sich 

an Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge, die der, gleicheE 
Zwecken dienen, beteiligt. Abs.2 gilt entsprei·b.enö." 

5. UNTERA.BSCHNITT 

. Leistungen aus dem Versicherungsfall der 

Mutterschaft 

Umfang des Versicherungsschutzes und I)eist;u:ug5~ 
arten 

§ 67. (1) Der Versicher~ngsfall der Mutterschaft um­
faßtdie Schwangerschaft, die Entbindung und die sich daraus 

. . 

ergebenden Folgen, soweit diese Folgen nicht als Versiche= 
rungsfall der Krankheit anzusehen.sind., 

(2) Arzt(Hebammen)hilfe durch freiberuflich 
tätige Ärzte oder befugte Hebammen sind als Pflichtleistung 
in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des § 5-6 zu ge­
\'1ähren. 

(3) . Heilmittel, . Heilbehelfeund Hilfsmittel sind 
in sinngemäßer Amvendung der Bestimmungen der §§57 und 5$ 
zu gewähren. 

(4) Hebammenbeistand und ärztlicher Beistand bei 

der Entbindung sind in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen 

des § 56 zu gewähren. 
! . 
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(5) Für die Entbindung ist Pflege in einer 

Krankenanstalt für längstens zehn Ta.ge in siruigemäßer An­

wendung der Bestimmungen der §§ 60 his 63 zu gewähren. 

(6) 'Für die Entbindung ist außerdem ein einma­

liger Entbindungsbeitrag in der Höhe von mindestens 1000 S 
zu ge'l,'lähren.. Durch die Satzung kann der Entbindungsbeitrag 

erhöht ,verdeu. Er darf höchstens 80 volL der höchsten 

Beitragsgrundlage betragen" Bei gleichzei:tiger Entbindung 

Y0n mehr als einem Kind erhöht si.eh der Entbindungsbeitrag 

flir das zweite und jedes weite~e Kind um je 100 v.H. Der 

Entbindungsbeitrag ist gegen Beibrin@lng einer standesamt­

lichen Geburtsbestäti,gung auszi..~zah1en" 

Reise(F,atl1.,,·t)- und Transpor-ckosten 

§ 680 (1) Zur Inansprucbnahme der P.flichtleistungen 

der Krankenversicher11ng nach diesem BUY1desges8tz, die aus' 
dem Vex'sicherungsfa,ll der Krankheit und d;.3,r Mutterschaft 

(§ ~2, Ji.be e 1 Z e 1. und. 2) entstehen) sind i:m :notvJ8ndigen Aus­

maß auch die ReiBe(F'a'b.:rt)- und TrgnSpoI'tkwsten nach Maßgabe 

ö.er 'nachfolgenden Bestimmungen zu 'Ühern,ehlliJ3X!.n 

(2) Als Pflic,htl.eistung sind :Re,Lse(Fahx't)kosten, 

'die zur Inansprucfillahme der nächsten. Belu:).ndl:J.1.ngsstelle durch 

den Versicherten oder einen seiner mitversicherten Familien-

angehörigen bzw .. Angehörigen nach § 36 l1otv.Jendig sind UJld 

sich nicht aus der Benützung öffentlü;her Verkehrsmittel 

innerhalb des Stadtgebietes (St::raßenbahn~ Autobus) ergieben~ 

zu ersetzen, wenn di.e Entfernung mehr als 5 km beträg"c" 

Der Ersatz der Fahrtkosten hat nach, dem FahrpI'eis des billig­

sten öffentlichen Verkehrsmittels zu erfolgen. Dies gilt 

auch bei Benützung eines Privatfahrze1?-ges" Die tatsächliche 

Inanspruclli~ahme der Behandlungsstelle ist i~ jedem Fall 
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nachzuweisen. Die Satzung kann bestimmen, d~ßbei Kindern 
und gebrechlichen Personen die Reise(Fahrt)kosten auch 
für eine Begleitperson ge"lährt werden .. 

(3) Bei Notvlendigkei t de~- Transportes gehunfähiger 
erkrankter Versicherter zu besonderen Untersuchungen und 
Behandlungen sind über ärztlichen Antrag vom VersicheDlngs­
träger die Beförderungskosten zur nächstgelegenen geeigne­
ten Behandlungsstelle als Pflichtleistung zu übernehmen" 

(4) Sofern im Falle eine;r:- zu gewährenden Anstalts-:" -""'-,,-.. _~~ 
pflege der körperliche Zustand des Erkrankten oder·· die Ent~-
fernung seines Wohnsitzes seine Beförderung in die oder 
aus der Krankenanstalt erfordern, sind die notwendigen 
Koste? einer solchen Beförderung zur beziehungs\veise von 
der nächstgelegenen geeigneten Krankenanstalt vom Versiche= 
rungsträger bis zu einem Betrag von 600 S als Pflichtleistung 
zu Übernehmen.. Das gleiche gilt hinsichtlich der übernahme 
der not\'lendigen Kosten des Transportes von der' Unfa.llßtelle 
bis zur Wohnung. Durch die Satzung kann der Betrag yon 
600 S bis auf das Vierfache erhöht ",erden. 

(5) Bergungskosten und die Kosten der Beförderung 
. . 

bis ins Tal sind bei Unfällen in Ausübung von Sport und _ Tou,·~ 

ristik nicht zu ersetzen" 
(6) Durch die Satzung kann im Zusammenhang m~t 

der Gewährung von Heilstättenpflege (§ 65 Abs.l Z.3) die 
übernahme von Reise (Fahrt)- und Transportkosten als !rei­
willige Leistung vorgesehen werden. 

\ 
: 
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7" UNTERABSCHNI ~'T 

Leistungen aus dem Versichertl.ngsfall des Todes 

Begr'äbniskos tenbei trag 

§,~9@ (1) Beim Tod eines Versicherten, eines mit­

versicherten Famil,ienangehörigen (§ 10) bZlf1T.. Angehörigen 

(§ 35) ist ein Begräbniskosten"bei trag zu gewäl:u",:,en. 

(2) Der Begräbniskostenbeitrag beträgt minde­

stens 1000 S. Durch die Satzung kann der Begräbniskosten­

beitrag erhöht werden. Er darf höchstens 80 v.H. der 

höchsten Beitragsgrundlage betragen,. 

(3) Beim Tod ei.nes mitversicherten Familieu­

angehörigen (§ 10) bzwe, Angehöri.gen (§ 36) gebU.h:rt der 

Be;gräbniskostenbeitrag dem VersicD.t"lrteno Beim Tod des 

I)flicht- 1 Selbst.- oder vleite.r'versicherten gebührt der 

Begräl:misküstenbei trag dem,jcnigen, der die Kosten der Be­

s"tat;tung getragen hat 0 BleHyt ein Überschuß , ;~() sind nach­

~d .. nander der Ehegatte, die leiblichen Kinder, die 'vlahlkinder 

'Und der Stiefkinder, der VatfJ,l', die Mutter, die Geschwister 

beS'i,lgsberechtigt, \.;enn sie· JT.:it; dem Verstorbenen zu.r Zeit 

seines Todes in häuslicher Gemeinschaft gelegt hal)6rL .. 

Fehl·an solche Berechtigte, so 'verbl~ibt der ttbers·chuß 

dem Versicherungsträger~ 

(4-) '~urden die BeRtattungskosten heim. Tod des 

Pflic.ht- ~ Selbst- oder Wei.terverßicherten auf Grund gesetz­

licher, satzungsmäßiger oder vertraglicher Vel:·p.f'lic:htung 

von fu"lderen Personen als den im Abs .. 3 bezeichneten Ange­

hörigen bestritten, so gebührt der Begräbniskostenbeitrag 

zur Gänze den in Abs. 3 bezeichneten Angehörigen in der 

dort; angeführten Reihenfolge. 
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ABSClll~I TT IV 

Leistungen bei Bestand einer Z'lsatzversicherung 

Umfang' der Leistungen; Anspruchsberechtigung 

§ 70 .• (1) Die Leistungen der Zusatzversicherung um-, 

fassen bei Be'stand ein'er Zusat~versicherung ,auf Kranken-, 

Tag- und '.Jochengeld (§ 9) 

1. Krankengeld gemäß § 71, 
20 Taggeld gemäß § 73 A"bs .. l und 2; ""_·Z~_,_. 

3. Wochengeld gemäß § 74. 
(2) Die Anspruc.tlsberechtigung auf LeiEd;u:nger~ 

nach Abs .. l Z. 1 und 2 entsteht nach Ablauf von. zwei 1'Iona­

ten, die Anspruchsberechtigung auf Leistungen nach Al)8",1. 

Zo3 erst nach Ablauf von 9 Monaten nach Beginn der Zusatz~ . , 
versicherung" Die Anspruchsberechtigung auf Leistungen der 

Zusatzversicherung endet mit dem Ende der Zusatzversiche.rung .. 
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Krankengeld 

§ 71.(1) Bei Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit gebührt vom vierten '11ag der Arbei ts­

unfähigkeit an ein tägliches Krankengeld .. 
(2) Die anspruchsberechtigten Versicherten 

haben den Beginn der ärztlicherseits festgestellten 

Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit dem Versiche­
rungsträger innerhalb einer 'Vloche zu melden .. 

(3) Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn 
'Und solange der Änspruchsberechtigte infolge Krankheit 

nicht oder nur mit Gefahr der Verschlechterung seines 
Zustandes oder der Erkrankung fähig ist, seiner bis­
herigen Beschäftigwlg nachzugehen. 

(4) Krankeneeld ist bis zur Höchstdauer von 
26 \-Jochen für ein und dieselbe Krankheit? au.eh 1rmnn 

während dieser Zeit zu der Krankheit, für die Kranken-
. geld zuerst gewährt 1,;furde, eine neue Krankheit hin­
zugetreten ist,· zu ge\>lähren" Werden ansprüc.hs<be­
rechtigte Versicherte nach Beendigung des Kranken­
g:eldbezuges vor Ablauf der HöchstdaueI' neuerlich, und 
z\~ar innerhalb einer Frist von zwölf I:1onaten, infolge 
der Krankheit, für die be:r'ei ts KraYl\\:c.l1geld gewährt 

'WUrde, arbei.tsunfähig, so sind diese Zeiten zur Fest-
stellung der Höchstdauer zu sammep.z-urcel.merL, 

(5) Anspruchsberechtigte VAl""sicherte, die 
·b'9rei ts für 26 "lochen hintereinande:r oder insgesamt 
für ein und dieselbe Krankheit Krankengeld bezogen 
haben? erlangen erst wieder nach Ablauf von einem Jahr 
(gerechnet vom Tag der Aussteuerung nach XDs.4 an) 
für dieselbe Krankheit, für die der weggefallene An-
. spruch auf Krankengeld bestanden hat ~ einen neuen 
Anspruch in dem im Abs.4 angeführten A~smaß. 

(6) Die Satzung kann die im Abs .. 4 vorgesehene 

. Höchst1auer auf 52 \loohen verlängern" 
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(7) Das tägliche Krankengeld wird 
durch die Satzung festgesetzt und darf 80 v.H. 
der Beitragsgrundlage (§ 18), geteilt durch 30, 
nicht überschreiten. Die Satzung kann ein 
Mindestkrankengeld festsetzen,. das 20 S nicht 
unterschreiten darfe 

Ruhen des Anspruches auf 
Krankengeld 

§ 72. (-:J) Der Anspruch auf Krankengeld ruht: 
1. solange die Arbeitsunfähig~eit dem Versicherungs­

träger nicht gemeldet ist; 
2$ solange sich der Versicherte in Anstaltspflege 

befindet oder wenn der Versicherte auf Rechnung 
eines Versicherungs.trägers oder des Lande sinval iden-> 
amtes ei_nen Genesungs--, Erholung- oder Kuraufenthalt 
(Zuschuß) erhält, für die Dauer dieses Aufenthaltes" 

(2) Das Ruhen nach. Abs.1 Zo1 tritt nicht ein~ 
'wenn die Arbeitsunfähigkeit innerhalb einer Woche nach 
Beginn gemeldet wird. In Fällen,' in denen die persönlichen 

Verhäl tnisse des Versicherten oder das Vorli'egen be­
sonderer Gründe für die nicht rechtzeitige Meldü.ng 'der 

Arbeitsunfähigkeit es gerechtfertigt erscheinen lassen~' 
kann die Satzung das Krankengeld 'bei nicht rechtzeitiger 
Meldung auch für die zurückliegende Zeit ~ für lä.ngstens 
vier Wochen vor der Meldung~ vorsehen. 

(3) Durch die SatzUIJg kann ferner bestimmt 
werden, daß das Krankengeld auf Dauer oder für eine 
bestimmte Zeit zur Gänze oder teil",eise ruht, wenn der 
Versicherte 
1. einer Ladung z~ Chef(Vertrauens)arzt olme 't'lichtigen 

Grund nicht Folge leistet oder 
2. wiederholt Bestimmungen der Krankenordnung oder L~­

ordnungen des behandelnden Arztes verletzt hat, 
in allen diesen _fällen" wenn der Versicherte vorher auf die 

Folgeti seines Verhaltens schriftlich hingewiesen worden ist. 
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Taggeld 

§ 73. (1) Solange das Krankengeld gemäß § 72 

Abs.1 Z.2 ruht'~ gebührt an Stelle des Krankengeldes 

ein Taggeld. Das TRggeld ist mindestens in der Höhe 

des sich aus § 71 Abs.7 ergebenden Krankengeldes zu 

gewähren. Durch die Satzung kann das Taggeiderhöht 

werden. Es darf höchstens in der doppelten Höhe des 

F..rankengeldes gei'lährt \'lerden" 

(2) Der Zei tJ.:'aum, für Gen T8ggeld, gemäß 

Abs.1 gewährt wird, ist auf die Höchstdauer des 

. Krankengeldanspruches anzur~crilleno 

Wochengeld 

§ 74. (1) Das \·lochengeld ist für die Dauer der 

letzten sechs \'loc~en vor der Entbindung~ für den 

·Entbindungstag selbst und für die ersten sechs \-lochen 

nach der Entbindung zu gei'lähren .. Für st.illende 

Mütter verlängert sich diese Frist bis zu acht \'/ochen 

nach der Entbindung~ für Mütter nach Ii'rühgebu:eten ist 

das vlochengeld bis einschließlich dür z1iiTölf-:::;en \-loche 

nach der Entbindung zu geivähren" Die SeChHvlOGhenfrist 

vor der voraussichtlichen Entbindung ist auf Grund 

eines ärztlichen Zeugnisses zu berechnen. Irrt sich 

der. Arzt über den Zeitpunkt der Ent'bindung ~ so verkürzt oder 

verlängert sich diese Frist entsprechende Die Frist nach der 

Entbindung verlängert sich jedoch in jedem Fall'bis zu 

dem Zeitpunkt, indem unter der JI..n:nar.i1lle der Gel tu.ng 

der Vorschriften des Mutterschutrechtes ein Be­

schäftigungsverbot enden \·lürde. 

(2) Der Anspruch auf \vochengeld muß spätestens 

bis zum Ablauf der dreizehnten \oloche nach der Entbindung 

bei sonstigem Verfall geltend gemacht werden. 

(3) Das Hochene;eld ist in der Höhe des sich 

gemäß § 71 Abs. 7 ergebenden Krankengeldes zu gevTähren •. 
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ZusaIr.J!lentreffen von Ansnrüchen auf· 
\olochengeld und Krankengeld- beziehungS\1eise 

. Taggeld 

§ :75.. Treffen Ansprüc.he auf Wochengeld und 

Krankengeld beziehungsweise Taggeld zusammen, so 

gebührt nur das Wochengeld. Die Dauer des Wochen­

gelzb~zuges ist auf die Höchstdauer des Kranken­

geldanspruches nicht anzurechnen. Ist ein Anspru.ch auf 

\olochengeld gemäß § 76 Abs.2 noch nicht gegeben') so 

ruht für die Zeiten nach § 74 Abs.1 auch der Anspruch. 

auf Krankengeld bzw. Taggeld, wenn die die Ar­

beitsunfähigkeit herbeif~hrende Erkrankmlg mit der 

Sch'\'langerschaft oder der Entbindung in ursächlichem 

Zusa..l'ffi!lenahng steht., 

J 
., 
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DRIT~[1ER TEIL 

Beziehul1..gen des Trägers der Gewerblichen Selb­
ständigenkrankenversicherung zu anderen Sozial­
versicherungsträgern, zum Hauptverband der öster­
reichischen Sozialversicherungsträger zu den Flir­
sorgeträil'crn und zu den Vertragspartnern; Ersatz"'-

ansprüche; Verfahren; Krankenordnu.Dg 

ABSOHNITT I 

Beziel1ungen des Trägers der Ge\v-.erl>­
lichen SelbständJgenkrankenversiche­
rung zu anderen Sozial versicherungs-

trägeTll 

ErsatzansprÜche des V~rßicberungsträgers 

§ 76. (1) Der Versicherungsträger bat gegeni.fber den 

~rägern der gesetzlic1·len unfallversicherung Ansprucb aut 
den Ersatz dea Aufwandes für Leistungen, die aus dem Ver­
sicherungsfall der Krankbeit .ab dem ersten Tag d~r fünften 

\'loche nach dem Eintritt des Versicherungsfalles von ihm 
erbracht worden Silld~ ,,'!enn es sieb hiebei gleicbzei tig um 

einen .Arb~i tsunfall OUl'!l'I' eine Berufskrankbei ~~ :Lw Sinne der 

Bestimmungen der §§ 175 bis 177 des Allgemeinen Sozial­
versicberungsgesetzes handelt ~ Die Träger der Un,fall ver­
sicherung buben dem Versicberungsträ~er den je'1t'leiligen Auf-
wand für die erbrachten Leistungen nacb Naßgabe der Bestimmungen 
des § 78 zu erset~ens 

(2) Der Versicberungsträger ~at weiters Anspruch 
auf' den Eraatz des fUr den Versicherten genväbrteu, Begräbnis­
kostenbeitragesbis zu dem Betrag, um den das nach § 214 
Abs.2 des Allgemeinen Sozialversicberungsgesetzes errecbnete 
Ster~egeld den Betrag des nach § 214 AbBn4 des Allgemeinen 
Sozi~lversicllerungsgesetzes vom Ullfallversit;herun.gsträger 

tatsächlich gev/äbrten Sterbegeldes Ubersteigit" 

.. -' 
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Ersatzansprüche der Träger der Unfallveraicherun~ 

§ 77. (1) Der·-Versicherungsträger bat den Trägern 
der gesetzlichen UnfallVersicherung; die Aufwendungen, die 
diese in den ersten vier W·ocben nacb dem Eintri tt des Ver­
sieh erungsfalles im ZUSEtmroenhang rni t ~i:ziem Arbe! tsunfell 
oder einer Berufskrankbeit für Leistungen der Kranken­
behandlung des Versicherten erbracht haben, nach Maßgabe 
der Bestimmungen des § 78 zu ersetzen" 

(2) Hat der Träger der Unfallversicherung 
Aufwendungen für die Heilbehandlung oder für wiederkebrende 
Geldleistungen aus der Unfallversicberung gemabbt, und stellt 
Bio1'1 nacbträglichbera.us, daß die Krankheit nicllt Folge eines 
Arbeitsunfalles ist 9 so bat der Versicherungsträger die Auf­
wendungen zu ersetzen, soweit sie nicht über die Auf·wendungen 
für dle entsprechenden Leistungen der Krankenversicherung 
bin a usg eli .e11-. 

ÄXi,smaB des Ersatzanspruches zwischen dem Träger der 
Gewerblicben Selbständigenkrankenversicberung 

und den Unfallversicherungsträgern 

§ 78" (1) Als Ersatz llacb § 76 Abs .. 1 und § 77 .Abs .. 1 
1st hinsichtlich der Krankenbebandlung für jeden Kalender­
tag der Bebandluniszeit zu leisten: 

a} l>ei einer als Allstal tspflege gewährten Krankenbe­
'handlung (Unf,allheilbehandlung) der für den Ver­
sicberungsträger je\'1eils geltende Pflegegebtibren­
ersatz sowie die notwendigen Transportkosten zum 
und vom Krankenbaus; 

b) bei einer nicbt als Ällstal tspflege gewäbrten Kran­
kenbebandlung (Unfallheilbebandlullg) ohne Rücksicht 
auf den Eintritt der Arbeitsunfähigkeit für jeden 
Kalendertag des Bebandlungszeitraumes, soweit jedoch 

I • 
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zwischen den einzelnen ärztlichen Behandlungen 
mehr als 13 Kalendertage liegen, für jeden Be­
l1andlungstag ein Betra~ in der Höbe von 25 v.H-. 

des 360. Teiles der im § 181 Abs.1 erster Satz 
des Allgemeinen Sozialversicberungsgesetzes fest­
gesetzten Bernessungsgrundlage für die gemäß § 8 
Abs.1 Z.3 1it. a des Allgemeinen Sozialversicberungs­
gesetzes in der Unfallversicherung Teilversicherten. 
Eine geschlossene Behandlungszei~ für die die Kosten der 

nicht als Anstaltspflege gewährten Krankenbehandlung 
(UnfallheilbehAucl1ung) nach Kalendertagen abzu- ~ ... _.~ 

gelten sind p liegt auch da:tln nocb vor ~ "lenn die Be­
bandlU11g am selben Vfocbentag der z,\;lei ten 'vlocbe_ 
stattfindet" 

(2) Die gegenseitige Verrechnung der Ersatz­
ansprüche kann auch durch Leistung von Pauschbeträgen 

au.f Grund einer Yereinbarung 9 die z''Jiscben dem Versiche­
rungsträger und den Trägern der Unfallversicberung ab­
zuschließen ist~ durchgeführt werdeno 

Geltendmachung des Ersatza.nspruelies 

§ 79. (1) Findet di6 ge~enseitige Ab~eltung der. Er­
lSatzansprücheirn Wege der Einzelabrechnung statt, so sind 
diese Ersatzansprücbe nach f1aßt;alle 'deJ:' Bestimmungen des 
Ahs" ~ vom ersatzberechtigten iJersicberungsträger jewej,ls 
geltend zu machen. 

(2) Der Ersatzanspruch ist ausgeschlossen, wenn.· . 
er nicbt späteatens sechs Monate nach Beend.igung der 
Leistungen bei dem zum Ersatz Verpflichtetem geltend gemacht 

wird. Hat der Ersatzberecbtigte ohne sein Yerscbulden erst 
nach Ablauf dieser Zeit davon Kenntnis erbalten, daß die 
Voraussetzungen für einen Ersatzansprllchzutreffeu, so 
kann er noch "innerbalb zweier Wochen rtacb dem Tage, an dem 

'er diese Kenntnis erlangt bat, den Anspr~ch geltend machen. 

\ 
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Sonstige Ersatzansprüche der Versicherungsträger· 
untereinander 

§ 800 ErsatzansprUche der Versicberungsträger unter-
einander sind, soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes 
bestimnt ist, bei sonstigem Verlust des Anspruc118s binnen 
sechs Jahren von dem Tag an, an dem der Versicherungsträger 
die letzte Leistung erbracht bat, geltend zu machen6 

ABSCHNITT II 

Beziehungen des Versicherungsträgers zu den 
Fürsorgeträgern 

Pflichten der Fürsorgeträger 

§ 81. Die gesetzlichen Pflichten der Träger der 
öffentlichen Fürsorge (Fürsorgeträger ) zur Unterstütz1.:mg 
Hilfsbedürftiger werden durcb dieses Eundesgesetz nicht 
berübrt" 

ErsatzansprUche der Fürsorgeträ~er 

(1) Unterstützt ein Fürsorgelträger auf G·rund 

einer gesetzlichen Verpflichtung einen Hilfsbedürftigen 
für eine Zeit, für die er einen Anspruch auf ehltl Ver·­
sicherungsleistung nach diesem Bundesgesetz bat ~ ~Q ;hat d,er 

Versicherungsträger dem FUrsorgeträger die von diesem ge­
leisteten Unterstützungen gemäß den Bestim1:lungen des § 8:) 

zu ersetzen, jedoch nur bis zur Höhe der Versicher.ungs"'" 
leistung, auf die der Unterstützte: \'läbrend dieae~r Zeit An-
~rucb bat und soweit dem Versicherungsträger selbst Kosten 
für di~ Erbringung für die entsprechende Leistung erJ'ls'cns!!'!li 
!"ären .. Das gleicbe gi1 t t 'wenn Angehörige des Berechtigten 
unterstützt werden, für solc~e Ansprlicbe, die dem Be­
recbtigten mit Rücksicht auf diese Angehörigen zusteben~ 
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(2) Der Ersatz nach Abs.1 gebührt sowobl für 
Sacbleistungen als auch für Geldleistungen des Fürsorge­
trägers, für letztere jedoch nur, 'Wenn sie entvleder 
während des Laufes des Verfabrens zv,r Feststellung der 
Versicherungsleistung oder bei nacbgewiesenernicbt 
rechtzeitiger Auszablungeiner bereits festgestellten 
Versj.cherungsleistung gewällrt werden. 

Ersatzleistungen aus der Krankenver~icherung 

§ 83. (1) Aus den Leistungen der Krankenversicherung 
gebührt dem Fürsorgeträger Ersatz nur, wenn die Fürsorge­
leistung wegen der Krankbeit~ Arbeitsunfähigkeit oder 
der Hutterschaft gewährt wurde g auf die sich der Anspruch 
des Unterstützten gegen der\ Versicherungsträger gründet, 
oder ~enn die Fürsorgeleistung im Falle des Todes gewährt 
wurde und ein Ansprucb auf Begräbniskostenbeitrag aus der 
Kra.nkenversicherung besteht .. 

(2) ZQ ersetzen sind: 
1. Kosten der Bestattung aus dem Begräbniskosten -

beitrag; 
2~ Fürsorgeleistungen, die wegen Krankheit, Arbeits­

unfäbigkei t ader LvIutterscbaft ge'wäbrt \-;srden, aus 
den ihnen entsprechenden Leistungen der Kranken­
versicherung" 

Abzug von den Geldleistungen 

§ 81-. Der Versicherungsträger hat die Beträge, die 
er zur Befriedigung von Ersatzansprücben der Fürsorgeträger 
für erbracbte Geldleistungen (§§ 82 und 83) aufgewendet bat, 

von den Galdleistullgen im Sinne der Bestimmungen des §38 
Aba~2 1it. a abzuziehen. Für den Abzug bedarf es nicbt der 
Zustimmung des Unterstützten. 

76/A XII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)72 von 190

www.parlament.gv.at



73 -

Frist für die Geltendrnach1..lng des Ersatzanspruches 

§ 85. (1) Der ErDat~.:;al1sprucb des Fürsorgeträgers für_ 

Sacbleistungen. ist ansgescblcss~n, \.;enn er nicht spätestens 

sechs Mona.te nach Ablauf' der Fürsorgeleistu.ng beim Ve-r­

sicberungsträGcr geltend gemacbt wlrdQ 
(2) Für GeldleistungtHl kann d~r Anspruch auf 

Ersatz vorn Fürsorgeträger nur erhoben werden, "lenn 

1., die Fürsorgeleistung innerhalb .von 14 Tagen nach der 
Zuerkemlung,sofern jedoch der Ftirsorgetr~ger erst 
später vom Anspruch des Versicherten auf eine Geld­
leistung im Sinne des § 38 Abs~2 lito a Kenntnis er­
bäl t, innerbalb von 14· Tagen nach diesem Zei tpnnkt dem 

Versicberungsträ.ger angezeigt wird und 
2 ~ der Anspruch auf Ersatz spätestens innerbaro z"leie:r: 

Monate nacb dem Tag geltend gemacht wird, an dem der 
Fürsorgeträger vom Anfall der Geldleistung durch den 
VersicherungsträGer benachrichtigt worderi i8t~ 

(3) Der Ersatzanspruch des Flirsorgeträgers für 
Geldleistungen ist für eine Zeit a.usgescblossen, für die 
eine Geldleistung im Sinne den § 38 Abs ~ 2 1i t ~ a .fäll::tg 

ge'\'/orden ist, wenn der l!'ürsorgeträger nach e:tner gemäß 
Abs.2 Z.1 erstatteten Anzeige vom Anfall dieser Geld­
leistung durch den Versicberungsträger benachricbtigt worden 
ist ... 
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Abschnitt 111 

Beziehungen des Trägers der Gewerblichen 
Selbständigenkrankenversicherung zu den 
Ärzten, Dentisten, Hebammen, Apothekern. 
Krankenanstalten und anderen Vertragspartnern 

1. Unterabschnitt 

Gemeinsame Bestimmungen 

Regelung durch Verträge 

§ 86. (1) Die Beziehungen des Versicherungsträgers 
zu den freiberuflich tätigen Ärzten, Dentisten, Hebammen, 
Apothekern und anderen Vertragspartnern werden durch 
privatrechtliche Verträge 11ach Naßgabe der folgenden 
Bestimmungen geregelt. Diese Verträge bedürfen zu ihrer 
Rechtsgtiltigkeit der schriftlichen Form. 

(2) Abso1 gilt entsprechend für die Regelung 
der Beziehungen des Versicherungsträgers zu den Kranken­
l;l,nstal ten. 

2.Unterabschnitt . 

Beziehungen des VersicherungstJ.:'ägers 
zu den Xrzten 

Bundes-Ärzteausschuß 

§ 87. Der gemäß § 340 des Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetzes eingerichtete Bundes-Ärzteausschuß 
hat auch grundsätzliche Fragen, welche die Beziehungen 
zwischen dem Versicherungsträger und den freiberuflich 
tätigen Ärzten betreffen, insbesondere die gemäß § 88 

,abzuschließenden Gesamtverträge. zu beraten~ 
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Gesamtvertrag 

§ 88. (1) Die Beziehungen zwischen dem Versicherungs­
träger und den freiberuflich tätigen Ärzten werden d~rch 
Gesamtverträge geregelt~ die für den Versicherungsträger 
durch den Hauptverband der ~sterreichischen Sozialver­
sicherungsträger mit den ~rtlich zuständigen Ärzte­
kammern abzuschließen sind. Die Gesamtverträge bedürfen 
der Zusti~~ung des Versicherungsträgers. Die Öster­
reichische Ärztekammer kann mit Zustimmung der betei­
ligten Ärztekammer den Gesamtvertrag mit Wirkung für 
diese abschließen. 

(2) Der Inhalt des Gesamtvertrages ist auch 
Inhalt des zwischen dem Versicherungsträger und dem 
Arzt abzuschließenden Ei.nzelvertrages. Vereinbarungen 
zwischen dem Versicherungsträger und dem Arzt im 
Einzelvertrag sind rechts;.mwirksam~ insowei t sie gegen 
den Inhalt eines für den Niederlassungsort des Arztes 
geltenden Gesamtvertrages verstoßen. 

Inhalt der Gesamtverträge 

§ 89. (1) Die zwischen dem Hauptverband der 
Bsterreichischen Sozialversicherungsträger und den 
Ärztekammern abzuschließenden Gesamtverträge haben 
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen insbesondere 
folgende Gegenstände zu regeln~ 

1. Abschluß und Lösung der mi t den Ve:r.'tragsärzt f311 

zu treffenden Abmachungen (Einzel vel'..'träge) ; 
2. die Rechte und Pflichten der Vertragsärzte, 

insbesondere auch ihre Ansprüche auf Vergütung 
der ärztlichen Leistung (Vertragstar1fe)~ 

3. die Vorsorge zur Sicherstellung einer wirtschaft­
lichen Behandlung und Verschreibweise; 
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4. die Ausstellung von Bescheinigungen, die .für 
die Durchführung der Gewerblichen Selbständigen­
krankenversicherung erforderlich sind; 

5. die Zusam.menarbei t der Vertl':agsärzte mi t dem beim Ver­
sicherungsträger eingerichteten ch.ef- und kontroll­
ärztlichen Dienst; 

6. die Kündigung und Auflösung des Gesamtvertrages; 
7. die Verlautbarungen des Gesamtvertrages und 

seiner Abänderungen. 

(2) Die Vergütung der vertragsärztlichen 
__ ... »IF. ....... _ .. ~. 

Tätigkeit ist nach Einzelleü3tungen nach einem bundes­
einheitlichen Tarif zu vereinbaren. Die Vereinbarungen 
über die Vergütung des ärztlichen Leistungen sind in 
einer Honorarordnung zusammenzufassen; diese bildet 
einen Bestandteil der Gesamtverträgeo 

Aufnahme der Ärzte in den' Vertrag u.nd 

Auflösung des Vertragsverhältnisses 

§ 90. (1) Der Abschluß der Einzelverträge zwischen 
dem Versicherungsträger und dem .A:t'zt erfolgt nach den 

Bestimmungen des Gesamtvertrages und im Einvernehmen 
mi t der zuständigen Ärztekammer .. 

(2) Das Vertragsverhältnis zwLschen dem Arzt 

und dem Versicherungsträger erlischt ohne Kündigung 
fm Falle 

1. der Auflösung des VersJ.cherungst:rägers; 
2. des Wirksamwerdens gesetzlicher Vorschriften, 

durch die die Tätigkeit des Versicherungsträgers 
entweder eine örtliche oder eine sachliche 
Einschränkung erfährt, in deren Folge die Tätig­
keit als Vertragsarzt nicht mehr in Frage kommt; 
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3. des Todes des Vertragsarztes, wobei die bis 
zu diesem Zeitnunkt erworbenen HonoraransurUche - . 
des Arztes auf die Erben übergehen; 

4. der rechtskr~ftigen Verurteilung des Vertrags­
arztes wegen eines Verbrechens oder wegen eines aus 
Gewinnsucht begangenen Vergehens oder einer solchen 
Übertretung; 

5. einer im, Zusammenhang mit der Ausübung des 
ärztlichen Berufes wegen groben Verschuldens 
strafgerichtlichen rechtskräftigen Verurteilung; 

6. eines wiederholten rechtskräftigen zivilgerichtlichen 
Urteils, in welchem ein Verschulden des Vertrags­
arztes im Zusammenhang mit der Ausübung seiner 
vertragsärztlichen Tätigkeit festgestellt wird. 

(3) Der Versicherungsträger 1st zur Auflösung 
des Vertragsverhältnisses mit einem Vertragsarzt ver­
pflichtet, wenn der Arzt die österreichische Staats­
bürgerschaft oder die Berechtigung zur Ausü'bung des 
ärztlichen Berufes verliert oder wenn ihm diese Be­
rechtigung von Anfang an fehlte oder wenn einvernehmlich 
mit der zuständigen Ärztekammer festgestellt wird j daß 
die Vor~ussetzungent die zur Bestellung des Vertr~gSgrzte6 
erforderlich sind, von Anfang an nicht gegeben waren. 

(4) Das Vertragsverhältnis kann unbeschadet 
der Bestimmungen der Abs.2 und 3 von beiden TeileD, u:nt,sr 

Einhai tung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum :Ende 
eines Kalendervierteljahres gelöst werden. Der gekündigte 
Arzt kann innerhalb zweier \\7oohen die Kündigung des 
Versicherungsträgers bei der LandesschiedskommissiüTl 
mi t Einspruch anfechten. Der Einspruch hat aufsch:tebende 
Wirkung. Die Landesschiedskommission kann die Kündigung 
des Versicherungsträgers für unwirksam erklären, wenn 

a) die Kündigung für den Arzt eine soziale Hä~;:"te 

bedeutet oder 
b) die Kündigung nicht in den besonderen Verhältnissen 

der Vertragspartner begründet ist. 
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Entscheidung von Streitigkeiten aus dem 
Einzelvertrag 

§ 91. Zur Schlichtung und Entscheidung von 
Streitigkeiten aus dem Einzelvertrag ist in jedem 
Land eine paritätische Schiedskommission zu errichten. 
Diese besteht aus der gleichen Zahl von Vertretern der 
zuständigen Ärztekammer und des Versicherungsträger.,.p __ ~ ....... _ .. _ 

Kommt bei Stimmengleichheit ein Beschluß in der 
Schiedskommission nicht zustande~ dann geht die Zu­
ständigkeit zur Entscheidung der anhängigen Streitsache 
auf Antrag der zuständigen Ärztekammer oder des Ver­
sicherungsträgers auf die Landesschiedskommission über. 

Entscheidung von Streitigkeiten durch die 
Landesschiedskommission 

§ 92. (1) Zur Schlichtung und Entscheidung von 
Streitigk~iten zwischen den Parteien eines Gesamt­
vertrages , zm:.' EntscheIdung über die Zulässigkei t 
einer Kündigung gemäß § 90 A bs. 4 und. zur :Sntscheidung in den 
Fällen des Überganges der Zuständigkei t nach § 9'~ 

letzter Satz ist die für jedes Land gemäß § 345 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes errichtete 
Landesschiedskommission zuständig. 

(2) Gegen die Entscheidungen der Landes­
schiedskommission kann Berufung an die Bundesschieds­
kommission erhoben werden. Gegen die Entscheidungen, 
für die die Landesschiedskommission gemäß § 91 letzter 
Satz zuständig wurde, ist keine Berufung zulässig. 
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Bundesschiedskommission 

§ 93. (1) Zur Entscheidung über Berufungen, die 
gemäß § 92 Abs.2 erhoben werden, ist die gemäß § 346 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes errichtete 

Bundesschiedskommission zuständige 
(2) Entscheidungen der Bundesschiedskommission 

unterliegen 'Weder der Aufhebung noch der Abänderung~_ 
Verwal tungs\'Jege., 

Bindung an Entscheidungen und Beschlüsse 
der Kommissionen 

§ 94. Die Gerichte, die Verwaltungsbehörden~ 
der Versicherungsträger und der Hauptverband der öster­
reichischen Sozialversicherungsträger wie auch die 
Österreichische Ärztekammer und die Ärztekammern in 
den Bundesländern sind auch in Angelegenheiten der 
Gewerblichen Selbständigenkrankenversicherung an die 
innerhalb der Grenzen der·Zuständigenkeit gefällten 
Entscheidungen und Beschlüsse der in den §§ 91 bis 9;' 
bezeichneten Kommissionen gebund.en~ 

Bestimmungen des Inhaltes eines Gesamtver­
trages "durch die Bundesschiedskommission 

§ 95. (1) Auf Antrag der Österreichischen P.rzte­
kammer oder des Hauptverbandes der österreichischerl. 
Sozialversicherungsträger setzt di~ Bundesschieds­
kommission den Inhalt eines aufgekündigten Gesamtver­
trages für höch$tens drei Monate - gerechnet vom Tage 
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der Entscheidung - fest. Diese~ Antrag kann gestellt 
werden, wenn sechs Wochen vor Ablauf der Geltungs­
dauer des Gesamtvertrages ein neuer Gesamtvertrag 
nicht geschlossen wurde und wenn die Geltungsdauer 
des aufgekündigten Gesamtvertrages noch nicht abge­
laufen ist. 

(2) Wenn ein Antrag gemäß Abs.1 fristgerecht 
gestellt wird, dann bleibt der aufgekündigte Gesamt­
vertrag bis zur Entscheidung der Bundesschiedskommission 
vorläufig in Kraft. w .... _____ . 

(3) r1it Ablauf der Geltungsdauer des gemäß 
Abs.1 festgesetzten Gesamtvertrages erlöschen die von 
seinem Geltungsbereich erfaßten Einzelverträge. 
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3. mnEHABSCHNITT 

Beziehungen des VersicherungstrEigers zu anderen 

Vetragspartnern 

Gesamtverträge 

§ 96. (1) Die Beziehungen z\"lischen dem Ver­
sicherung-sträger und den freiberuflich tätigen 
Dentisten vlerden durch Gesamtverträge geregelt. 
Hiebei finden die Bestirn_~ungen der §§ 87 bis 90 
mit der Maßgabe sinngemäßP~wendung, daß an die 
Stelle der Ärzteka~mern die Österreichische 
Dentistenkammer in Wien tritt. 

(2) Die Beziehungen zwischen dem Ver­
sicherungsträ~er und den anderen Vertragspartenern 
als Ärzten, Dentisten und Krankenanstalten können 
durch Gesamtverträge gereGelt werden. Hiebei 
finden die Bestimmungen des § 88 mit der Maßgabe 
sinngemäß Anv.lend1LYJg, daß an die Stelle der Ärzte­
kammern die zuständige gesetzliche berufliche Ver­
tretung beziehungsweise die zuständige Berufsver­
einigung oder Organisation tritt. 

(3) In einem gemäß Abs.2 apgeschlossenen 
Ge$8JIltvertrag kann vorgesehen werden, daß dieser 
Vetrag mit verbindlicher Wirkung die Beziehungen 
zv.Tischen dem Versicherungsträger und den Mitgliedern 
der in Betracht kommenden gesetzlichen beruflichen 
Vertretung peziehungsweise Berufsvereinigung oder 
Organisation regelt. 

Abgabe von Heilmitteln 

§ 97. Heilmittel (§ 57) df~fen von den 6ffentlichen· 
·Apotheken (ärztlichen Hausapotheken) für Rechnung des 
Versicherungsträgers nur abgegeben werden, wenn sie von 
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einem mit dem Versicherungsträger in einem 
8 

Vertragsverhältnis stehenden Arzt verschrieben 
werden und n~ch den Richtlinien über die ökonomische 
Verschreibweise zur freien Verschreibung zugelassen 

oder abe,;r - soweit eine chef- oder kontroll~i:rztliche 
Bevlilligung in diesen Richtlinien vorGesehen ist ...,. 

vom Chef- oder Kontrollarzt bewilligt sind. 

Entscheidung von Streitigkeiten aus dem 
Einzel- und Gesamtvertrag 

§ 98. Die Bestimmungen der §§ 91 bis 95 

__ .... tt' ........... ·_ 

gelten sinng~mäß für das Vertragsverhältniszwischen 
dem Versicherungst~l3.ger . einerseits und den Dentisten, 
Hebammen lmd Apothekern so\'Tie deren gesetzlichen 
Interessenvertretungen anderseits. Soweit in diesen 
Bestimmungen den Ärztekammern die Berufung von 
Beisitzern vorbehalten ist, treten an die Stelle 
der Ärztekammern die in Betracht ko~~endenge­
setzlichen beruflichen Vetretungen der Vertrags­
partner. 

ABSCHNITT IV 
Verfahren 

Anwendung des Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetzes 

§ 99. Hinsichtlich des Verfahrens zur Durch-
' .. 

führung dieses BundeSGesetzes gelten die Bestimmungen 
des Siebenten Teiles des Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetzes mit der Maßgabe, daß bei den 
Schiedsgerichten eine eigene Abteilung für die An­
gelegenheiten der GevTerblichen Selbstär..digenkranken­
versicherung zu bilden ist und daß beid.e Beisitzer dem 
Kreise der Versicherten angeh6ren. 
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ABSCHNITT V 
Krankenordnung 

§ 100. (1) Der Versicherungsträger hat eine 
Krankenordnung aufzustellen, die insbesondere das Ver­
halten der Versicherten und der Leistungsempfänger im 
Leistungsfalle, das Verfahren bei Inanspruchnahme von 
Leistungen der Arankenversicherung und die Überwachung 
der Kranken zu regeln hat. 

(2) Die Krankenordnung und jede ihrer 
Änderungen bedürfen der Genehmigung durch das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung. Sie ist binnen 
einem Monat nach der Genehmigung im "Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" zu veröffentlichen .. 
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VIERTER TEIL 

ÜBERGAEGS]3ESTIIl1'1U1~GEN 

ABSCHNITT I 

übergangsbestirnmungenzum. Ersten Teil: 

Allgemeine Bestimmungen 

Erstmalige F8SSung von Pflicht­
beschlüssen 

§ 101. (1) Bis zum 30.Juni 1973 haben die Fach­
gruppen (Innungen, Gremien) beziehungmveise" Fachver­
tretungen der Sekt,ionen Ge\verbe, Handel, Verkehr und 
Fremdenverkehr, in deren Bereich keine'Pflichtver­
sicherung besteht, eine Abstimmung beziehungS\1e~se 
Beschlußfassung im Sinne des § 3 Abs.1 bis 4- durchzu­
führen, \-lobei es eines Antrages beziehungm'ieise Be­
schlusses des Fachgruppenausschusses (der Fachvertreter) 
gemäß § 3 Abs.1 und 2 nicht bedarf~ 

(2) Sind in Fachgruppen beziehungsvleise 
Fachvertretungen die Ni tglieder bisher nur teil''ieise 
in der Pflichtversicherung erfaßt, so sind nur :jene . 
Mitglieder zur schriftlichen Abstimmung im Sinne des § 3 
Abs.3 berechtigt, die eine Berec,htiglli"'lg besitzen, für die 
die Pflichtversicherung bisher noch nicht bestand. Den 
Mi tgliedern der Fachgruppen beziehungm·,reise Fachver­
tretungensind Personen gleichzustellen, die nach § 3 . 
Abri.3 lit.b 'abstimmuIlgsberechtigt ·sind .. 

(3) Kommt eine Fachgruppe (Innung, Gremium)' 
beziehungsvleise bektion der Verp'flichtung gemäß Abs.1 
nicht nach, so hat der zuständige Landeshauptmann binnen 
einer '-leiteren Frist von sechs 110naten die Abstimmung 
im Sinne des § 3 Abs.1 bis 4- auf Kosten der ffiumigen 
Körperschaft (Sektion) durchzuführen. In einem solchen 
Fall hat die Fachgruppe (Sektion) die Namen und An­
schriften der abstirumungsbercchtigten F~chgruppenmit­
glieder dem Landeshauptnr _ .. i. bis 31.Juli 1973 vorzulegen. 
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Aufkündigung von Versicherungs­
verträgen 

§ 102. (1) Für Personen, die gemäß § 3 Abs.6 in 
die Pflichtversicherung einbezogen werden und die zum 
Zeitpunkt des EintIittes der Pflichtversicherung bei einem 
Versicherungsunternehmen vertragsmäßig kranken ver sichert 
sind, beginnt die Pflichtversicher~~g erst mit dem Tag, 
an dem die Vertragsdauer endet, l<lenn der Vertrag, sofern 
er nicht bereits friL'I1.er gekündigt wurde,zum. erste~-----:­
vertragsmäßig in Betracht kommenden Zeitpunkt nach dem 
Eintritt der Pflichtversicherung gekündigt \'lird .. Die 
PflichtversicheTIL~g begi~~t jedoch unabhfulgig von dieser 
Regelung spätestens nach Ablauf eines Jahres nach dem 
Eintritt der Voraussetzu.ngen für die Pflichtversicherung" 
Zu diesem Zeitpunkt kann der Versicherungsvertrag mit 
einmonatiger Kündigungsfrist gekündigt werden. 

(2) Die Begünstigung im Sinne des Abs.1 
kommt nur solchen Personen zugute, die ihren Versiche­
rungsvertrag dem Versicherungsträger binnen einem. r·'Ionat 
nach Eintritt der Pflichtversicherung unter Vorlage einer 
Versicherungsbestätigung schriftlich anzeigen. 

. . 
(3) Versicherungsunternehmen, die das Kranken-> 

versicherungsgeschäft betreiben, können jene Teile der ver­
sicherungstechnischen Rückstellungen, die zufolge Kün­
digung gemäß Abs a 1 aufzulösen sind, steuerfrei auf eine 
Sonderrücklage für die Umstellung des Geschäftsbetriebes 
übertragen. Diese Rücklage ist in den folgenden Geschäfts­
jahren mit einem Teilbetrag von je 20 v.H e gewinnerhöhend 
(verlustmindernd) aufzulösen. 

, 
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Fortdauer einer nach früheren 
Vorschriften bestehenden freiwilligen Versicherung 

§ 103. Es gelten die ab den bisherigen Bestimm.ungen 
J.n der Gewerblichen Selbständigen-Krankenversicherung 

1. Vlei terversicherten als vlei tcrvcrsicherte im Sinne 
des § 7; 

2. Selbstversichertenals Selbstversicherte im Sinne 
des § 8; 

3. Zusatzversicherten als Zusatzversicherte im Sinne 
des § 9; 

4. Familienversicherten als Familienversicherte im 
Sinne des § 10, sofern sie nicht gemäß § 105 als v[ei ter­
versicherte gelten oder fü~ sie ein Leistungsanspruch 
als Angehörige gemäß § 36 besteht. 

F~ilienversicherung 

§ 104. Für die Zeit bis zum 31.Dezember 1971 sind auch 
gemäß § 2 Abs.1 Z.3 Pflichtversicherte in entsprechender 
Anwendung des § 10 berechtigt, eine Famili.enversicherung 
für die Ehegattin (den er\verbsunfähigen, unterhalts­
berechtigten Ehegatten) abzuschließen. 

Fortdauer einer nach frühere~ Vorschriften 
bestandenen Pflichtversicherung als frei­

willige Versicherung 

§ 105. Personen, die am 3o.Juni 1971 nach den in 
diesem Zeitpunkt in Geltung gestandenen Vorschriften ,pfli"cht­
versichert waren, nach den Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes aber nicht mehr pflichtversichert wären und für 
die auch kein Leistungsanspruch als Angehöriger gemäß § 36 
besteht, gelten als \leiterversicherte im Sinne des § 7, so­
lange sie die hiefür geltenden Voraussetzungen erfüllen. 
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Sonderre~elung für die Festsetz1h~g der 
Grundbeiträge 

§ 106. (1) Ab 1.Jänner 1974 können durch die Satzung 
der Sozial versicheru..'rlgsanstal t der geliTerblichen vJirtschaft 
für alle oder für bestimmte Gruppen von Versicherten, 
für die nach den am 31 0 Dezember 1973 in Geltung gestan-
denen Vorschriften die Selbständigenkrankenkasse des 
Handels zur Durchführung der Krankenversicherl4'rlg sachlich 
zuständig vlar, die Grundbeiträge (§ 17 Abs.2 Z.1) unab­
hängig vom Einko:m..men des Versicherten festgesetzt \'rr]>=--':..€I:3.!v---­

Eine solche Festsetz1..L'l1.g ist ausgeschlossen, 1rlenn 
a) am 31 0 Dezember 1973 eine gleichartige satzungs­

mäßige Regelung im Sinne des § 133 bei der 
Selbständigenkrankenkasse des Handels nicht besteht, 

b) ärztliche Hilfe '::ufolge von Gesamtverträgen 
nach § 88 als Sachleistung ge1.'Jährt ,.vird & 

(2) Im Falle des Abs.1 beträgt die Beitrags­
grundlage höchstens 50 v.H. der Höchstbeitragsgrundlage 
(§ 18 Abs.4). 

Fortführung der bei der Selbständigen­
krankenkasse des Handels bestandenen 

Höherversicherung 

§ 107. Eine gemäß § 134 aufrechterhaltene Höhe~er­
sicherung, die an 31.Dezember 1973 noch besteht, ist ab 
1.Jänner 1974 von der Sozialversicherungsanstalt der gOl'v'erb­
lichen \virtschaft fortzuführen, wobei weiterhin die in 
Geltung gestandenen Rechtsvorschriften über diese Höher­
versicherung (Festsetzung des Beitrages im Wege der Satzung~ 
I1elde- und Auskunftspflicht sovTie Leistungen aus dieser 
Versicherung) mit der I1aßgabe anzm'lend~n sind, daß die 
notvJendigen satzlL'l1.ßsnäßigen Regelungen ab 10 Jän..."1er 1974 
in der Satzun~der .sozialversicherungsanstalt der geHerb­
lichen 'Jirtschaft vorzunehnen sind. 
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ABSCHNITT 11 
Durchführung der Ge\'J'erblichen SeI bstäridigen­

Krankenversicherung durch die Ge"Terb­
lichen Selbständigenkrankenkassen 

"i.UNTERABSCHNITT 
Träger der Versicherung und ihre Zuständigkeit, 

Verband 

Träger der Verslcherung 

§ 108. (1) Als Versicherungsträger im Sinne der Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes gelten bis zum Inkraft­
treten der Bestimmung des § 13 die nach Maßgabe der fol­
genden Vorschriften in Betracht kommenden Gewerblichen 
Selbständigenkrankenkassen (im folgenden Kassen genannt). 

(2) Die in diesem Unterabschnitt angeführten 
Versicherungsträger sind berechtigt, nach Maßgabe der hiefür 
geltenden Vorschriften Kur-, Genesungs- und Erholungsheime 
zu errichten, zu er\V'erben und zu betreiqen.Diese Ein­
richtungen dürfen jedoch nur von den Krankenversicherten 
und deren Familienangehörigen (§10) beziehungm'leise 
Angehörigen (§ 36) in Anspruch genommen werden. 

§ 109. (1) In den Bundesländern Oberösterreich, 
Salzburg, Steiermark und Karnten besteht je eine Ge­
werbliche Selbständigenkrankenkasse. Der Sprengel der 
Gewerblichen Selbständigenkrankenkasse für Kärnten umfaßt 
auch den Verwaltungsbezirk Lienz des Bundeslandes Tirol. 

'-

(2) Im Bereich des Bundeslandes Wien obliegt 
die Durchführung der Krankenversicherung nach Maßgabe der 
Bestimmungen der §§ 110 und 111 

1. der Gewerblichen Selbständigenkrankenkasse für 
Wien; .. 
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2. der Selbständigenkrankenkasse des Fremden­
verkehrs für "'ien, Niederösterreich und 
Burgenland ; 

3. der Selbständigenkrankenkasse des Handels. 
(3) Im Bereich des Bundeslandes Niederöster­

reich obliegt die Durchführung der Krankenversicherung 
nach :f'1aßgabe der Bestimmungen der §§ 110 und 111 

10 der Gevlerblichen Selbständigenkrankenkasse f~ilr: .... T'_ ............ _ .. _. 

Niederösterreich und Burgenland; 
2. der Selbständigenkrankenkasse des Fremdenverkehrs 

für \'lien, Niederösterreich und Burgenland; 
3. der Selbständigenkrankenkasse des Handels, jedoch 

eingeschränkt auf die Verwaltungsbezirke Wien­
Umgebung und Mödling. 

(4) Im Bereich des Bundeslandes Burgenland 
obliegt die Durchführung der Krankenversicherung nach 
Maßgabe der §§ 110 und 111 

1. der Gevlerblichen Selbständigenkrankenkasse für 
Niederösterreich und Burgenland; 

2. der Selbständigenkrankenkasse des Fremdenverkehrs 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland~ 

·(5) Die Gewerblichen Selbständigenkrankenkassen 
haben, soweit im folgenden nichts, anderes bestimmt ''lird, 
ihren Sitz in der jeweiligen Landeshauptstadt. Die Ge­
werbliche Selbständigenkrankenkasse für Niederösterreich 
und Burgenland hat ihren Sitz in Baden bei Wien; die 
Selbständigerikrallicenkasse des Frellidenverkehrs für Wien 
Niederösterreich und Burgenland hat ihren Sitz in Wien. 
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Örtliche Zuständigkeit, Wohnsit~verlegung 

§ 110. (1) Die örtliche Zuständigkeit der Kassen 
richtet sich unbeschadet d.er Bestimmungen des§ 114 grund­
sätzlich nach dem Standort des Betriebes beziehungsweise in 
Ermangelung eines solchen nach dem Wohnsitz des Versicherten. 

(2) Ergibt sich auf Grund einer zwei- oder mehr~ 
fachen· versicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit in ver­
schiedenen Bundesländern die örtliche Zuständigkeit bei 
mehr als einer Kasse, so ist zunächst 

jene Kasse zur Durchführung der Krankenver-
sicherung zuständig, bei der die Versicherungspflicht 
zuerst eingetreten ist. Bei gleichzeitigem Eintritt der 
Versicherungspflicht ist jene von den in Frage 
kommenden Kassen zur Durchführung der Krankenver-
sicherung zuständig, die am Ende des Vorjahres die 
größere beziehungsweise größte Versichertenanzahl aufge­
wiesen hat. In diesen Fällen ist dem Versicherten ~edo.ch 
jeweils zum Ende_eines Kalenderjahres der Übertritt 

zu jener Kasse ~öglich, die nach den vor­
stehendenZuständigkeitsvorschriften zunächst als nicht 
zuständig erscheint • Der Übertritt ist nur wirksam, wenn. 
bis zum Zeitpunkt des Übertri tte's alle bis dahin fälligen 
Beitragszahlungen an die biaheriga Ka~se 
geleistet 'vorden sind. Das Nähere hierüber bestimmt die 
Satzung. 

(3) Verlegt ein Bezieher einer Pension (Über­

gangspension") nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pen­
sionsversicherungsgesetz seinen Wohnsitz außerhalb des 
ärtlichen Zuständigkeitsbereiches der: 
Kasse, . bei der er im Zeitpunkt des Ausscheidens aus der 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung pflicht-
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versichert war, so geht die örtliche Zuständigkeit 
auf die für den Wohnsitz zuständige Kasse, und zwar 
mit dem der Kenntnisnahme dieser Verlegung folgenden 
Monatsersten, über. Ist für den Wohnsitz keine ört­
liche Kasse zuständig, so verbleibt die Durchführung 
der Versicherung weiterhin der bisherigen Kasse. 

( , 
\ . \ 
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Sachl,iche Zuständigkeit 

§ 111. (1) Für den Bereich der Bundesländer Wien, 
Niederösterreich und Burgenland sind - unbeschadet der 
Bestimmungen des § 114 - zur Durchführung der Kranken­
versicherung sachlich zuständig: 

10 die Selbständigenkrankenkasse des :B'remdenverkehrs 
für \-lien, Niederösterreich und Burgenland für alle 
den Sektionen Fremdenverkehr angehörenden Mitgl~e­
dern der Kammern der geiverblichen \-lirtschaft für 

JA .. _.~. 

"lien, Niederösterreich und Burgenland einschließ-
lich der diesem Personenkreis entstammenden Pen~ 
sionisten nach dem Gev/erb1ichen Selbständigen-Pen­
sionsversicherungsgesetz; 

2. die Selbständigenkrankenkasse des Handels für alle 
den Sektionen Handel und Geld-, -Kredit- und Ver­
sicherungsivesen angehörenden Mitglieder der Kammer 
der gevJerblichen Wirtschaft für \lien sowie im Rahmen 
ihres örtlichen Wirkungsbereiches für die den genann­

ten Sektionen angehörenden Mitglieder der Kammer 
der gewerblichen Wirtschaft für Niederösterreich 
einschließlich der diesem Personenkreis entstammen­
den Pensionisten nach dem Gei"lerblichen Selbständi­
gen-Pensionsversicherungsgesetz; 

3. die Ge",Terbliche Selbständigenkrankenkasse für \olien 
im Rahmen ihres örtlichen "lirkungsbereiches für 
alle sonstigen nach diesem Bundesgesetz in der 
Pfli,cht- oder Selbstversicherung versicherten Per­
sonen einschließlich der diesem Personenkreis ent­
stammenden Pensionisten nach dem Gev;erblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz, soweit 
sie nicht unter Z. 1 und 2 fallen; 
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4. die Ge\'18rbliche Selbständigenkrankenkasse für 
Niederösterreich und Burgenland im Rahmen ihres 
örtlichen vlirkungsbereiches für a.lle sonstigen 
nach diesem Bundesgesetz in der Pflicht- oder 
Selbstversicherung versicherten Personen ein­
schließlich der diesem Personenkreis entstammen­
den Pensionisten nach dem Gevlerblichen Selbstän..,. 
digen-Pensionsversicherungsgesetz ~ sO\,-Jei t sie 
nicht unter Z.l und 2 fa11ene 

(2) Ergibt sich auf Grund der Bestin~ungen . 
des Ab.l, daß eine Person innerhalb eines Bundeslandes 
gleichzeitig bei mehreren Kassen sachlich 
versicherungszuständig erscheint, gilt § 110 Abse2 ent­
sprechend. 

Verband der Gewerblichen Selbständigenkrankenkassen 

§ 112. (1) Die im § 109 genannten Kas~ 
sen werden im Verband der Ge'Nerblichen Selbständigen­
krankenkassen (im 'folgenden lrurz Verband genannt) zusammen­
geschlossen. 

(2) Dem Verband obliegt die Wahrnehm~ng der 
den Kassen gemeinsamen Interessen und die Vertretung 
der Kassen in diesen Angelegenheiten. 

(3) Dem Verband obliegen insbesondere: 
1. die Kassen liber alleg?meinsamen 

beziehungsweise sie betreffenden Fragen laufend 
zu informieren; 

2. die Presse- und 
lichkeitsarbeit 

sämtliche sonstige die Öffent­
betreffenden Angelegenheiten der 

Ge\..,erblichen Selbständigenkrankenversicherung zu 
besorgen; 
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,. in Fragen der Gev-Jerblichen Selbständigenkranken­
v~rsicherung Gutachten zu erstatten. Stellung-· 
nahmen abzugeben und Anträge zu stellen; 

4. mit Zustimmung der betroffenen Versicherungsträger 
a) Gesamtverträge und Zusatzvereinbarungen gemäß 

§§ 88 Abs. 1 und 96"Abs.l 
b) nach Fühlungnahme mit dem Hauptverband der 

österreichischen Sozialversicherungsträger 
Ergänzungsvereinbarungen zu den von dies,,"" ~J::..-. ____ 

geschlossenen Gesamtverträgen 
abzuschließen;. 

5. die Statistik der Gewerblichen Selbständigenkranken­
versicherung nach den Weisungen des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung zu besorgen und die Ergebnisse 
dem Hauptverband der österreichischen Sozialversiche­
rungsträger zur Verfügung zu stellen; 

6. den Kassen Rechtsschutz in Streitfällen 
die für die Gewerbliche Selbständigenkrankenversiche':' 
rung von gemeinsamen Interesse sind, zu gewähren; 

7. Erhebungen, Umfragen, Enqueten und dergleichen über 
Fragen der Gewerblichen Selbständigenkran~enversiche­
rung, ferner Tagungen (Kongresse) und Fachausstellun­
gen zu veranstalten; 

8. Erteilungder Zustimmung' zu. den gemäß §31 Abs.3 Z.4 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes vom 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs­
träg~r aufgestellten Richtlinien beziehungsweise Er­
lassung eigener Richtlinien für den Bereich der ~e­
werblichen Selbständigenkrankenversicherung , sOlI/ei t 
nicht die Regelung dieser Angelegenheiten \-leisungen 
des Bundesministeriums für soziale. Vervml tung vor­
behalten ist; 
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9. Erteilung der Zustimmung zu den gemäß § 31 Abs.3 
Z.ll des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
vom Hauptverband der österreichischen Sozialver- . 
sicherungsträg~r aufgestellten Richtlinien bezie­
hungsweise Erlassung eigener Richtlinien für den 
Bereich der Ge1:1erblichen Selbständigenkrankenver­
sicherung; 

10 .. eine Mustersatzung sowie eine I1usterkrankenordnung 
für den Bereich der Ge\'16rblichen Selbständigenkran­
kenversicherung zu erlasseno 

(4) Die Mustersatzung hat, soweit nach den Be-' 
stimmungen dieses Bundesgesetzes den Satzungen der Kassen 
die Hahl zwischen zwei oder mehreren Regelungen eingeräumt 
ist, l1usterbestimmungen :[ür alle diese \\TahlvJeisen Regelun­
gen vorzuseheno Die Mustersatzung, die I1usterkrankenordnung 
sOi'i'ie die gemäß A bs. 3 Z 0 8 und 9 aufzustellenden Richt­
linien bedürfen zu ihrer Wirksaruceit der Genehmigung des 
Bundesministeriums für soziale Ver1:Ialtungo Die Bestimmun­
gen der Nustersa tzung und der Musterkrankenordnung sOvlie 
die vom Verband aufgestellten Richtlinien sind für die Ver­
sicherungsträger verbindlich, soweit dort im einzeln~n 
nicht ausdrücklich anderes bestimmt wirdo Die verbindlichen 
Bestimmungen der Mustersatzung, der Musterkrankenordnung 
und der vom Verband erlassenen Richtlinien und jede ihrer 
Änderungen sind binnen einem Monat nach der Genehrnigung im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitungll zu verlautbaren .. 

(5) Bei Besorgung der im § 31 Abs.3 Z~ 2 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes angeführten Ange­
legenheiten hat der Hauptverband der österreichischen So­
zialversicherungsträger in jenen Angelegenheiten, welche 
die'Interessen der Gewerblichen Selbständigen-Krankenver­
sicherung berühren, den Verband zu hören; weicht das Gut-· 
achten beziehungS\'18ise die Stellungnahme des Verbandes von 
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der Auffassung des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger ab, so hat der Hauptverband 
seinem Gutachten beziehungs\"eise seine Stellungnahme das 
Gutachten heziehungm'mise die Stellungnahme des Verbandes 
anzuschließen. 

Rechtliche Stellung der Kassen und des Verbandes 

§ 113. (1) Die Kassen und der Verband 
sind Körperschaften des öffentlichen Rechtes und haben 
Rechtspersönlichkeit. Sie sind berechtigt, das Wappen der Re­
publik Österreich in Siegeln,Drucksorten und Aufschriften. 
zu führen. 

(2) Der ordentliche Gerichtsstand 
der Kassen und des Verbandes ist das sachlich zuständige 
Gericht ihres Sitzes. 

Zuständigkeit bei Weiterversicherung 

§ 114. (1) Der Antrag auf Weiterversicherung nach 
§ 7 ist bei der nach den Bestimmungen dieses Abschnittes zu­
ständigen Kasse zu stellen. Die se ist, soweit im ,A bs._ 2 
nichts anderes bestimmt ,ürd, i'leiterhin zur Durchführung 
der Krankenversicherung zuständig. 

(2) Wohnt der Versicherte außerhalb des Be­
reiches der Kasse, bei der er zuletzt pflichtversichert 
vlar, oder verlegt er während der Weiterversicherung seinen 
Wohnsitz außerhalb dieses Bereiches, so geht die örtliche 
Zuständigkeit auf die für den Wohnsitz des Versicherten zu­
ständige Kasse und für den Fall, daß für den Ort mehrere 
Kassen nach den Bestimmungen dieses Abschnittes örtlich 
zuständig "lären, auf die Kasse, die am Ende des abgelaufenen 
Kalenderjahres die größte Versichertenzahl aufge\viesen. hat, 
und zwar im Falle der Wohnsitzverlegung mit dem der Kenntnis-. 
nahme dieser Verlegung folgenden Monatsersten.über. Ist für 

.. .1 
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den Vlohnsitz überhaupt keine Kasse örtlich zuständig, 
so verbleibt die Durchführung der Versicherung weiter­
hin der bisher zuständigen Kasseo 

§ 1150 Die in den §§ 88 Absa1, 89 Abs&l und 95 AbSa1 
dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs­
träger übertragenen Rechte zum Abschluß von Gesamtver­
trägen kommen dem Verband der Ge1.'lerblichen Selbständigen­
krankenkassen zUG 

20 UNTERABSCHNITT 

:r-1eldungen 

§ 116 .. (1) Von der Ausstellung von Ausweisen über 
Berechtigungen zur Ausübung der die Pflichtversicherung 
nach diesem Bundesgesetz begründenden Erwerbstätigkeit 
hat die ausstellende Behörde, wenn der Standort des Be­
triebes bzw. in Ermangelung eines solchen der Wohnsitz 
des Gewerbeberechtigten in den Bundesländern Wien, Nieder­
österreich und Burgenland gelegen ist, den Verband (§ 112), 
in den übrigen Fällen die örtl~ch zuständige Selbständi­
genkrankenkasse gleichzeitig mit der Ausstellung zu ver­
ständigen. 

"(2) Die Pensionsversicherungsanstalt der ge­
werblichen "lirtschaft hat alle für den Beginn und das Ende 

. der Krankenversicherung der Bezieher einer Pension (Über­
gangspension) maßgebenden Umstände sOvlle jede für diese 
Versicherung bedeutsame Änderung der nach den Bestimmun­
gen dieses Abschnittes zuständigen Kasse bekanntzugeben. 
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Form der Ivleldungen 

§ 117. Der Verband (§ 112)'hat mit Zu­
stimmung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung verbindliche Richtlinien über Form und 
Inhalt der Meldungen zu erlassen. In diesen Richt­
linien können auch einheitliche Vordrucke für 
die Erstattung der Meldungen vorgesehen werden. 

3. UNTERABSCHNITT 

Aufbringung der Mittel 

Beiträge 

§ 118. (1) Die zur Erfüllung der Aufgaben 
der Gewerblichen Selbständigenkrankenversicherung 
erforderlichen Mittel werden durch im vorhinein 
zu entrichtende Beiträge der Yersicherten (Pflicht-, 
Selbst-, Weiterversicherte) aufgebracht. 

(2) Als Beiträge gelten: 
a) Grundbeiträge; 
b) Familienbeiträge; 
c) Zusatzbeiträge. 

(3) Die Grundbeiträge sind durch die 
Satzung nach dem Einkommen des Versicherten auf 
Grund der Bestimmungen der §§ 119 bis 121 fest­
zusetzen. 

,(4) Beitragszeitraum ist der Kalender-
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monat. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
kann die Satzung einen längeren Zeitraum, höchstens 
aber ein Kalendervierteljahr, als Beitragszeit­
raum bestimmen. 

Beitragsgrundlage, Einkünfte, Beitragsgruppen 

_. - ....... Ä_ .... _ ... _____ . 

§ 119. (1) Grundlage für die Ermittlung der 
Grundbeiträge s~nd, soweit im folgenden nichts 
anderes bestimmt wird, in der Pflichtversicherung 
für die gemäß § 2 Abs.1 Z.1 und 2 versicherten 
Personen die aus der versicherungspflichtigen Er­
werbstätigkeit erzielten Einkünfte indem dem 
Kalenderjahr, in das der Beitragsmonat fällt, dritt­
vorangegangenen Kalenderjahr; hiebei sind die für 
die Bemessung der Einkommensteuer herangezogenen 
Einkünfte des Pflichtversicherten zugrundezulegen. 

(2) Hat der Pflichtversicherte Einkünfte 
aus mehreren die Pflichtversicherung nach diesem 
Bundesgesetz begründenden Erwerbstätigkeiten, ~o 

ist die Summe der Einkünfte aus diesen Erwerbs­
tätigkeiten als Beitragsgrundlage heranzuziehen. 

(3) Für die gemäß § 7 Weiterversicherten 
sowie für die gemäß § 8 Selbstversicherten gilt der 
Gesamtbetrag der Einkünfte aus den in § 2 Abs.3 
des EinkomInensteuergesetzes, BGBI.Nr.1/1954, in 
der jeweils geltenden Fassung bezeichneten Ein­
kunftsarten als Beitragsgrundlage, und zwar 

a) für Personen, die zur Einkommensteuer ver­
anlangt werden, die Einkünfte in dem dem Kalender­
jahr, in das der Beitragsmonat fällt, drittvorange­
gangenen Kalenderjahr; 

b) für Personen, die zur Einkommensteuer nicht 

f 

\ 
. i 
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veranlagt werden, die Einkünfte in dem dem 
Kalenderjahr, in das der Beitragsmonat fällt, 
vorangegangenen Kalenderjahr. Die Satzung kann 
jedoch vorsehen, daß die Beitragsgrundlage ab­
weichend von den vorgenannten Bestimmungen mit 
einem bestimmten Betrag, der nicht niedriger als 
die Mindestbeitragsgrundlage und nicht h~her als 

·die H~chstbeitragsgrundlage sein darf, festgesetzt 
wird. 

(4) Die Beitragsgrundlage beträgt, wenn 
Einkünfte von weniger als 15.000 S oder überhaupt 
keine Einkünfte vorliegen, 15.000 S (Mindestbei­
tragsgrundlage). Die Beitragsgrundlage beträgt 
h~ch~tens 72.000 S (H~chstbeitragsgrundlage). 

(5) Zum Zwecke einer vereinfachten 
Berechnung der Bei träge ",erden diese nicht unmi ttel­
bar nach den Einkünften, sondern nach Beitragsgruppen 
ermittelt, in welche die Versicherten auf Grund 
ihrer Einkünfte einzustufen sind. Die BE!itragsgruppen 
sind, beginnend mit der Beitragsgruppe 1, welche für 
Versicherte ohne Einkünfte oder mit solchen bis 
zur I\1indestbei tragsgrundlage bestimmt ist, in 
fortlaufender Numerierung bis zur H~chstbeitrags­
grundlage nach je 3.000 S zu s,taffeln, ,·[obei auch 
eine Beitragsgruppe für Versicherte, deren Einkünfte 
die H~chstbeitragsgrundlage übersteigt, vorzusehen 
ist. 

(6) Für Versicherte; deren Einkünfte 
bei Beginn der Versicherung und in den folgenden 
zwei Kalenderjahren mangels Vorliegensder hiefür 
notwendigen Nachweise (§ 120) nicht festgestellt 
werden k~nnen, gilt jene Beitragsgruppe, die Ein­
künften zwischen 18.001 Sund 21.000 S entspricht. 
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(7) Die Satzung kann'be'stimmen, daß Vep­
sicherte innerhalb der im § 120 Abs.1 vorgesehenen 
Frist die Einreihung in eine Beitragsgruppe 
beantragen können, die höheren Einkünften als jenen, 
welche sich auf Grund der Bestimmungen der Abs.1 und 2 
ergeben, entspricht~ 

(8) Weiterversicherte bleiben für den 
Rest des Kalenderjahres in der Beitragsgruppe einge­
reiht, in der sie zuletzt im Zeitpunkt des Ausscheidens 
aus derPflichtversicherung eingereiht waren. Weist 
der Versicherte jedoch nach, daß er im Zeitpunkt der 
Anmeldung zur Weiterversicherung über geringere oder 
keine Einkünfte (Abs.3) verfügt und daher die vorge­
sehene Beitragsgruppe den tatsächlichen Einkünften 
nicht mehr entspricht, so wird, wenn gleichzeitig 
und innerhalb der Anmeldefrist zur Weiterversicherung 
ein Antrag auf Umreihung gestellt wird, der Ver­
sicherte rückwirkend mit Beginn der Weiterversicherung 
je nach dem Antragi.n die den nachgewiesenen Ei,n­
ktinften entsprechende Beitragsgruppe umgereiht. Dem 
Versicherten steht es jedoch frei, innerhalb der 
obgenannten Frist eine höhere Beitragsgruppe zu bean­
tragen. 

Vorlage der Einkommensnachweise 

§ 120~ (1) Die Versicherten mit Ausnahme der 
in § 119 Abs.6 genannten Personen sowie der gemäß 
§ 2 Abs.1 Z.3 pflichtversicherten Pensionisten haben 
bis 31. Oktober eines jeden Kalenderjahres der zu­
ständigen Kasse den für die Feststellung der Bei­
tragsgrundlage und zur Einstufung in die entsprechende 
Beitragsgruppe erforderlichen Einkommensnachweis aus 
dem für die jeweilige Ermittlung der Beitragsgrundlage 
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maßgebenden Kalenderjahr zur Einsicht vorzulegen. 
Durch die Satzung blnD. bei entschuldbarem Versäumnis 
der Vorlage eine lTachfrist bis längstens 31. Jänner 

.' des nächstfolgenden Kalenderjahres eingeräumt werden. 
(2) Als Einkommensnach\'leis gilt: 

a) für Versicherte, die zur Einkommensteuer 
veranlagt werden und deren Be i tragsgrundlage s.uf 
selbständiger Erwerbstätigkeit beruht, der rechts­
kräftige Steuerbescheid; 

b) für die weiterversicherten gemäß § 7 9 die 
nicht zur Einkommensteuer. veranlagt wez'dell, jede 
Urkunde, die über die Einkommensverhältnisse des 
Versicherten ausreichenden Aufschluß geben kann. 

(3) Wird ein Einkommensnach\'leis im' Sinne 
des Abs.2 innerhalb der im Abs.1 vorgesehenen Frist 
nicht vorgelegt, gilt für die Beitragsbemessung jene 
Beitragsgruppe, die für die Versicherten, deren 
Einkommen die Höchstbeitragsgrundlage übersteigt, 
vorgesehen ist. 
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Höhe der Beiträge 

§ 121.( 1) Die Höhe des Grundbeitrages ist dux'eh 

die Satzung mit einem. Hundertsatz der I3enessungsgr".lnd­

lage zu bestimme:r... Der Hundertsatz ist unter Bedacht-, 

na~~e auf Abs.3 so festzusetzen 1 daß nit den sich hie­

raus ergebenden Beiträgen unter HinzurecluluuG der von 

der Pensionsversicherungsanstaltder ge\'Jerblichen Vlirt­

schaft zu leistenden Beiträge für di.e Krankenversiche­

rung der Pensionisten der laufende }.,.uf\·land gedeckt und 

"leiters die JmsatL-llung beziehungm'leise Erhaltung einer " 

J3arreserve in der Höhe des dreifachen durchscrmittlichen 

Honatsauf\'landes der letzten m'Jei Geschäftsjahre ~iicher-
. gestellt erscheint e 

(2) \'lird der Grundbeitrag nach :Bei trags-, 

gruppen bestilTh"nt, ist die Bemessungsgrundlage i"ür die 

Höhe des Grundbeitrages der Z\'Jölfte Teil d.es I-littel­

\'lertes der für die j ev/eiligen Beitragsgruppen vorgesehe­

nen Einkonnensgrenzen. Für die Beitragsgruppe 1 beträgt 

die :Bemessungsgrundlage 1.250 S. Bei der Beitragsgruppe? " 

die für die Versicherten mit einem Einkor::lDen, das die 

Höchstbeitragsgruppe übersteigt, vorgesehen ist, beträgt 

die Bemessungsgrundlage 6.000 s . 
. (3) Die Höhe des Grundbei trages darf höch-, 

stens ?, 5 v. H. der j evleiligen Bemessungsgl'undlage betragen. 
(4) Der Familienbeitrag bestinrat sich in 

seiner Höhe nach der Anzalü der am F2.11igkeitstag ver­

sicherten Fanilienangehörigen. Er ist durch die Satzung 

festzusetzen und darf 
a) für den mitversicherten Ehegatten höchstens 

~O v.lL, 
b) für sonstiGe als Familienangehörige im SinnB 

des § 10 Abs.2 geltende Personen höchstens 

100 v.H. 
des Grundbeitrages betragen. 
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(5) Der Beitrag für die Zusatzversicherung 

(§. 9) ist durch die Satzung festzusetzen~ Er darf höch­

stens 100 v.HQ des Grv.ndbeitrages betragen. ])er Beitrag 

ist so festzusetzen, daß IJ.i t dem slch hiere.us ergebenden 

Bei trnc;sauflwTh-:1en der laufende Auf\1and der Zusatzver­

sicherung gedeclet und \'1ei ters die .Ansamiill ung beziehungs­

\-;oise die Erhaltung einer gesonderten Barreserve in der 

Höhe des dre.ifachen durchscbni ttlichen Honatsaui\JUndes 

der Zusatzversicherung der letzten z\'Jei Geschäftsjahre 

sichergestellt erscheint 0 

(6) Die auf Grund der vorangegangenen Ab­

sätze festzusetzenden :Beiträge sind hinsichtlich ir...:rer 

Höh8 bei den Groschenbeträgen auf volle Schillingbeträge 

auf-· beziehungs\'Jeiae abzurunden, 

Beitragspflicht; Entrichtung der Beiträge 

§ 122. (1) Versicherte gemäß § 2 Abso1 Z.1 und 2 

SOlde \'Teiter~- und S~lbstyersicherte genäß §§ 7 und 8 

haben für ihre Person den Grundbeitrag (§ 118 Abs.2 lit.a) 

zu entrichten 0 

(2) V~rsicherte, die gemäß § 9 eine Zusatz~ 

versicherung oder gemäß §n 10 eine Fanilienversicherung 

abgeschlossen haben, haben neben dem Grundbeitrag noch 

den J?amilien- beziehungsweise Zusatzbeitrag (§ 118 Abs. 2 

lit.b und c) zu entrichten. 

(3).Für die Dauer des ordentlichen oder außer­

ordentlichen Präsenzdienstes (§ 25 Abs.4 bis 6 und § 52 . . 
A bs. 1 des \\'ehrgesetzes) ruht die .1:$ei tragspflicht des \\chr-

pflichtigen Versicherten. Der Hund hat für jeden ~amilienan­

gehörigen, für den eine Familienvers::'cherung abgeschlossen 

wurde (§ 10), <ien }'amilienbei trag in der b.:i.sh8:r:·l.gen Höhe 

. und. für jeden .Lr.,gehörigen ~err!äß § ~6 einen Pe.,uscha1bei trag 

in der Höhe von 80 S ~onatlich ('b 9 90 S wöchentlich, 2,70 S 

täglich) an die zuständige Kasse einzuzahlen . 

.beg inn der l~e J. tragspflicht 

§ 123. (1) Die B~j.t"'"·.spflicht beginnt mit der Ver­

sicherung, auf der s.:Le beruht. 

. l 

76/A XII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)104 von 190

www.parlament.gv.at



- 105 -

(2) Ist jedoch in einem Kalendcrcionat flr 
einen Versicherten oder einen Falililienangehörigen atlf 
Grund einer vorangegangenen Beitrugspfli.cht bereits 
ein Beitrag an die zuständige Kasse oder an eine andere 
Kasse zu entrichten, so beginr ... t die nerte Beitragspflicht 
erst mit dem nächsten Honatsersten~ 

(3) Für den Kalendermonat~ in dem die 13ei­
tragspflicht beginnt,' ist der volle Beitrag zu ent-· 
richteno 

Ende der Beitragspflicht 

§ 124. (1) Bei rechtzeitiger Abraeldung (§ 14) 
endet die Beitragspflicht gleichzeitig mit der Versiche­
rung, auf der sie beruht. , 

(2) Bei nicht rechtzeitiger Abmeldung dauert 
die Beitragspflicht bis zur vorschriftsmäßigen Abmeldung 
(§ 14), längstens aber für die Dauer von drei Honaten 
nach dem Ended.er Versicherung fort. 

(3) Die Verlängerung der Beitragspflicht 
bewirkt keine Formalversicherung (§ 12). 

(4·) lhe Kasse kann auf die Weiterentrichtung 
der Bei träge verzichten und berei ts bezahlte Beträge. 
dieser Art zurückerstatten. 

Fälligkeit der Einzahlung der Beiträge 

§ 125 .. Die TIei träge für Versicherte mi-G Ausnah.lTle 
der ge~äß § 2 Abs.1 Z.3 versicherten Pensionisten sind 
erstmalig bei Beginn der Versicherung und \'10 i te;rhin am 

. Ersten des jevleiligen Beitragszei"'Graumes (§ 118 Abs~5) 
fällig. Diese Beiträge sind von den Versicherten binnen 
vier "lochen nach Fälligkeit auf Gefahr und Kosten der 
Versicherten unaufgefordert einzuzahlen. 

\ 
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11ahnung und Hahnge bühr 

§ 126. (1) Beiträge, die nicht innerhalb der in 
§ 125 genannten Frist eingezahlt "lerden, sind einzu-
mahnen. Die Halmung ist ilL.'1.erhalb von 14 'ragen nach 
Ablauf der in § 125 genannten Frist vorzunehmen. Die 
Bestinnungen des § 227 Abs.2 und 3 und des § 228 der 
Bundesabgabenordnung, BGBl.Nr.194/1961, sind mit der 
Haßgabe anzu\'lenden, daß die lTabngebühr bei eÜl:eill Rüclc-
stand an Beiträgen für höchstens drei Honate in der 
dreifachen Höhe des je\'leils festgesetzten Inlands---:"-"_·"­
portos für eine bescheinigte Briefsendung festgesetzt 
"1ird~ Diese Hab..'1.gebühr erhöht sich für je\'leils \'leitere 
drei Honate an r,,5.clcständigen Beiträgen UD das einfache 
Inlandsporto einer bescheinigten Briefsendung. 

(2) Zur Einbringung der Ha}1..ngebUl1r gelten 
die Bestimmungen über die Eintreibung, Sicherung, 
Haftung, Verjährung und Rückforderung von Beiträgen 
entsprechend. 

'. 
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Verfahren zur Eintreibung der 
Beiträge 

§ 1270 (1) De,r Kasse· ist zur Eintreibung nicht recht­
zeitig entrichteter Beiträge die Einbringung im Vervmltungs­
I'fege ge\"Jährt (§ 3 Abs. 3 Ver\"ml'tungsvollstreckungsgesetz 1950). 

(2) Die Kasse hat zur Eintreibung nicht rechtzeitig 
entrichteter Beiträge nach erfolgloser 11ah...Ylung einen Rück­
standsaus·vIeis anzuf~rtigene Dieser Aus.weis hat den Namen 
und die Anschrift nes Beitragsschuldners, den rückständigen 
Betrag, die Art des Rückstandes samt Nebengebühren (§ 128)5) 

den Beitragszeitraum, auf den die rückständigen Beiträge 
entfallen, angefallene Mahngebühren und sonstige Nebengebühren 
(§ 128) sovlle den Vermerk der Kasse zu enthalten., daß der 
Rückstandsausueis einem die Vollstreckbarkeit hem...'Ilcnden 
Rechtszug nicht unterliegt. Der Rückstandsauswe:is ist Exe­
h~tionstitel im Sinne des § 1 der ExekutionsordnungG 

Nebengebübren 

§ 128. Als Nebengebühren kw...ll die Kasse in den Rüclc-· 
standsausvfeis einen pauschalierten Kostenersatz für die 
durch die Einleitung und Durchführung der z1tlangsl1eisen 
Eintreibung bedingten Verlllaltungsauslagen mit Ausnahme 
der im Ver\'v"al tungsweg oder im gerichtlichen \-leg zuzusprechen­

den Kosten aufnehmen; der A.,Y).spruch auf die im. Ver.val tungsvleg 
oder im gerichtlichen \leg zuzusprechenden Kosten wird hie­
durch nicht berührt. Der pauschalierte Kostenersatz beträgt 
ein Halbes·von Hundert des einzutreibenden Betrages~ min~ 
destens jedoch S 5,--. Der Ersatz kann für dieselbe Schuldig..; 
kei t nur einmal vorgeschrieben vlerdeno Allfällige Am'ml ts­
kosten des Verfahrens zur Eintreibung der Bciträge dürfen 

n.ur insO\'lei t beansprucht werden ~ als sie im Verfahren über 
Rechtscittel auflaufen. Die vorgeschriebenen und eingehobenen 
VerVlaltungskostenersätze verbleiben der Kasse. 
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Behandlung der BeiträGe im Ausgleichs­
und Konku.rsverfahren sO\"lie bei der 
Zwangsver\'lal tung und ZvJangsverpachtung 
im Exel~tions- und Sicherungsverfahren 

§ 129. (1) Für die Behandlung der Beiträge im 

Ausgleichs- und Konkursverfahren sind die jevleils gel­
tenden Vorschriften der Konkurs-und der Ausgleichs­
ordnung maßgebend. 

(2) Bei der ZV-Tangsvervml tung von Betriebsliegen­
schaften sOHie bei der ZwangsvervlaI tung oder Z\'la..'Ylgsver­
pachtung von ge\verblichen Unternehmungen, Handelsbe­
trieben und ähnlichen \Virtschaftlichen Unternehmungen 
sind rückstä...Yldige· Bei träg,e aus dcm letzten Jahr vor 

, ,,.o';1l 

Bewilligung der Zi{a..YlgsvervJal tung oder Z\"mngsverpachtung, 
die sich auf VersicherunGsverhältnisse aus dem betreffen­
den Betrieb oder Unternehmen beziehen, vor den rück­
ständigen Steuern und öffentlichen Abgaben zu berichti­
gen (§ 120 Abs.2 Z.3~ § 121 Abs.l, § 340 Abs.2 und 
§ 3411- Exekutionsordnung). Im übrigen sind bei der 
Z\vangsvervml tung von Betriebsliegenschaften rückständige 
Beiträße, die sich auf Versicherungsverhältnisse aus 
dem betreffenden Betrieb beziehen, \-lie von der Liegen­
schaft zu entrichtende öffentliche Abgaben zu berichti­
gen (§ 120 Abs.2 Z.l und § 12l 1- Z.2 Exekutionsordnung). 

Sicherung der Beiträge 

§ 130. Die Bestimmungen der §§ 232 und 233 der 
Bundesabga~enordn1Lng, BGBl.Nr.194/1961, sind auf 
Beitragsforderungen nach diesem Bundesgesetz mit der 
l"laßgabe entsprechend anzu\'lenden, daß an Ste 11e der 
Abgabenbehörde die Kasse tritt. Gegen den Sicher­
stellungsauftrag ist das Rechtsmittel des Einspruches 
(§ 412 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) 

"gegeben. 
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Verjährung 

§ 131. (1) Das Recht auf Feststellung der Ver­
pflichtung zur Zahlung von Beiträgen verjährt bia~en 
z\'lei Jahren vom Tage der J.i'älli5kei t der Bei träge C§ 125) .. 
Hat der Versicherte über sein Versicherungsverhältnis 
oder das seiner mitversicherten Familienangehörigen 
(§ 10) keine oder bC1:JUn,t um'Jahre Angaben oder über 
seine Einkommensverhältnisse C§ 119) be\mßt um'Jahre 
Angaben erstattet, so verjährt das Recht auf Fest­
ste11vng ~er Verpflichtung zur Nachzahlung der Beiträge 
binnen sieben Jahren vom Tage ihrer Fälligkeit .. Die 
Verjährung .des FeststelllL~gsrechtes vrird durch jede 
zum Zwecke der Feststellung getroffel1e Haßnahme in 
dem Zeitpunkt unterbrochen, in dem der Zahlungspf1ichtige 
hievon in Kenntnis gesetzt vlird .. 

(2) Das Recht auf Einforderung festgestellter Bei-· 
tragsschulelen verjährt bin.."1en zwei Jahren nach Verständi­
gung des Zahlungspflichtigen vom Ergebnis der Feststellung. 
Die Verjährung \'lird durch jede zum Zwecke der Herein-· 
bringung getroffene f'Iaßnahme, vvie zum Beispiel durch 
Zustellung einer an den Zahlungspflichtigen gerichteten 
Zahlungsaufforderung (Hahnung) unterbrochen; sie ",ird 
durch Bevlilligung einer Zahlungserleichterung gehemmt .. 
Bezüglich der Unterbrechung oder Hemmung der. Verjährung 
im Falle des Konkurses oder Ausgleiches des Beitrags­
schuldners gelten die einschlägigen Vorschriften der 
Konkursordnung und der Ausgleichsordnung. 

(3) Sind fällige Beiträge durch eine bücherliche 
Eintragung gesichert, so kann innerhalb von 30 Jahren 
nach erfolgter Eintragung gegen die Geltendmachung 
des dadurch ervJOrbenen Pfandrechtes die seither eine'e-o 

tretene Verjä.hrung des Rechtes auf Einforderung der 
Beiträge nicht geltend gemacht. werden. 

J 
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Rückforderung ungebührlich entricbteter Beiträge, 

§ 132.(1) Zu Ungebühr entrichtete Beiträge können inner­
halb Z\'1eier Jahre nach der Zahlung zurückgefordert \'lerden. 
i'lird die Ungebührlichkei t der Entrichtung der Bei träge durch 
die Kasse anerkannt oder im Ver\'ial tungsverfabren festgestellt, 
so können diese Bei träge innerhalb z\-Jeier Jahre nach dem An­
erkenntnis beziebungs\'Jeise nach dem Eintri tt der Recbtskraft 
der Feststellung im Verwaltungsverfahren zurückgefordert 
,-,erden. 

(2) Die Rückforderung von Beiträgen zu einer Ver­
siCherung, aus der vor der Geltendmachung der Rückforderung, 
eine Leistung ge\-Jäbrt "Jorden ist ,ist ausgeschlossen, wenn 
diese Beiträge auf Bestand und Umfang des Leistungsanspruches 
von Einfluß waren. 

4. UUTERABSCIDHTT 

Sonderregelungen für die Selbständigen­
krankenkasse des Handels 

Beitragsfestsetzung bei der Selbständigenkrankenkasse 
des Handels 

§ 133d (1) Für alle oder für bestimmte Gruppen von Ver­
sicherten der Selbständigenkrankenkasse des Handels können 
die Grundbeiträge durch die Satzung unabhängig vom Einkommen 
des Versicherten festgesetzt werden. Eine solcbe Festsetzung 
1st ausgeschlossen, wenn ärztliche Hilfe zufolge von Gesamt­
verträgen nach § 88 als Sachleistung ge'\'Jährt wird. 

(2) Im Falle des Abs.1 beträgt die Bemessungsgrund­
lage höchstens 50 v.H. des zwölften Teiles' der H5cbatbeitrags­
grundlage (§ 119 Abs.4) bzw~ ab 1. Jänner 1973 höcbstens 
50 v.R. der Höchstbeitragsgrundlage (§ 18 .Abs.4)~ 
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Höherversicherung bei der Selbständigen­
krankenkasse des Handels 

§ 134. Personen, die nachdem 300 Juni 1971 in Geltung 
gestandenen Vorscbriften bei der Selbständigenkrankenkasse 
des Handels eine Höherversicherung abgescblossen baben oder 
für die eine Höherversicherung abgeschlossen worden ist, 
bleiben höherversichert • Auf diese Personen sind '\'Je i terhin 
die in Geltung gestandenen Rechtsvorscbriften über diese 
Höherversicherung (Festsptzung des Beitrages im vlege der 
Satzung, 11elde- und Auskunftspflicbten so'wie Leistungen ,.,"~ ., ... -_ 
dieser Versicherung) anzuwenden0 

5~ UNTERABSCHNITT 

Beiträge zur Krankenversicherung der 
Pensionisten 

Beiträge zur Krankenversicherung .der Bezieber von 
Pensionen aus der Gewerblichen Selbsttindigen-Pen­
sionsversicberung für die Zeit bis zum 31.Dezember 1971 

§ 135. (1) Für die Zeit bis zum 31. Dezember 1971 sind 
bei den gemäß § 2 Abs.1 Z.3 pflichtversicberten Pensionisten 
die Bestimmungen der §§ 118 bis 132 mit der Maßgabe anzu­
wenden, daß 

a) Grundlage für die Ermittlung der Grundbeiträge der 
Jabresgesamtbe~rag' der zur Auszablung gelangenden 
Pensionen und Pensionssonderzablungen (ausscbließlicb 
der ZuschUsse, des Steigerungsbetrages aus der HBber­
versicherung. der Ausgleichszulagen und der Zuschläge 
gemäß § 80 Abs.5 und § 85 Abs.5 des Gewerblichen Selb­
ständigen-Pensionsversicberungsgesetzes) ist; 

b)die Nindestbeitragsgrundlage 12 .. 000 S jährlicb beträgt 
und 

c) die Höhe des Grundbeitrages höchstens 6 v.He der jeweili­
gen Bemessungsgrundlage betragen darf. 
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(2) Bei der Selbständigenkrankenkasse des Handels 
darf der im Einzelfall von den gemäß § 2 Abs.1 Z.3 
pflichtversicherten Pensionisten zu entrichtende Grund­
beitrag den a.m 30. Juni 1971 in Geltung gestandenen 
Grundbei trag für erwerbstätige Pflichtve"rsicherte nicht 
übersteigen. 

(3) Bei Beziehern von Hinterbliebenenpensionen, die 
die Krankenversicherung des verstorbenen Versicherten frei­
'\'lillig fortsetzen, sind die Bestimmungen des Abs.1 11 t. b 
und c ent.sprechend anzu\'lenden. 

(4 ) Für die gemäß § 2 Abs" 1 Z. 3 Pf1icbtve~s icberten 
hat die Pensionsversicherungsanstalt der gewerblicben 
Wirtschaft den Beitrag von der Pension im Abzugswege ein­
zubehal ten und bis zum 20 ~ des der Auszahlung folgenden " 
Monates an die zuständige Kasse abzufübren. Darüber hinaus 
bat die Pensionsversicberungsanstalt der gewerblichen Wirt­
schaft für diese Versicherten einen Beitrag zur Kranken­
versicberung in der Höbe von 2 v.H. der Pension (Grund­
betrag und Steigerungsbetrag) an die zuständige Kasse zu 
entricbten. 

.' 

Beiträge zur Krankenversicherung der Bezieher 
von Pensionen aus der Gewerblichen Selbständigen-. 

Pensionsversicherung im Jaht'e 1972 

§ 136. (1) Im Jahre 1972 hat die Pensionsversiche­
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft zur Krankenver..­
sicherung der Pensionisten einen Beitrag zu" leisten. Er 
beträgt 9,75 v.H. des für das laufende Geschäftsjahr 
erwachsenden Aufwandes an Pensionen und Pensions-
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sonderzahlungen, ·soweit sie an gemäß § 2 
Abs.1 Z.3 pflichtversicherte Pensionisten 

---- ---- ----------

gezabl t \>lerden .. Zu den Pension.'2!l'1· llnd Pensionssonder:'" 
zablungen zählen auch die Zuschüsse, nicht jedoch die Aus­
gleichzulagenbeziehern gebührenden Zuscbläge von 30 Sund. 
die Ausgleichszulagen ... Der Beitrag ist bis zum 20. des der 
Auszahlung der Pension bzw. Pensionssonderzahlung folgen­
den I'Ionates an die zuständige Kasse abzuführen. 

(2) Die Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft hat von jeder im Jahre 1972 an eine der im § 2 
AbSo1 Zo3genannten Personen zur Auszahlung gelangenden 
Pension (Pensionssonderzahlung) mit Ausnahme der 'Waisen­
pensionen einen Betrag von 5 v QHo einzubebal ten, '\'1enn und 
solange sieb der Pensiont'st ständig im Inland aufbält .. Zu, 

den Pensionen sO\'11e zu den Pensionssonderzahlungen zählel'l 
i die Zuscbüsse und die Ausgleicbszulagen, nicbt jedoch die 
Ausgleichzulagenbeziebern gebührenden Zuscbläge von 30 S" 

Der Einbehalt ist auch vorzunehmen, \"enn sieb der Pensionist 
ständig in einem staat aufbäl t, roi t dem ein zV/iscbenstaat-

~", 

liches Übereinkommen besteht, das die Krankenversicherung 
der Pensionisten aus der Gewerblicben Selbständigen-Pen­

sionsversicberung einscbließt, es sei denn, daß das Über­
einkommen Gegenteiliges bestimmt. 

(3) Für Pflichtversicherte nach § 2 Abs.1 Z.3 gelten 
im Jahre 1972 die Bestimmungen des § 18 Abs.6 mit der sich 
aus § 18 Abs 07 ergebenden Maßgabe. , 
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6. UUTERABscmnTT 

Befreiung von Abgaben 

Persönliche Abgabenfreiheit 

§ 137. Die Kassen und der Verband genießen die 
persönliche Gebührenfreiheit von den Stempel- und 
Rechtsgebühren. Inwieweit die Kassen und der Verband 
körperschaftssteuerpflichtig sind, wird durch das 
Körperschaftssteuergesetz bestimmt. 

Sachliche Abgabenfreiheit 

§ 138. (1) Von der Entrichtung der bundesrecht­
lich geregelten öffentlichen Abgaben, der Bundesverwal­
tungsabgaben sowie der Gerichts- und Justizverwaltungs­
gebühren sind - unbeschadet des § 4 des Umsatzsteuer­
gesetzes und der Bestimmungen des Abs.2 - hefreit: 

1. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden und sonstige 
Schriften Sowie die im Verfahren vor den Ge­
richten und Verwaltungsbehörden durchgeführten 
Amtshandlungen, wenn sie die Übertragung von 
Liegenschaften, Räumen, Einrichtungsgegenstän­
den und Gerätschaften betreffen, die zwischen 
den Kassen (dem Verband) untereinander oder den 
Kassen (dem Verband) und anderen Trägern der 
Sozialversicherung vorgenommen v;ird~ auch wenn 
diese Gegenstände nicht ganz oder überwiegend der 
Erfüllung der Aufgaben der Versicherungsträger 
dienen; 

2. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden, sonstige Schrif­
ten und die im Verfahren vor den Gerichten, Ver­
waltungsbehörden? Einigungskommissionen nach 
sozial·versicherunasrechtlichen Vorschriften er- . 

~ , . 

richteten Kommissionen, Ausschüssen und Schieds-
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gerichten durchgeführten Amtshandlungen, wenn 
sie Rechtsverhältnisse betreffeu p die begründet 
oder abgewickelt werden p 

a) in Durchführung der in diesem Bundesgesetz 
geregelten Krankenversicherung zwischen den 
Kassen (dem Verband) einerseits und den Ver­
sicherten y den AnspruchsvJerbern und Anspruchs­
berechtigten auf Leistungen der Versicherung, 
den Vertragspartnern 'der Kassen sowie den &$&L!l ~ ______ . 

Fürsorgeträgern andererseits 9 
b) von den Kassen. (vom Verband) zur Beschaffung~ 

Sicherung~ Instandhaltung oder Erneuerung von 
Liegenschaften~ Räumen~ Einrichtungen und Ge­
rätschaften, die der Erfüllung der Aufgaben der 
Versicherung dienen p soweit sie nicht aus­
schließlich oder überwiegend für d:Le Anlage 
von Vermögensbeständen bestimmt sind; 

3. alle Amtshandluneen, Urkunden und sonstigen Schri.f­
ten, die zur Bildung derVerwaltungskörper der 
Kassen (des Verbandes) notwendig sind~ 

(2) In einem Exekutionsverfahren, das von 
der Kasse zur Eintreibung nicht rechtzeitig entrichte~ 
ter Beiträge eingeleitet wird p ist der Verpflichtete von 
den Gerichts- und Justizverwaitungsgebühren nicht befreito 

(3) Die Befreiung nach Abs.1 besteht für 
Rechtsu:::kunden und sonstige Schriften nur so lange, a.ls 
diese zur BegrÜTldung und Abvücklung der dort bezeichneten 
Rechtsverhältnlsse verwendet 'verdeuo \'lird davon ein an­
derer Gebrauch gemacht, so sind die in Betracht kommenden 
Abgaben nachträglich zu. entrichteno 

(4) Das Disziplinarverfahren gegen Bedienstete 
der Kassen (des Verbandes) ist von den Stempel- und 

Rechtsgebühren befreit. 
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7. UNTERABSCHNITT 

Übergangsbestimmungen betreffend Leistungen 
Anwendung des Leistungsrechtes 

§ 139. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über 
die Leistungen für Angehörige (§ 36) gelten nur für Ver­
sicherungsfälle, die nach dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes eingetreten sind. Wann der Versicherungsfall als 
eingetreten anzusehen ist, ist nach den Bestimmungen die­
ses Bundesgesetzes zu beurteilen. 

(2) Soweit nach den Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes die Leistungen von der BeitragsgI~ndlage (§ 16) 
zu bemessen sind, tritt für die Zeit vom 1. Juli 1971 bis zum 
31. Dezember 1972 an deren Stelle die Bemessungsgrundlage 
(§ 121 Abs.2 bzw. § 133 Abs.2). 

Eintritt eines Versicherungsfalles außerhalb 
des örtlichen Zuständigkeitsbereiches der 

zuständigen Kasse 

§ 140. (1) Haben Versicherte, deren Qitversicherte Fa­
milienangehörige (§ 10) oder deren Angehörige (§ 36) ihren 
ordentlichen Wohnsitz im Inland außerhalb des örtlichen 
Zuständigkeitsbereiches der für sie zuständigen Kasse, so 
ist auf deren Ersuchen die für den Wohnsi t.'Z zuständige 
Kasse verpflichtet, die Leistungen gegen Kostenersatz zu 
gewähren. In dem Ersuchen 'sind Art und Ausmaß der zu gewähren­
den Leistungen zu bezeichnen. Die m;L t der Kasse des v,;ohnsftzes 
in vertraglichen Beziehungen stehenden Personen und Einrich­
tungen (Ärzte, Apotheker, Krankenanstalten usw.) sind zur 
Leistung nach den für sie·geltenden Verträgen auch in die-
sen Fällen verpflichtet. 

(2) Die im Abs.1 vorgesehene Regelung gilt ent­
sprechend für den Versicherten, seine mitversicherten Familien­
angehörigen (§ 10) oder deren Angehörige (§ 36), v/enn sie 
während eines vorübergehenden Aufenthaltes außerhalb des 
Sprengels der zuständigen Kasse erkranken. 

(3) Der Verband (§ 112) kann bindende Richtlinien 
über die Form der· Inanspruchnahme, die Verrechnur..g des Kosten­
ersatzes und die Vergütung von V:::.::c",altungsauslagen aufstellen. 
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Unterstützungsfonds 

§ 141. (1) Die Kassen können einen Unterstützungs­
fonds anlegen. 

(2) Dem Unterstützungsfonds können überwie-
sen werden 

a) bis zu 25 voH o des im abgelaufenen Geschäfts­
jahr erzielten Gebarungsüberschusses, höchstens 
jedoch 1 v.H. der Einnahmen an Versicherungs­
beiträgen in diesem Geschäftsjahr 9 oder 

b) bis zu 3 voTo der Einnahmen an Versicherungs­
beiträgen in diesem Geschäftsjahr. 

(3) Überweisungen nach Abs.2 lit<b dürfen nur 
soweit erfolgen, daß die Mittel des Unterstützungsfonds 
am Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres den Betrag von 
5 v.T. der Beitragseinnahmen nicht übersteigeno 

(4) Die J:>1i ttel des' Unterstützungsfonds können 
in besonders berücksic h"Ligungsvlürdigen Fällen, insbeson~ 
dere in Berücksichtigung der Familien-, Einkommens- und 

Vermögensverhältnisse des zu Unterstützenden, für Un.ter­
stützungen nach IvIaßgabe der hiefür vom Vorstand im Ein­
vernehmen mit dem Überwachungsausschuß zu erlassenden 
Richtlinien verwendet werden. § 158 Abs.3, 4j 6 und 7 sind 
entsprechend anzuwenden. 

8. UNTEP..ABSCHNITT 

Schade~ersatz und Haftung 

Übergang von Schadenersatzansprüchen auf 
die Kassen 

§ 142. (1) Können Personen, denen nach den Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes Leistungen zus~ehen oder 
für die als Familienangehörige im Rahmen der Familienver­
sicherung (§ 10) beziehungsweise als Angehöri;ge (§ 36) 
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Leistungen zu gewähren sind, den Ersatz des Schadens, 
der ilmen d~rch den Versicherungsfall erwachsen ist, auf· 
Grund anderer gesetzlicher Vorschriften beanspruchen, 
geht der Anspruch auf die Kasse insoweit über, als diese 
Leistungen zu erbringen hat. Ansprüche auf Schmerzen­
geld gehen auf die Kasse nicht über. 

(2) Die Kasse kann Ersatzbeträge, die der Er­
satzpflichtige dem Versicherten (Familienangehörigen) oder 
selnen Hinterbliebenen in Unkenntnis des Überganges des 
Anspruches gemäß Abs.1 geleistet hat, auf die nach diesem 
Bundesgesetz zustehenden Lei~tungsansprüche ganz oder zum 
T.eil anrechnen. Soweit hienach Ersatzbeträge angerechnet 
werden, erlischt der nach Abs.1 auf die Kasse übergegangene 
Ersatzanspruch gegen den Ersatzpflichtigen. 

(3) Die Kasse kann e .. nen im Sinne der Abs. 1 
und 2 auf sie übergegangenen Schadenersatzanspruch gegen 
eine Person, die als Dienstnehmer im Zeitpunkt des schä­
digenden Ereignisses in demselben Betrieb wie der Ver­
letzte oder Getötete beschäftigt war, nur geltend machen, 
wenn 

a) der Dienstnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht hat oder 

b)" der Versicherungsfall du:cch ein Verkehrsmittel 
verursacht wurde, für dessen Betrieb auf Grund ge­
setzlicher Vorschrift eine erhöhte Haftp~licht 
besteht. 

In den Fällen derlit.b kann die Kasse den Schadenersatz­
anspruch unbeschadet der Bestimmungen des § 143 über das 
Zusammentreffen von Schadenersatzansprüchen verschiedener 
Versicherungsträger und den Vorrang eines gerichtlich fest­
festelIten SchIDerzengeldanspruches nur bis zur Höhe der 
aus einer bestehenden Haftpflichtversicherung zur Ver­
fügung stehenden Versicherungssumme geltend ~achen; es sei 
denn, daß der Versicherungsfall durch den Dienstnehmer 
vorsätzlich oder grob f~'"~lässig verursacht worden ist. 
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Konkurrenz von Ersatzansprüchen mehrerer 
Versicherungsträger 

§ 143. Treffen Ersatzansprüche verschiedener 
Versicherungsträger aus deillselben Ereignis zusammen, 
\'leIche die aus einer bestehenden Haftpflichtversiche­
rung zur Verfügung stehende Versicherungssw:.rr:e über­
steigen, so sind sie aus dieser unbeschadet der wei­
teren Haftur~ des Ersatzpflichtigen im Verhältnis 
ihrer Ersatzforderungen zu befriedigen. Ein gericht-

·lieh festgestellter Schmerzengeldanspruch geht.hiebei 
den Ersatzansprüchen der Versicherungsträger im Range 
vor. 

Verjährung der Ersatz­
ansprüche 

§ 144. Für die Verjährung der Ersatzansprüche nach 
diesem Bundesgesetz gelten die Bestimmungen des 
§ 1439 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches. 

9. UNTERABSCHNITT 

Ve~valtungskörper der Gewerblichen Selb­
ständigenkrankenkassen (des Verbandes) 

Arten der Verwal tUDgsl::örper 

§ 145. Die Verwaltungskörper der Gewerblichen 
.Selbständigenkrankenkassen (§ 109) sind: 

L die Hauptversammlung; 
2. der Vorstand; 

3. der Überwachungsausschuß. ' .~ 
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Versichertenvertreter 

§ 146. (1) Die Ver,>/al tungskörper bestehen, sOViei t 
in diesem ~undesgesetz nichts anderes vorgesehen ist, 
aus Vertretern der in der Krankenversicherung. nach 
diesem Bundesgesetz Versicherten. Die Versichertenver­
treter haben die Gesetze der Republik Österreich einzu­
halten, die Verschwiegenheitspflichtzu beachten und 
ihr Amt gewissenhaft und unparteiisch auszuüben. 

(2) Versichertenvertreter können nur Q8t~~~ ____ 

reichische Staatsbürger sein, die nicht vom \':ahlrecht in 
die gesetzgebenden Organe ausgeschlossen sind, am Tage der 
Berufung das 240 Lebensjahr vollendet und den Standort 
des Betriebes oder ihren Wohnort im Sprengel der Kasse 
haben. Sie müssen entweder seit mindestens sechs Monaten 
in Österreich eine die Pflichtversicherung in der Kran­
kenversicherung nach diesem Bundesgesetz begründende 
Erwerbstätigkeit ausüben oder Vorstandsmitglieder oder 
Bedienstete einer öffentlich - rechtlichen Interessen­
vertretung oder einer BeI~fsvereinigung der nach diesem 
Bundesgesetz pflichtversicherten selbständig Erwerbs­
tätigen sein. 

(3) Jeder Versichertenvertreter muß, sofern 
es sich nicht um ein Vorstandsmitglied oder um einen 
Bediensteten einer öffentlich '- rechtlichen Interessen­
vertretung oder einer BerufsvereiniguPt der nach diesem 
Bundesgesetz pflichtversicherten selbständig Erwerbs­
tätigen handelt, im Zeitpunkt seiner Entsendung der 
betreffenden Kasse als Pflichtversicherter oder als 
Selbstversicherter angehören. 

(4) Kein Hitglied eines Verwaltungskörpers 
darf in diesem mehr als eine Stimme führen. 

(5) Die Mitglieder der Verwaltungskörper 
versehen ihr Amt auf Grund einer öffentlichen Verpflich­
tung als Ehrenamt; ihre Tätigkeit in Ausübung dieses 
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Amtes begründet kein Dienstverhältnis zur Kasse. :Den 
11i tgliedern der Verwp.l tungskörper können jedoch Ent­
schädigungen gewährt werden, deren Höhe der Vorstand 
festzusetzen hat. Das Bundesministerium für soziale 
Verwal tung hat hiefür nach Anhörung de.s Verbandes Grund­
sätze aufzustellen und für verbindlich zu erklären, 
wobei für Reisekostenentschädigungen und Sitzungsgel­
der einheitliche Höchstsätze und für Funktionsgebühren 
Höchstsätze unter Berücksichtigung des örtlichen Wir­
kungsbereiches und der Zahl der Versicherten festzu­
setzen sinde 

(6) Personen, über deren Vermögen der Konkurs 
oder das Ausgleichsverfahren eröffnet ist, sind vom 
Amt eines Versichertenvertreters auszuschließeno 

(7) Bedienstete der Sozlalversicherungs­
träger und ihrer Verbände sowie Personen, die mit die­
sen Stellen in regelmäßigen geschäftlichen Beziehungen 
stehen, können nicht Versichertenvertreter sein. 

Bestellung der Versichertenvertreter 

§ 147. (1) Die Versichertenvertreter sind von den 
örtlich und sachlich zuständig~n öffentlich - recht­
lichen Interessenvertretungen der nach diesem Bundesge­
setz in der Krankenversicherung der in der gewerblichen 
Wirtschaft selbständig erwerbstätigen Pflicht-oder Selbst­
versicherten in die Verwaltungskörper der Kasse zu ent~ 
senden. 

(2) Der Landeshauptmann hat, wenn mehrere 
entsendeberechtigte Stellen in Betracht kommen, die auf 
die einzelnen Stellen entfallende Zahl von Versicherten-·. 
vertretelnunter Bedachtnahm~ auf die durchschnittliche 
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Zahl der Versicherten in den den einzelnen Stellen zuge­
hörigen Versichertengruppen festzusetzen. Die Auf teilung 
gilt jeweils für die betreffende Amtsdauer. 

(3) der Landeshauptmann hat die in Betracht 
kommenden entsendeberechtigten Stellen aufzufordern, die 
Vertreter innerhalb einer angeII1essenen Fri'st, die min....; 
destens einen Monat zu betragen hat, zu entsenden. Werden 
die Vertreter ,innerhalb dieser Frist nicht entsendet, so 
hat sie der Landeshauptmann zu bestellen, ohne an einen 
Vorschlag gebunden zu sein. ..,. __ 

(4) Bei Kassen,deren Sprengel sich über mehr 
als ein Bundesland erstreckt, gelten die Bestimmungen der 
Abs.2 und 3 mit der .Naßgabe, daß die Befugnisse des Lan­
deshauptmannes dem Bundesministerium für soziale Verwal­
tung zustehen • 

. (5) Vor Auf teilung der Zahl der Versicherten­
vertreter bei den einzelnen Kassen im Sinne des Abs.2 ist 
den in Betracht kommenden entsendeberechtigten Stellen Ge­
legenheit zur Stellungnahme zugeben. 

(6) Für jedes Mitglied eines Verwaltur~skörpers 
ist gleichzeitig mit dessen Bestellung und auf,diepelbe 
Art ein Stellvertreter zu bestellen. Dieser hat das Mit­
glied zu vertreten, wenn es zeitweilig an der Ausübung 
seiner Funktion verhindert ist. 

(7) Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertre­
ter dauernd aus, so hat die Stelle, die den Ausgeschiedenen 
bestellt hat, ~ür den Rest der Amtsdauer ein neues Mit­
glied (einen neuen Stellvertreter) zJ bestellen. 

Ablehnung des Amtes 

§ 148. Das Amt eines Versichertenvertreters darf nur 
aus wichtigen Gründen abgelehnt werden. Nach mindestens 
zweijähriger Amtsführung kann eine Vliederbestellung für 
ö.ie nächste Amtsdauer abgelehnt werden. 
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Enthebung von VersichertenvertreterIi 

§ 149. (1) Ein Versichertenvertreter ist seines Amtes 
zu entheben: 

1. wenn Tatsachen bekannt \'Jerden~ die seine Bestellung 
ausschließen "h'Ürden; 

2. vrenn sich der Versichertenvertreter seinen Pflichten 
entzieht; 

3. unbeschadet der Bestimmung des § 146 Abso2, zvleiter Satz, 
vTenn ein Versichertenvertreter seit mehr als drei 
Monaten aufgehört hat, der Gruppe der Versicherten an­

zugehören, für die er bestellt ~~rde» 
4. \venn ein wichtiger Grund zur Entheblli""lg vorliegt und 

der Versichertenvertreter seine Enthebung unter Be­
rufung darauf beantragt~ 

Vor der Enthebung des Versichertenvertreters gemäß ZQ4 ist 
die zur Entsendung berufene Stelle anzuhören 0 

(2) Die Enthebung des Obmannes und des Vorsitzenden des 
ÜberHachu..1J.gsausschusses sovlie deren Stellvertreter steht der 
Aufsichtsbehörde, die der sonstigen Mitglieder des Über­
wachungsausschusses dem Vorsitzenden dieses Ausschusses, die 
der sonstigen Versichertenvertreter dem Obmann zUo 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann Versichertenvertreter auf 
begründeten Antrag der zur Entsend:ung berufenen Stelle ihres 
Amtes entheben .. 

(4) Vor der Enthebung eines Versichertenvertreters nach 
Abs o 1 Z .. 1 bis ;3, Abso2 und 3 ist diesem Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben und gleichzeitig die zur Entsendung be­

rufene öffentlich-rechtliche Interessenvertretung zu ver­
ständigen. Dem vom Obmruln oder vom Vorsitzenden des über­
wachungsausschusses Enthobenen steht das Recht der Beschwerde 

zu. Sie ist binnen zwei \{ochen nach Zustellung des Beschlus­
ses über die Enthebung bei der Aufsichtsbehörde einzubringen 0 

Diese entscheidet endgültig. 
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(5) Die Aufsichtsbehörde hat dem Antrag einer zur Ent­
s·endung berufenen öffentlich-rechtlichen Interessenver­
tretung auf Enthebung der von dieser entsendeten Versicher­

. tenvertreter zu entsprechen, vfenn der Antrag aus dem 
Grunde der Nem<mhl in die betreffende Interessenvertretung . 
innerhalb von sechs I10naten nach der Neuwahl gestellt "-lird. 
In diesem Fall entfällt die Anhörung der zu enthebenden 
Versichertenvertreter. 

(6) Ist. das I'Iitglied eines Verlfal tungskörpers gleich­
zei tig auch 11i tglied eine sanderen Veri'Jal tungskörpers bei 
ein und derselben Kasse (§ 152 Abs.2) ,so erstreckt sich äi'"e-­
Enthebung auch auf das Amt im anderen Verwaltungskörper. 

Haftung der Versichertenvertreter 

§. 150. Die Nitglieder der Verivaltungskörper haften 
unbeschrrdet der Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes für 
jeden Schaden, der der Kasse aus der Vernachlässigung ihrer 
Pflichten erwächst. Die Kassen können auf Ansprüche aus 
der Haftung nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde ver­
zichten. Macht eine Kasse trotz mangelnder Genelli~igung der 
Aufsichtsbehörde die Haftung nicht geltend, so kann diese 
die Haft1L.'1g an Stelle und auf Kosten der Kasse geltend 
machen. 

. ,- Amtsdauer' .: ... 

§ 1?1.(1) Die derzeit bestehenden Ven-raltungskörper 
der Gewerblicher.:. SelbständigenlrJ'ankenkassen (§ 109) bleiben 
bis 31.Dezember 1973 unverändert weiter in Funktion, auch 
wenn bis zu diesem Zeitpunkt durch Pflichtbeschlüsse eine 
Erweiterung des Versichertenkreises einer Kasse eintritt. 

(2) Die derzeit bestehenden Ver'dal tungskörper 
des Verbandes der Gerlerblichen Selbständigenkrankenkassen 
(§ 112) bleiben gleichfalls bis 31.Dezember 1973 unverän­
dert weiter in Funktion. 
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Zusarnmensetzu..ng der Verwal tungskörper 

§ 152.(1) Die Zahl der Versichertenvertreter in der· 
HauptversaTh~lung beträgt: 

bei Kassen mit einem Versichertenstand bis zu 20.000 
bei Kassen mit einem Versichertenstand bis zu 50.000 
bei Kassen mit einem Versichertenstand über 50.000 

(2) Die I1itglieder des Vorstandes und des ttberv18chungs­
ausschusses gehören gleichzeitig der Hauptversammlung an. 
Ihre Zahl ist auf die Zahl der Versichertenve~treter in der 
Hauptversammlung anzurechnen."'''''· 

30; 
f)o . 

.) 

90" 

(3) Die Zahl der Versichertenvertreter im Vorstand beträgt: 
bei Kassen mit einem Versichertenstand bis zu 50.000 - 1o~ 

bei Kas~en mit einem Versichertenstand über 50.000 - 15. 
(4) Die Zahl der Versichertenvertrete:c im Über'·18chu....'1.gs-

ausschuß beträgt bej den Kassen 5. 

Vorsitz in den Vervvaltungskörpern 

§ 153.(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung und 
im Vorstand hat der vom Vorstand auf dessen Amtsdauer 
gevlähl te Obmann, bei de ssen Verhinderung der erste beziehlmgs­
\-leise z'l'lei te Obmannstellvertreter zu führen. Der Obmann und 
seine Stellvertreter sind aus der Mitte des Vorstandes zu 
vlMIen. 

(2) Gleichzeitig mit dem Obmann sind ein erster 
und ein zHeiter Obmannstellvertreter zu wählen. 

\ -
(3) Den Vorsitzenden des ttberwachungsausschusses hat 

der Ausschuß aus seiner I"li tte zu v/ühlen. Gleichzeitig ist 
ein S.tellvertreter des Vorsj.tzenden zu wählen. 

f 
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Angelobung der Versichertenvertreter 
; 

§ 154.(1) Die ObmXrrner der Kassen 1h~d ihre Stell­
vertreter sind vom zuständigen Landeshauptmann bei Antritt 
ihres Amtes in Eid und Pflicht zu nehmen. Bei Kassen, deren 
Sprengel sich über mehr als ein Bundesland erstreckt, tritt 
an die Stelle des Landeshauptmannes das Blli~desministerium 
für soziale Verwaltung. D~s gleiche gilt für den Vor-
pi tzenden des über\"mchungsausschusses sO'l-lie für dessen 
Stellvertreter. 

(2) Die übrigen Versichertenvertreter hat der Obmann . 
beziehungsl'leise der vorläufige Vervval t"er (§ 169)' beim 
Antritt ihres Amtes auf Gehorsam gegen die Gesetze der 
Republik Österreich, AmtsverschvJiegenhei t sowie gewissen­
hafte und unparteiische Ausübung ihres Amtes zu verpflichten. 

Aufgaben der Hauptversammlung 

§ 1550 (1) Die Hauptversammlung hat je~~lich mindestens 
einmal zusammenzutreten. Sie ist vom Vorstand einzuberufen. 

"Ihr ist vorbehalten: 
1. die Beschlußfassung über den Jahresvoranschlag 

(Haushaltsplan); 
2. die Beschlußfassung über den aus dem Rechnungsab­

schluß und den statistischen Nach\'leisungen be­
stehenden Jahresbericht des Vorstandes und über 
die Entlastung des Vorstandes; 

3. die Beschlußfassung über allfällige ZU\'leisungen 
an den Unterstützungsfonds; 

4. die Beschlußfassung über die Satzung und deren 
.Änderung; 

5. die Entscheidung über die Verfolgung von Ansprüchen, 
die der Kasse gegen Mitglieder der Verwaltungs­
körper aus deren Amtsführung erwachsen, und die Be­
stell1L.'1g der zur Verfolgung dieser Ansprüche Beauf­
tragten. 

(2) Über die im Abs.1 Z.2 und 4 genannten Gegenstände 
kann nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen gültig Beschluß gef8B"!::: '!,'[erden. Die Aufsichtsbehörde 
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-kann eine vorläufige Verfügttng treffen, wenn innerhalb 
einer von ihr festgesetzten Frist ein gültiger Beschluß 
der Hauptversammlung über die Satzung und deren Xnderung 
nicht zustande kommt. Die vorläufige Verfügung der Auf­
sichtsbehörde tritt außer Kraft, sobald ein gesetzmäßiger 

gültiger Beschluß der Hauptversammlune; über die Satzu...'1.g 
beziehungsvJeise deren Änderung gefaßt und der Aufsichts­

behörde zur Kenntnis gebracht Horden ist._Bei Ablehnung 
der Entlastung hat die Aufsichtsbehörde zu entscheiQ.e~:.ll''''-_ 

Aufgaben des Vorstandes und seiner Ausschüsse 

§ 156~ (1) Dem Vorstand ob-liegt die Geschäftsführung, 
sovlei t die se nicht durch Ge setz oder Satzung anderen Ver­
vlal tungskörpern oder Einrichtungen zuge\de sen ist 0 Er kann 
unbeschadet seiner eigenen Verantiwrtlichkeit und der 
Bestimmung des Abs.2 einzelne Obliegenheiten dem Obmann 

(Obmannstellvertreter) oder engeren Ausschüssen, ebenso 
die Besorgung bestimmter laufender Angelegenheiten dem 
Büro der Kasse übertragen. 

(2) Der Vorstand hat die Kasse im Rahmen seiner 

Geschäftsführungsbefugnisse gerichtlich und außerge­
richtlich zu vertreten; insoVJeit.hat er die Stellung 

clnes gesetzlichen Vertreters. 
(3) Die Satzung hat zu bestimmen, im'lieweit die Vor­

si tzenden und andere 11i tglieder der geschäftsführenden -

VerVlaltungskörper die Kassen vertreten können. 
(4) Zum Nachi·wis der Vertretungsbefugnis geOnügt eine 

Bescheinigung der Aufsichtsbehörde • 

•• • • 
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Aufgaben des Über\'/achungsausschusses 

§ 157.(1) Der Über~1achungsausschuß ist berufen, die 
gesamte Gebarung der Kasse ständig zu überwachen, zu diesem 
Z'weck insbesondere die Buch- und Kassenführung und den 
Rechnungsabschluß zu überprüfen, über seine Wahrnehmungen 
Bericht zu erstatten und die entsprechenden Anträge zu 
stellen. 

(2) Der Vorstand und der leitende Angestellte der 
Kasse sind verpflichtet, dem über"lachungsausschuß alle 
Aufklärungen zu geben und alle Belege und Behelfe vorzu­
legen, "die er zur Ausübung seiner Tätigkeit benötigt. 
Dem über''1achungsausschuß ist vor der Beschlußfassung über, 
den Jahresvoranschlag Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 

'(3) Der tlber''1achungsausschuß ist berechtigt, an den 
Sitzungen des Vorstandes durch drei Vertreter mit beratender 
Stimme teilzunehmen. Er ist deshalb von jeder Vorst~~ds-
si tzung ebenso in Kenntnis zu setzen vlie die l1i tglieder des 
Vorstandes; in gleicher \-leise ist er auch mit den den Vor­
standsmi tgliedern etwa zur Verfügung gestellten Behelfe'n 

, (Tage sordnung, il..us\"eisen, Berichten lli'"ld anderen Behelf~n) 
zu beteilen. ,Das gleiche ReGht steht dem Vorstand hin­
sichtlich der "Sitzungen des Über\1achu..l1gsausschusses zu:" 

(4) Auf Begehren des Vorsta:;.~des hat der Überwachungs­
ausschuß seine Anträge samt deren Begründung dem Vorstand 
auch schriftlich ausgefertigt zu"übergeben. Der Über­
wachungsausschuß ist berechtigt, seine Ausführungen binnen 
drei Tagen nach der durch den Vorstand erfolgten Beschluß -
fassung zu ergänzen. Handelt es sich um Beschlüsse des 
Vorstandes, die zu ihrem Vollzug der Genehmigung der Auf-. 
sichtsbehörde bedürfen, so hat er dem Ansuchen um Erteilung die­

serGenehmigung die Ausführungen des uberwachungsaus-
schusses beizuschließen. 
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(5) Der trberuachungsausschuß kann rai t Z,·reidri ttel­

mehrheit die Einberufung einer außerordentlichen Haupt­
versammlung beschließen. Der Obma~~ ist verpflichtet, 

einen solchen Beschluß des überv-Jachungsausschusses ohne 
Verzug zu vollzieheno 

(6) Beschließt die Hauptversammlung ~~geachtet eines 
Antrages des Über,,;achungsausschusses auf Verfolgung von 

Ansprüchen gegen rli tglieder des Vorstandes von einer 
Verfolgung abzusehen, so hat der Überwachungsausschuß 

, ----~.-~---~ hievon die Aufsichtsb.ehörde in Kenntnis zu setzen. Diese 
kan.l1. in einem solchen Falle auf Antrag, des übervlachungs­
ausschusses dessen Vorsitzenden'beauftragen, die Verfolgung 
namens der Kasse einzuleiten. 
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Gemeinsame Aufgaben des Vorstandes und des 
Überwachungsausschusses; Aufgaben des erwei­

terten Vorstandes 

§ 158. (1) In nachstehenden Angelegenheiten hat 
der Vorstand im Einverständnis mit dem Überwachungsaus­
schuß vorzugehen: 

1. bei der dauernden Veranlagung von Vermögensbe­
ständen, insbesondere bei der Erwerbung, Be­
lastung oder Veräußerung von Liegenschaften;. 

2. bei der Errichtung von Gebäuden" die Zweclcen 
der Verwaltung, der Krankenbehandlung oder des 
Heilverfahrens oder der erweiterten oder vorbeugen­
den Heilbehandlung dienen sollen, sowie bei der 
Schaffung von derartigen Zwecken dienenden Ein­
richtungen in eigenen oder fremden Gebäuden. 
Das gleiche gilt auch für die Erweiterung von 
Gebäuden oder Einrichtungen, soweit es sich 
nicht nur um die Erhaltungs- oder Instandsetzungs­
arbeiten oder um die Erneuerung.des Inventars 
handelt; 

3. bei der Bestellung, Kündigung und Entlassung des 
leitenden Angestellten und de~ leitenden Arztes 
sowie deren ständigen Stellvertreter; 

4. bei der Regelung der dienst-, besoldungs- und 
pensionsrechtlichen Verhältnisse der Bediensteten 
und bei der Systemisierung von Dienststellen; 

5. beim Abschluß von Verträgen mit den im Dritten 
Teil bezeichneten und sonstigen Vertragspartnern, ' 
wenn diese Verträge eipe wesentliche dauernde 
Belastung der Kasse herbeiführen. 

(2) Beim Verband hat der Vorstand in den im 
Abs.1 bezeichneten Angelegenheiten sowie bei der Be­
schlußfassung über die Aufstellung von Richtlinien nach 
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§ 112 Abs.3 Z.8 im Einvernehmen mit den Überwachungs­
ausschuß vorzugehen. 

(3) Kommt ein Einverständnis in den in den 
Abs.1 und 2 bezeichneten Angelegenheiten nicht zustande, . . 

so ist hierüber in gemeinsamer Sitzung des Vorstandes 
und des Überwachungsausschusses, bei der der Obmann den 
Vorsitz führt (erweiterter Vorstand), Beschluß zu fassen. 
Für die Gültigkeit eines solchen Beschlusses ist die 
Jllehrhei t von zwei Dri tteln der abgegebenen Stimmen er­
forderlich. 

(4) Kommt ein gültiger Beschluß des.er­
weiterten Vorstandes nach Abs.3 nicht zustande, so. 
hat der Obmann der Kasse den Sachverhalt unter Anschluß 
der erforderlichen Unterlagen zunächst dem Verband mit­
zuteilen. Der Verband hat das Einvernep~en mit der Kasse 
herzustellen, um eine gültige Beschlußfassung im 
Bereich der Kasse herbeizuführen. KOmDt eine solche 
auch auf diese Weise nicht zustande, so kann der Obmann 
über den Verband die Angelegenheit dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung zur EntBcheidung vorlegen, wenn 
wichtige Interessen der Kasse gefährdet erscheinen. 

(5) Das den Obmännern der Kassen nach Abs.4 

zustehende Recht steht auch dem Obmann (den Obmann­
stellvertretern) des Verbandes zu, wenn eine gültige 
Beschlußfassung nach Abs.3 nicht zustande kommt und 
wichtige Interessen des Verbandes oder der im Verband 
zusammengefaßten Kassen gefährdet erscheinen. 

(6) Ein vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung genehmigter Beschluß des Vorstandes ist 
zu vollziehen, auch wenn der Überwachungsausschuß 
nicht zugestimmt hat oder wenn ein gültiger Beschluß 
des erweiterten Vorstandes nicht zustande gekommen ist. 

(7) Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung kann in den im Abs.1 Z.3 bis 5 bezeichneten 
Angelegenheiten·eine vorläufige Verfügung treffen, wenn 
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innerhalb einer von ihm festgesetzten Frist gültige 
einverztändliche Beschlüsse des Vorstandes und des 
Überwachungsausschusses oder ein gültiger Beschluß des 

. erweiterten Vorstandes nicht zustande kommt. § 155 
Abs.2 vorletzter Satz ist entsprechend anzuwenden. 

Sitzungen 

§ 159. (1) Die Sitzungen der Verwaltungskörper 
sind nicht öffentlich.· 

(2) Der ordnungsmäßig einberufene Ver­
waltungskörper ist bei Anwesenheit eines Vorsitzenden 
und von mindestens der Hälfte der Versichertenver­
treter beschlußfähig. Der Vorsitzende zählt hiebei auf 
die erforderliche Mindestzahl von anwesenden Ver­
sichertenvertretern. 

(3) In den Sitzungen der Verwaltungskörper 
hat auch der Vorsitzende Stimmrecht; bei Stimmengleich­
heit gibt seine Stimme den Ausschlag, sofern dieses 
Bundesgesetz nichts anderes bestimmt. 

(4) Verstoßen Beschlüsse eines Verwaltungs­
körpers gegen Gesetz oder Satzung, so hat der Vor­
sitzende deren Durchführung vorläufig aufzuschieben· und 
die Entscheidung der Aufsichtsbehörde einzuholen. 

sind 
der 
der 

Art und Zusammensetzung der Verwaltungskörper 
des Ve~bandes 

§ 160. (1) Die Verwaltungskörper des Verbandes 
die Hauptversammlung 

Vorstand und 
Überwachungsausschuß. 

(2) Die Verwaltungskörper des Verbandes 

l. 

76/A XII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)132 von 190

www.parlament.gv.at



-133 -

bestehen aus Vertretern der angeschlossenen Kassen~ 
Die Vertreter ~n der Hauptversammlung werden von den 
Hauptversammlungen, die Vertreter im Vorstand von . 
den V6rständen rind die Vertreter im Überwachungsaus­
schuß von den Überwachungsausschüssen der Kassen aus 
ihrer Mitte gewählt. 

(3) Die Zahl der Verslchertenvertreter in 
der Hauptversammlung des Verbandes beträgt: 

für Kassen mit einem Versichertenstand bis zu 20.000 ••• 2 f 

für Kassen mit einem Versichertenstand bis zu 50.000 3004, 
für Kassen mit einem Versichertenstand über 50.000 eo& •• 6. 

(4) Die Zahl der Versichertenvertreter im 
Vorstand des Verbandes beträgt~ 

für Kassen mit einem Versichertensta~d bis zu 50.000 0.;1 9 

für Kassen mit einem Versichertenstand über 50.000 ••••. 2~ 
,(5) Der Überwachungsausschuß des Verbandes 

besteht aus je einem Versichertenvertreter der ange­
schlossenen Kassen. 

(6) Soweit sich aus dem Gesetz nichts anderes 
ergibt? gelten die für die Verwaltungskörper der Kassen 
vorgesehenen Bestimmungen auch für die Verwaltungskörper 
und Versichertenvertreter des Verbandes entsprechend. 

'" 
Angelobung 

§ 161. Der Obmann des Verbandes g die beiden 
Obmannstellvertreter 1 der Vorsitzende des Überwachungs~ 
ausschusses sowie dessen Stellvertreter sind vom 
Bundesministerium für soziale Verwaltung bei Antritt 
ihres Amtes in Eid und Pflicht zu nehmen. Die übrigen 
Versichertenvertreter in den Verwaltungskörpern hat 
der Obmann beim Antritt ihres Amtes auf Gehorsam gegen 
die Gesetze der Republik Österreich, Amtsversch\viegen­
heit sO~/ie gewissenhafte und unparteiische Ausübung ihres 
Amtes zu verpflichten. 
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1 Q. Unterabschnitt 

Vermögensverwaltung 

Jahresvoranschlag 

§ 162. (1) Die Kassen und der Verband haben für 
jedes Geschäftsjahr einen Voranschlag aufzustellen. 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Rechnungsabschluß und Nachweisungen 

__ Ji ____ ~. 

§ 163. (1) Die Kassen und der Verband haben für 
jedes Geschäftsjahr einen Rechnungsabschluß, der jeden­
falls aus einer Erfolgsrechnung und einer Schlußbilanz 
zum Ende des Jahres bestehen muß, einen Geschäftsbericht 
und statistische Nachweisungen zu verfassen und dem 
Bundesministerium für soziale Verwaltung vorzulegen. 

(2) Das' Bundesministerium für soziale Ver­
waltung kann nach Anhörung des Verbandes Weisungen für 
die Rechnungsführung, Rechnungslegung sowie für di,e 
Erstellung des Jahresvoranschlages und Jahresberichtes 
erlassen. 

(3) Die Kassen haben die von der Hauptver­
sammlung beschlossene Erfolgsrechnung binnen drei 
Monaten nach der Beschlußfassung im "Amtsblatt zur 
Wiener Zei tung" t ,,,enn es sich aber um die Erfolgsrechnung 
einer Kasse handelt, deren Wirkungsbereich sich nicht 
über mehr als ein Bundesland erstreckt, in der amtlichen 
Landeszeitung zu veröffentlichen. 

~------------~----------------------~~~~~------------------~ 
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Vermögensanlage 

§164-. Die zur Anlage verfügbaren Mittel der 
Kassen (des Verbandes) sind fruchtbringend anzulegeno 
Sie dürfen unbeschadet der Bestimmungen des § 165 nur 
angelegt werden: 

1. in mündelsichereng inländischen Wertpapieren; 
2. in Darlehensforderungen, die auf inländischen 

Liegenschaften mündelsicher sichergestellt 
werden; grundbücherlich sichergestellte Dar­
lehen auf Gebäude, die ausschließlich oder 
zum größten Teil industriellen oder gewerblichen 
Zwecken dienen 9 zu.m Beispiel Fabriken und 11ühlen, 
sowie auf unbewegliches Vermögen, das der 
Exekution entzogen ist oder auf dem ein Belastungs­
oder Veräußerungsverbot lastet, auf Schauspiel­
häuser, Tanzsäle, Lichtspielhäuser und ähnlichen 
Zwecken dienenden Baulichkeiten, Bergwerke und 
Steinbrüche, Lehm-, Ton- oder Kiesgruben und 
Torfstiche sind ausgeschlossen, Weinberge, Wal­
dungen und andere Liegenschaften, deren Ertrag auf 
Anpflanzung beruht, dürfen nur insoweit beliehen 
werden, als der Grundwert ohn~ Rücksicht auf die 
Bestockung Mündelsicherheit gewährt. Die be­
treffenden Liegenschaften müssen einen der Ver-
zinsung des Darlehens und den übernommenen Rück­
zahlungsverpflichtungen entsprechenden Ertrag 
abwerfen und samt ihrem Zugehör während der ganzen 
Dauer des Darlehens im vollen Wert des Darlehens 
samt Nebengebührenkaution gegen Elementarschäden 
versichert sein; 

3. in inländischen Liegenschaften (Grundstücken, 
Gebäuden), mit Ausnahme von Liegenschaften, die 
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ausschließlich oder zum größten Teil industriellen, 
gewerblichen oder land- und forstwirtschaftlichen 
Zwecken. dienen; 

04. in Einlangen bei Kredi tunte-rnehmen, die nach 
Art und Umfang ihres Geschäftsbetriebes, dem 
Verhältnis ihrer Eigenmittel zu den Gesamtver­
bindlichkeiten oder zufolge einer bestehenden 
besonderen Haftung ausreichende Sicherheit bieten. 

Genehmigungsbedürftige Veränderungen von Ver­
mögensbeständen 

§ 165. (1) Die Erwerbung, Belastung oder Veräußerung 
von Liegenschaften, ferner die Errichtung oder Erweiterung 
von Gebäuden ist nur mit .Genehmigung des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Finanzen zulässig, wenn hiefür ein Betrag 
aufgewendet werden soll, der fünf vom Tausend der Gesamt­
einnahmen der Kasse im letzten vorangegangenen Kalender­
jahr übersteigt.' Das gleiche gilt für den gänzlichen oder 
teilweisen Wiederaufbau zerst5rter oder beschädigter 
Gebäude, wenn der hiefür aufzu\'Jendende Betrag die an­
gegebene Grenze übersteigt. 

(2) Im übrigen kann' eine von den Vorschriften 
des § 164 abweichende Veranlagungsart nur für jeden 
einzelnen Fall besonders vom Bundesmi~isterium für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Finanzen gestattet werden. 
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11. Unterabschnitt 

Aufsicht des Bundes 

Aufsichtsbehörden 

§ 166. (1) Die Kassen und der Verband samt ihren 
Einrichtungen unterliegen der Aufsicht des Bundes. Die 
Aufsicht ist vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
als oberste Aufsichtsbehörde auszuüben. 

(2) Die unmittelbare Handhabung der Aufsicht 
über die einzelnen Kassen obliegt gegenüber dem Verband 
und jenen Kassen, deren Sprengel sich über mehr als ein 
Bundesland erstreckt, dem Bundesministerium für soziale 
Verwaltung~ sonst dem jeweils nach dem Sprengel der 
Kasse zuständigen Landeshauptmann. 

(3) Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung kann bestimmte Bedienstete der obersten oder 
unmittelbaren Aufsichtsbehörde oder des nach dem Sitze 
der Kasse in Betracht kommenden Amtes' der Landesregierung 
mit der Aufsicht über einzelne Kassen (den Verband) be­
trauen. Den mit der Ausübung der Aufsicht betrauten Be­
diensteten können Aufwandsentschädigungen gewährt werden, 
deren Höhe das Bundesministerium für" soziale Verwal tung 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen 
festzusetzen hat. 

(4) Der Vertreter der Aufsichtsbehörde kann 
gegen Beschlüs~e eines Verwaltungskörpers, die gegen 
Gesetz oder Satzung verstoßen, Einspruch mit aufschiebender 

. Wirkung erheben. Der 'Vorsitzende hat die Durchführung 
des Beschlusses, gegen den Einspruch erhoben worden ist 9 
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vorläufig aufzuschieben und die Entscheidung der 
Aufsichtsbehörde einzuholen. 

(5) .Wo in sozialversicherungsrechtlichen 
Vorschriften von der "Aufsichtsbehörde 11 die Rede ·ist, 
ist hierunter die unmittelbare Aufsichtsbehörde zu 
verstehen. Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
ist jedoch als oberste Aufsichtsbehörde jederzeit be­
rechtigt, eine Aufgabe, die der unmittelbaren Aufsichts­
behörde zukommt, an sich zu ziehen. 

-_.-'--~ 

Aufgaben der Aufsicht 

§ 167. (1) Die Aufsichtsbehörden haben die Gebarung 
der Kassen (des Verbandes) dahin zu überwachen, daß 
Gesetz und Satzung beachtet werden. Sie können ihre 
Aufsicht auf Fragen der Zweckmäßigkeit erstrecken; sie 
sollen sich in diesem Fall auf wichtige Fragen be­
schränken und in das Eigenleben und die Selbstverant­
wortung der Kassen (des Verbandes) nicht unnötig ein­
greifen. Die Aufsichtsbehörden können in Ausübung des 
Aufsichtsrechtes Beschlüsse der Verwaltungskörper auf­
heben. 

(2) Der Aufsichtsbehörde sind auf Verlangen 
alle Bücher, Rechnungen, Belege, Urkunden, Wertpapiere, 
Schriften und sonstige Bestände vorzulegen und alle 
zur Ausübung des Aufsichtsrechtes geforderten Mit­
teilungen zumachen; alle Verlautbarungen sind der 
Aufsichtsbehörde unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. 
die oberste Aufsichtsbehörde kann die Satzungen und 
Krankenordnungen. jederzeit überprüfen und Änderungen sol­
cher Bestimmungen verlangen, die mit dem Gesetz in 
vliderspruch stehen oder dem Zwecke der Versicherung zu-
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widerlaufen.Wird diesem Verlangen nicht binnen drei 
Monaten entsprochen, so kann sie die erforderlichen 
Verfügungen von Amts wegen treffen. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann verlangen, daß 
die Verwaltungskörper mit einer bestimmten Tagesordnung 
zu Sitzungen einberufen werden. Wird dem nicht ent­
sprochen, so kann sie die Sitzungen selbst anberaumen 
und die Verhandlungen leiten. Sie kann zu allen Sitzungen 
Vertreter entsenden, denen beratende Stimme zukommt. 
Die Aufsichtsbehörde und der mit der Aufsicht betraute 
Bedienstete der Aufsichtsbehörde sind von jeder Sitzung 
der Verwaltungskörper ebenso in Kenntnis zu setzen wie 
~ie Nitglieder dieser Verwaltungskörper; es sind ihnen 
auch die diesen zur Verfügung gestellten Behelfe (Tages­
ordnungen, Ausweise, Berichte und andere Behelfe) zu 
übermittelno 

(4) Die oberste Aufsichtsbehörde ist be-. 
rechtigt, die Kassen (den Verband) amtlichen Unter­
suchung~n zu unterziehen, wobei sie sich der Nitwirkung 
des zuständIgen Verbandes sowie geeigneter Sachver­
ständiger bedienen kann. 

Entscheidungsbefugnis 

§ 168. Die oberste Aufsichtsbehörde hatunbe­
schadet der Rechte Dritter bei Streit über Rechte 
und Pflichten der Verwaltungskörper und deren Nit­
glieder sowie über die Auslegung der Satzung durch 
Bescheid zu entscheiden. 
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Vorläufiger Verwalter 

§ 169. (1) Die oberste Aufsichtsbehörde ist 
berechtigt, die Verwaltungskörper, wenn sie ungeachtet 
zweimaliger schriftlicher Verwarnung gesetzliche oder 
satzungsmäßige Bestimmungen außer acht lassen, aufzu­
lösen und die vorläufige Geschäftsführung und Ver­
tretung vorübergehend einem vorläufigen Verwalter zu ___ dilillPb_·· __ 

übertragen. Diesem ist ein Beirat zur Seite zu stellen, 
der aus Vertretern der Versicherten bestehen soll und 
dessen Aufgaben und Befugnisse von der Aufsichtsbehörde 
bestimmt \Verden; die Vorschriften der §§ 146 Abs.2 bis 7 
und 154 Abs. 2. sind auf die Mitglieder des Beirates ent­
sprechend anzuwenden. Der vorläufige Verwalter hat binnen 
acht Wochen vom Zeitpunkt seiner Bestellung an die 
nötigen Verfügungen wegen Neubestellung des Verwaltungs­
körpers nach den Vorschriften des § 147 zu treffen. Ihm 
obliegt die erstmalige Einberufung derVerwaltungskörper. 

(2) Die Bestimmungen des Abs.1 über die 
Auflösung eines Verwaltungskörpers und die Übertragung 
der vorläufigen Geschäftsführung und Vertretung auf 
einen vorläufigen Verwalter sind entsprechend anzu­
wenden, solange und so\':ei tein Ve:z;vlal tungskörper die ihm 
obliegenden Geschäfte nicht ausführt. 

(3) Verfügungen des vorläufigen Verwalter, 
die über den Rahmen laufender Geschäftsführung hinausgehen, 
wie insbesondere derartige Verfügungen über die dauernde 
Anlage von Vermögensbeständen im Werte von mehr als 
200.000 S, über den Abschluß von Verträgen, die die 
Kasse für länger als sechs Monate verpflichten, und über 
den Abschluß, die.Änderung oder Auflösung von Dienstver­
trägenmit einer Kündigungsfrist von mehr als drei 
Monaten oder'von unh~ndbaren Dienstverträgen bedürfen 
der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
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Kosten der Aufsicht 

§ 170. Die Kosten der von der Aufsichtsbehörde 
angeordneten Maßnahmen belasten die Kasse (den Verband). 
Zur Deckung der durch die Aufsicht erwachsenen sonstigen 
Kosten haben die Kassen (der Verband) durch Entrichtung 
einer Aufsichtsgebühr beizutragen. Deren Höhe hat 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung nach An­
hörung des Verbandes zu bestimmen. 

12. Unterabschnitt 

Satzung 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 171. Die Satzung hat auf Grund der Vorschriften 
dieses Bundesges~tzes, soweit dies nicht der Regel~ng 
durch die Krankenordnung überlassen ist, die Tätigkeit 
der Kasse (der Verbandes) zu regeln und insbesondere 
Bestimmungen über nachstehendes zu enthalten: 

1. über die Vertretung der ~asse (des Verbandes) 
nach außen; 

2. tiber ~ie Form der Kundmachungen und rechtsver­
bindlichen Akte; 

3. tiber die Geschäftsführung der Verwaltungskörper; 
4. tiber die Errichtung ständiger Ausschüsse, deren 

"'irkungskreis und Beschlußfassung. 

i 
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Satzung des Verbandes 

§ 172. Die Satzung des Verbandes hat außer den 
im § 155 genannten Bestimmungen auch Bestimmungen über 
die Aufbringung der Hittel für die Verbandsz\'lecke 
zu enthalten. 

Gener~igungopflicht 

§ 173. (1) Die Satzung der Kasse und jede ihrer 
Änderungen bedürfen der Genehmigung durch das Bundes­
ministeriumfür soziale Verwal tung und sll1.d binnen einem 
Monat nach der Genehmigung im "Amtsblatt zur Vliener 
Zeitung", wenn es sich aber um die Satzung einer Kasse 
handelt, deren Wirkungsbereich sich über nicht mehr 
als ein Bundesland erstreckt, in der amtlichen Landes­
zeitung zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung der 
Satzung in einer amtlichen Landeszeitung ist im "Amts­
blatt zur "'iener Zeitung" anzuzeigen. 

(2) Abs.1 gilt für die Satzung des Verbandes 
entsprechend mit der Haßgabe, daß ,die Veröffentlichung 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu erfolgen hat. 

13. Unterabschnitt 

Bedienstete 

§ 17L{.. (1) Die dienst-, besoldungs- und pensions­
rechtlichen Verhältnisse der Bediensteten der Kassen 
(des Verbandes) sind durch privatrechtliehe Verträge 
z.u regeln. Die Kassen (der Verband) haben unter Rück-

-
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sichtnahme auf ihre wirtschaftliche Lage die Zahl der 
Dienstposten für Bedienstete auf das unumgängliche Maß 
einzuschränken und darnach für ihren Bereich einen 
Dienstpostenplan zu erstellen. 

(2) Die Bediensteten der Kassen (des Ver­
bandes) unterstehen dienstlich dem Vorstand: Der Obmann 
ist berechtigt, nach r'laßgabe der dienstrechtlichen 
Bestimmungen eine einstweilige Enthebung vom Dienste 
zu verfügen. 

(3) Der leitende Angestellte und der leitende 
Arzt des Verbandes dürfen erst nach vorher eingeholter 
Zustimmung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
bestellt und entlassen werdeno 

(4) Der Bedienstete hat beim Dienstantritt 
dem Obmann durch Handschlag zu geloben, die Gesetze 
der Republik Österreich unverbrüchlich zu beachten, sich 
mit ganzer Kraft dem Dienst zu widmen, seine Diel1stob­
liegenheiten gewissenhaft, unparteiisch und uneigen­
nützig zu erfüllen, jederzeit auf die Wahrung der öffent­
lichen Interessen bedacht zu sein, die dienstlichen An~ 
ordnungen seiner Vorgesetzten zu befolgen, das Dienst­
geheimnis treu zu bewahren und bei seinem Verhalten in 
und außer Dienst sich seiner Stellung angemessen zu be­
tragen. D~er die Angelobung ist eine Niederschrift auf­
zunehmen, die der Bedienstete zu unterzeichnen hat • 

.. , 
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14.Unterabscr~itt 

Durchführung der Krankenversicherung in 
den BundeslG.I:dern Tirol und Vorarlberg 
bis zur Errichtun[j eigener Ge1,lerblicher 

Se lbstruldigenkrankenkas sen 

§ 175. Sofern in den Bundesländern TirQl und Vorarl­

berg Personen durch Verord...YJ.ung des Bundesmini stersfür 

soziale Ver\valtung (§ 3 Abs.6) in die Pflichtversicherung 

einbezogen ''Ierden, ist die Ge\'lerbliche Belbständigen-

krankenl~asse für Salz, burg zur Durchführung der Kranls.en-;: __ __ 

versicherung nach diesem Bundesgesetz im Bundesland Tirol 

mit Ausnahme des Vervlaltungsbezirkes Lienz und im Bundes­

landVorarlberg zuständig. Das gleiche gilt hinsichtlich 

der Durchführung der Selbstversicherung gemäß § 8. Diese 

Kasse ist berechtigt, in den ihr vorübergehend zusätzlich 

übertragenen vJirkungsbereichen Außenstellen zu errichten 

oder eine Bürogemeinschaft mit der Pensionsversicherungsan­

stalt der gewerblichen Wirtschaft einzugehen. Hinsichtlich 
der Durchführung der Krankenversicherung für die Versicherten 
in den Bereichen der Bundesländer Tirol und Vorarlberg 

ist von der Kasse j eltleils eine eigene :Erfolgsrechnung 

samt statistischen Nachweisungen zu erstellen. 

Abschnitt 111 

I-li t\'/irkung der Pensionsversicherungsanstalt 
der ge\\Terblichen Hirt schaft bei Durchführung 
der ge\1erblichcn Selbständigenkrankenver-

sicherung 

§ 176. (1) Zur Behandlung der Ver\valtungssachen, 

welche die Pflichtversicherung und die frei,'lillige Ver­

sicherung betreffen, zu Berichtigungen von Bescheiden . 
sQ'I.'lie zu Abä..YJ.derungen recht skräftißer Bescheide, die in 

diesen Ver"ml tunsssachen von den gO,'Terblichen Selbständigen­

. lrJ'ankenkassenerlassen vrurden, ist die Pensionsversicherungs­

anstal t der ge\'lerblichen 1rlirt:3chaft berufen. Hiebei hat 
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sie die für die Berechtigung zur freivTilligen Versicherung 
erforderliche gesundheitliche Eignung von der zuständigen 
Kasse feststellen zu lassen. 

(2) Die Versicherten haben vom 1.J~hmer 19'73 an 
die ihnen nach den §§ 14 bis 16 obliegenden 1'1elde- und 
Ausku...1'lftspflichten sOl·,ie die Pflicht der Vorlage der Ein­
kommensnachvleise nach § 19 Abso 1 der Pensionsversiche-

. 
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft gegenüber zu 

erfüllen·. 
(3) Die Pensionsversicherungsanstalt der gewerb­

lichen Vlirtschaft hat die bei ihr einlangenden 11eldungen 
über Beginn und Ende der .Krankenversicherung 11..."1.d über 
die für diese Versicherung bedeutsamen Änderungen, ferner 
alle für den Beginn und das Ende der Krankenversicherung 
der Pensionisten maßgebende Umst~"1.de und jede für diese 
Versicherung bedeutsame P~derung den zuständigen Kassen 
so zeitgerecht bekanntzugeben, daß eine ord..."1.11..."1.gsgemäße 
Betreuung der Versicherten durch die Kassen sicherge­
stellt erscheint. 

(Lt) Die Ger/erblichen Selbständigenkranken};:assen 
haben der Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft bis 31.Dezember 1972 Verzeichnisse der Ver­
sicherten nach ·dem Stande vom 1.Juli 1972 zu übergeben. 

(5) Die Beiträge der Versicherten sind von der 
Pensi onsver sicherung sanstal t der ge\'ler bli ehen \tl irt schaft 
einzuziehen • 

. (6) 1:1enn es der Vereinfachung der Ver\,mltung dient, 
kann die Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft im Einvernehmen mit der zuständigen Selbständigen­
krankenkasse auch die Kostenanteile der Versicherten 
(§ 40 Abs.3) einheben. 
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(7) Die Pensionsversicherungsanstalt der 
gewerblichen i-lirtschaft hat die in einem Kalender­
vierteljahr eingezihlten Beiträge und die von ihr ein­
zubehaltenden .beziehungsweise zu entrichtenden Beiträge 
zur Krankenversicherung der Pensionisten (§ 118) bis 
zum 20. des dem Kalendervierteljahr zvlei tfo,lgenden 
Kalendermonates an die in Betracht kommenden Gewerb­
lichen Selbständigenkrankenkassen abzuführen.. Das 
gleiche gilt, 1-1enn die Pensionsversicherungsanstalt 
der gevwrblichen Hirt schaft . Kostenanteile der Ver­
sicherten nach Abs.5 einhebt. 

(8) Die nach Abs.5 einzuhebe~den Beiträge 
sind bis zum 10. eines jeden Kalenderwonates mit einem 
Betrag in dem Ausmaß zu bevorschussen, das den Eing~~g 
an Beiträgen anaähernd entspricht. 

(9) Die Ge1;lerblichen Selbständigenkrankenkassen 
sind berechtigt, die ordnungsgemäße Einhebung, Ver­
rechnung und Abfuhr der für sie bestimmten Beiträge 
beziehungSl'leise Kostenanteile bei der Pensionsver­
sicheru..ngs[!.nstal t der ge"rerblichen Hirtschaft zu über­
prüfen und bei dieser "\-lährend der Geschäftsstunden in 
allen bezlislichen Bücher lL.'"ld sonstigen Aufzeichnungen 
~urch Be8uftragte Einsicht zu nehmen. 

(10) Zur Vereinfachung der Ver vial tru--:g können 
zwischen den Kassen (dem Verband) und der Pensions­
versicherungsanstalt Bürogemeinschaften gebildet werden. 
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FüNFTER TEIL 

Scblußbestimmu~gen 

Rechtsum .. ,;irksame Vereinbarungen 

§ 177 4 Vereinbarungen~ wonach die AI,lv,rendung der Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes zum Nachteil der Ver­
sicherten (ihrer Hinterbliebenen) im voraus ausgeschlossen 
.oder beschrruL'k:t 'Vlird, sind ohne rechtliche Wirkungo 

Paritätischer Ausschuß 

§ 178" (1) Bei der Bundeskammer der gevwrblichen 
Wirtschaft wird ein paritätischer Ausschuß errichtet, 
der aus sechs Versicherungsvertretern besteht" Die 
Bundeskammer der gevlerblichen Hirtschaft hat in den 
Ausschuß je vier Versicherungsvertreter 

a) aus dem Kreise der Versicherungsvertreter 
der Pensionsversicherungsanstaltder ge\verb­
lichen \1irtschaft und 

b) aus dem Kreise der Versichertenvertreter der 
'i' 

Gevlerblichen Selbständigenkrankenkassen ein-
schließlich des Verbandes der Gewerblichen 
Selbständigenkrankenkassen 

zu entsenden. Für jeden Versicherungsvertreter ist 
ein Stellvertreter aus demselben Personenkreis zu 
entsenden. Die Bundeskammer eIer gm·.rerblichen \-lirt= 
schaft hat vor. der Entsendung der unter litoa ange­
führten Versicherungsvertreter Vorschläge der Pen-

. sionsversicherungsan.staLt der gevrerblichen \\Tirtschaft 
und der unter lit.b angeführten Versichertenvertreter 
Vorschläge des Verbandes der Gewerblichen Selbständigen­
krankerucassen einzuholen. Im übrigen finden auf die 
Mitglieder des Ausschusses und die Stellvertreter die 
Bestimmungen des Ge\'lerblichen Selbständigen-Pensiol1s­
versicherungsgesetzesüber Versicherungsvertreter 
sinngemäß Jl.,.m·lendung .. 
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(2) Der Ausschuß vlähl t aus seiner I-litte einen 
Vorsitzenden und einen Vorsitzenden-Stellvertreter. 
Der Ausschuß ist bei Am'ITesen..11.eit der Hälfte der r·1it'­
glieder (Stellvertreter) besc..~lußfähig G Er faßt seine 
Beschlüsse mit Z\·Teidri ttelmehrhei t" Der Ausschuß 'Vlird 
vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Vor­
sitzenden-Stellvertreter, bei Bedarf einberufen. Im 

übrigen kann sich der Ausschuß zur z\<leckmäßigen Er­
füllung seiner Aufgaben eine Geschäftsordnung geben. 

(3) Sämtliche gebarungs- oder vermögens\'lirksamen 
Beschlüsse der Verl,val tungskörper des Verbandes der Ge_-__ M_ .... __ ____ 

werblichen Selbständigenkrankenkassen, der Gewerblichen 
Selbständigenkrankenkassen sOvTie der Vervlal tungskörper 
der Pensionsversicherungsanstaltder gevlerblichen \·Jirt-
schaft, ausgenommen Beschlüsse in einzelnen Leistungs-
sachen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit~ unbeschadet der 
aufsichtsbehördlichen Genehmigungsrechte, der Zustimmung 
des Ausschusses .. 

(4) Die nach Abs .. 3 zustimmungsbedürftigen Beschlüsse 
sind dem Ausschuß unverzüglich vorzulegen. Die Zustimmung 
gil t als erteilt ~ ''lenn sie nicht binnen vier "'ochen ab 
Vorlage ausdrücklich ver\-leigert i·..-ird. Die Ver\'1eigerung 
ist zu begründen. Ist es strittig, ob ei.n Beschluß .nach. 
Abs.3 zustimmungsbedürftig ist, entscheidet hierüber 
das Bundesministerium für soziale Ver\·lal tung auf Antrag 
des Ausschusses oder eines beteiligten Versicherungsträgers 
(Verbandes) Q 

(5) Die in Abs.3 angeführten Versicherungsträger 
und der Verband der Gev;erblichen Selbständigen1n'ank.en·~ 
kassen haben dem Ausschuß auf sein Verlangen alle 2',ur 
Ausübung des Zustimmungsrechtes erforderlichen 11itteiJun­
gen zu machen. Der Ausschuß kann die notwendigen Erhe­
bungen durch eines oder mehrere seiner Mitglieder (Stell­
vertreter) auch unmittelbar bei den einzelnen Versiche- . 
rungsträgern (Verband) durchführeno 
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(6) Der Ausschuß kann zu allen Sitzungen der 
VerHaltungskörper de s Verbandes der GevJerblichen SeI bstän­
digenkrankenkassen, der GevTerblichen Selbständigenkranken­
kassen und der Pensionsversicherungsanstaltder ge'·lerbliche:q. 
vlirtschaft Vertreter entsenden, denen beratende Stimme zu­
kommt. Er ist von jeder Sitzung der Verwaltungskörper ebenso 
in Kenntnis zu setzen 'Vde die Mitglieder dieser Ver\'Jaltungs­
körper; es sind ihm auch die diesen zur Verfügung gestellten 
Behelfe (Sitzungsprotokolle, Tagesordnungen, Aus'V1eise, Be­
rich~e und andere Behelfe) zu übermitteln. 

Satzungsmäßige Regelungen 

§ 179. (1) Satzungen, die auf Grund der bisher in Geltung 
gestandenen Vorschriften des Gewerblichen Selbständigen-

. Krankenversicherungsgesetzes, BGBl.Nr. 167/1966, erlassen 
--. worden sind, bleiben, sOI·;eit sie zu den Bestimmungen des 

Gewerblichen Selbständigen-Krankenversicherungsgesetzes 1971 
nicht in Hiderspruch stehen und auch in ihm für den gleichen 
Gegenstand satzungsmäßige Regelungen vorgesehen sind, bis 
zur vorgesehenen Neuregelung nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes in Kraft. 

(2) Das gemäß § 25 Abs. 1 des Gewerblichen Selb­
ständigen-Krap~enversicherungsgesetzes, BGB1.Nr. 167/1966, 
durch die Satzungen-der Kassen festgesetzte Ausmaß des Grundbei­
trages erhöht sich ab 1. Juli 197') auf 7,5 v.R .. der Bemessungs­
grundlagea Diese Erhöhul1g steht einer rückwirkenden·iillderung durch die 
Kassen im Rahnen der Bestimmungen des § 121 Abs.l des Ge­
werblichen Serbständigen-Krankenversicherungsgesetzes 1971. 
nicht entgegen. 

(3) Das gemäß § 25 Abs.3 des Gewerblichen Selbstän­
dicen-Krankenversicherungsgesetzes, BGEl.Nr. 167/1966, durch die 
Satzung der SelbständigeruITruL~enkasse des Handels festgesetzte 
Ausmaß der Bemessungsgrundlage erhöht sich ab 1.Juli 1971 auf 
50 v.H. des zwölften Teiles der im § 119 Abs.4 vorgesehenen 
Höchstbei tragsgrundlage • Diese Erhöhung steht einer -rück\'lir­
kenden Änderung durch die Kasse im Rahmen der Bestimmungen des 
§ 133 Abs.2 des Ge-werblichenSelbständigen-Krankenversicherungs­

gesetzes 1971 nicht entgegen. 
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Übergang der Rechte und Verbindlichkeiten 

§ 180. (1) Die gesamten Rechte und Verbindlichkeiten 
der Gewerblichen Selbständ"igenkrankenkassen (§ 109) und 
des Verbandes der Gewerblichen Selbständigenkrankenkassen 
(§ 112) gehen auf die Sozialversicherungsanstalt der"ge­
werblichen Wirtschaft (§ 13) über~ 

(2) Das nicht Verwal tungszvlecken dienende Liegen­
schaftsvermögen der Gewerblichen Selbständigenkrankenkassen 
(§ 109) ist abgesondert zu verwalten. Die Erträgnisse sind 
nach Tunlichkei t für Leistungen an jene Personen zu ve""r---"~-"'--""'---'" 

wenden, die bei der jeweils in Betracht kommenden Kasse 
am 31. Dezember 1.973 versichert waren. 

Aufhebung bisherigerVorschriften 

§ 181. Mit 1. Juli 1971 tritt das Bundesgesetz vom 
14. J.u.li1966, BGBl.Nr.167, über die Krankenversicherung 
der in der gewerblichen Wirtschaft selbständig En'lerbstäti­
gen, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI.Nr.285/1968 und 
BGBl.Nr.102/1969, außer Krafto 

Wirksamkeitsbeginn 
-

§ 182. (1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgen-
, 

den nichts anderes bestimmt wird, mit 1. Juli 1971 in Kraft~ 
(2) Es treten in Kraft: "" 
1. mit 1. Juli 1971 die Bestimmungen der §§ 1"'6 

bis 132 mit der Ivlaßgabe, daß ihre Geltung auf die Zeit bis 
zum 31. Dezember 19120eschränkt wird; 

2 .. mit 1. Juli 1971 die Bestimm-\1:ngen der §§ 108 
bis 115, 133, 134 und 137 bis 175 mit der Maßgabe, daß ihre 
Geltung auf die Zeit bis zum 31. Dezember 1973 beschränkt wird"~ 

3. mit 1. Juli 1971 die Bestimmungen des § 2 Abs.1 
Z.3 mit der Maßgabe, daß 

a) sich die Pflichtversicherung bis zum 31. Dezember 
1971 nur auf die Bezieher einer Pension (Übergang3-
pension) erstreckt, wenn 
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aal der Pension eine Enverbstätigkei t auf Grund 
einer Berechtigung zugrunde liegt, die im 
Zeitpunkt des Ausscheidens aus der Pensions­
versicherung die Pl.lichtversicherung in der 
Gewerblichen Selbständigenkrankenversicherung· 
'begründet hatte oder 

bb) sie innerhalb eines Jahres vor dem Anfall der 
Pension ent\'leder eine Berechtigung zurückgelegt 
haben, die die Pflichtversicherung in der Ü"e­
werblichen Selbstandigenkrankenversicherung be­
gründet hatte oder Ü"esellschafter einer offenen 
Handelsgesellschaft beziehungsweise pers6nlich 
haftende Gesellschafter einer Kommanditgesell­
schaft waren, die eine derartige ~erechtigung 
zum Gegenstand ihrer Tätigkeit hatte; 

b) die Pflichtversicherung der .oezieher.von Hinterblie­
benenpensionen erst mit 1. Jänner 1972 eintritt; 
4. mit 1. Jänner 1972 die Bestimmungen des § 36 

Abs.7; 
5. mit 1- Jänner 1973 die Bestimmungen der §§ 17 

bis 30 und 176; 
6. mit 1- Jänner 1974 die :Bestimmungen der ~<) 13' 

und 180. ~ 

Vollziehung 
~ 183. ('1 J Mit der Yollziehung dieses ..tiundesgesetzes ist 

. hinsichtlich der Bestimmungen der ~~ 121 und 122 über die 
Gebühren- und Abgabenbefreiung, soweit sie eine ~efreiung 
von den üerichts- und Justizverwaltungsgebühren vorsehen, 
d~ Bundesministeri~ fUr Justiz' im Einvernehmen mit dem Bun­
desministeri~ für soziale Verwaltung und dem ~undesmini­
steri~ für Finanzen~ hinsichtlich der Bestimmungen des § 99, 
soweit sie sich auf das Leistungsstreitverfahren erster und 
zweiter Instanz beziehen, d~ Bundesministeriomn für Justiz 
im Einvernehmen mit dem Bundesministeri~ für soziale Vervlal­
tung, hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen d~ Bundes­
minister:i:1:Mn für soziale Verwaltung. 

(2) Mit der Vollziehung der §§ 62 und 63 Abs.2, 
die gemäß Art. '12 Abs. 1 LJ. 2 des Bunde"s-Verfassungsgesetzes . 
in die Kompetenz der Länder fällt, ist die zuständige Landes­
regierung, mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß 
Art.15 Abs.8 des bundes-Verfassungsgesetzes diJr.Bundesmini­
steri~ für soziale Verwaltul1g betraut • 

. ....... ··' .. ·r···· ... -.-..... ---.----................. - ............. -.... -. 

r ., 
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Anlage 1 

Ge,·,rerbliche Interessenvertretungen, die einen 
Pflichtbeschluß im Sinne des § 2 Abs.3 gefaßt 

haben 

Die gewerblichen Interessenvertretungen, die einen 
Pflichtbescbluß im Sinne des § 2 Abs.3 ge faßt haben, sind 

1. 
I. die noch bestehenden Fach gruppen: 

Im Bundesland Burgenland: 
Landesinnung Burgenland der Bauge\1erbe 
Landesinnung Burgenland der Tischler 
Landesinnung Burgenland der Tapezierer 
Landesinnung Burgenland der Müller 
Fachvertretung Burgenland der Zuckerbäcker 
Landesinnung Burgenland der Nahrungs- und Genußmittel 

ge\.,erbe 
Fachvertretung Burgenland der Gärtner und Blumenbinder 
Fachvertretung Burgenland des graphischen Ge\'lerbes 
Landesinnung Burgenland der Friseure 

,. 

Fachvertretung Burgenland der Chemisch-Putzer, Wäscher 
und Färber 

Landesinnung Burgenland der Bestatter 
Allgemeine Landesinnung Burgenland des Gewerbes 
Fachvertretung Burgenland des Lebensmittel- und Genuß-

mittelgroßhandels 
Landesgremiu.'U Burgenland des Kleinhandels mit Lebens-

und Genußmitteln 
Landesgremium Burgenland des Landesprodukten.handels 
Landesgremium Burgenland des Viehhandels 
Landesgremium Burgenland des \olein- und Spirituosen-

großhandels 

, ........ ----... 

Fachvertretung Burgenland des Außenhandels. 
Landesgremium Burgenland des Textilhandels 
Landesgremium Burgenland des Schuhhandels 
Fachvertretung Burgenland des Handels mit Led~r, Häuten 

und Tapeziererbedarf 
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Landesgremium Burgenland des Handels mit Ledervlaren, 
Spieh'raren und Sportartikeln 

Fachvertretung Burgenland 4es Handels mit Juwelen, Gold-, 
Silbervlaren, Uhren, Bildern, Antiquitäten und Kunst­
gegenständen 

Landesgremium Burgenland des Handels mit Eisen, I1etallen, 
Eisen-und Metallvmren, Uerkzeugen, v/affen usw. 

Landesgremium Burgenland des Maschinenhandels 
Landesgremium Burgenland des Handels mit Autos, Motor­

rädern, Fahrrädern, Nähmaschinen, deren Bestandteilen 
und Bereifung 

Landesgremium Burgenland des Radio- und Elektrohandels' 
Landesgremi~ Burgenland des Holz- und Baustoffhandels 
Landesgremium Burgenland des Handels mit I'löbeln, 

'''aren der Raumausstattung und Tapeten 
Fachvertretung Burgenllli~d des Altstoffhandels 
Fachvertretung Burgenland des Parfümeriewarenhandels 
Landesgremium Burgenland der Handelsvertreter- Kommis-

sionäre und Vermittler 
Landesgremium Burgenland des Markt-, Straßen- und 

\vanderhandels 
Allgemeine Fachvertretung Burgenland des Handels 
Fachvertretung Burgenland der Spediteure 
Fachvertretung Burgenland der Kraftfahrschulen 
Fachgruppe Burgenland der Gast- und Schankbetriebe 
Fachgruppe Burgenland der Lichtspieltheater; 

2. im Bundesland Kärnten: 

Landesinnung Kärnten der Baugewerbe 
Landesinnung Kärnten der Bauhilfsgevlerbe 
Landesinnung Kärnten der Tischler 
Landesinnung Kärnten der Binder, Korb- und f1öbelflechter 
Landesinnung Kärnten der Bürsten- und Pinselmacher, 

Kammacher und Haarschmuckerzeuger 
Landesinnung Kärnten der Elektrotechniker und Radio­

mechaniker 

j 

'. '~ 
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Landesinnung Kärnten der I1etallgießer, Gürtler, Graveure, 
}\letalldrucker, Iv1etallschlcifer und Gal vamseure. 

Landesinnung Kärnten der Schuhmacher· 
LandesinnungKärnten der Stricker , Sticker, \'lirker, \-leber, 

Posamentierer und Seiler 
Landesinnung Kärnten der Zuckerbäcker 
Landesinnung Kärnten der Fleischer 
Fachvertretung Kärnten der fvIolkereien, Käsereien, Schmelz-

werke und Eierkennzeichnungsstellen 
Landesinnung Kärnten der Nahrungs- und Genußmittelgev18rbe 
Landesinnung Kärnten der Gärtner und Blumenbinder 
Landesinnu.."lgKärnten der Photographen 
Allgemeine Landesinnung Kärnten des Gev;rerbes 
Landesgremium Kärnten des Radio- und Elektrohandels 
Landesgremium Kärnten des Handels mit Möbeln, "laren der 

Raumausstattung und Tapeten 
Fachvertretung Kär-nten der Spediteure 
Fachvertretung Kärnten der YJaftfahrschulen; 

3. im Bundesland Niederösterreich: 

Landesinnung Niederösterreich der Bauge1."erbe 
Landesinnung Niederösterreich der Bauhilfsge"18rbe 
Landesinnung Niederösterreich der Tischler 
Landesinnung Niederösterreich der 1-Jagner und Karosserie-

bauer 
Fachvertretung Niederösterreich der Hetallgießer~ Gürtler~ 

Graveure, I'letalldrucker, 1'1etallschleifer und Galvaniseure 
Landesinnung Niederösterreich der Kürschner, Handschuh-

macher und Gerber 
Landesinnung Niederösterreich der l'lüller 
Landesinnung Niederösterreich der Zuck~rbäcker 
La.'Yldesinnung Hiederösterreich der Fleischer 
Landesinnung Niederösterreichder Nahrungs-.und Genuß-

mittelgewerbe 
Landesinnung Hien der Gärtner und Blumenbinder 
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LandesiIh~ung Niederösterreich der graphischen Gei'1erbe 
Landesinnung Niederösterreich der chemischen Gewe:;-be 
Landesinnung Niederösterreich der Friseure und Kosmetiker 
Landesinnung Niederösterreich der Chemischputzer, Wäscher 

und Färber 
Landesgremium Niederösterreich .des Y~einhandels mit Lebens-

und Genußmitteln 
Landesgremium Niederösterreich des Landesprodukten-

handels 
Landesgremium Niederösterreich des Viehhandels 
Landesgremium Niederösterreich des '"ein- und Spirituosen-

großhandels 
Landesgremiurn Niederösterreich des Außenhandels 
Landesgremiurn Niederösterreich des Textilhandels 
Landesgremi~ Niederösterreich des Schuhhandels' 
Landesgrernium Niederösterreich des Handels mit Leder, 

Häuten und Tapeziererbedarf 
Landesgremium Niederösterreich des Ledervraren-, Spiel­

waren-und Sportartikelhandels 
Landesgremium Niederösterreich des Handels mit Jm'lelen, 

GOld-, Silberi'laren, Uhren, Bildern, Antiquitäten und , 
Kunstgegenständen 

Landesgremium Niederösterreich·des Handels mit Eisen, 
Metallen, Eisen- und 11etallwaren, "lerkzeugen, \'!affen, 
Haus- und Küchengeräten, G1as-, Porzellan- und 
Keramik\·raren 

Landesgremium Niederösterreich des Maschinenhandels 
Landesgremium Niederösterreich des Handels mit Autos, 

.Motorrädern, Fahrrädern, Nähmaschinen und deren 
Bestandteilenlli~d Bereifung 

Landesgremium Niederösterreich des Handels mit 
photographischem, optischem und ärztlichen 
Bedarf 

Landesgremium Niederösterreich des Radio- und 
Elektrohandels 

( 

\ 
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Landesgremium Niederösterreich des Holz- und 
Baustoffhandels 

Landesgremium: Niederösterreich des Brennstoffhandels 
Landesgremimn. Uiederösterreich des Handels nit Möbeln, 

\tIaren der RaUi'TI.dUsstattung und Tapeten 
Landesgremium Niederösterreich des Altstoffhandels 
Landesgremium Hiederösterreich des Handels mit Drogen, 

Pharmazeutika, Farben, Lacken und Chemikalien 
Landesgremium Niederösterreich des Parfümerie"mren-

handels 
Landesgremium Niederösterreich des I1ineralölhandels 
Landesgremium Niederösterreich der Handelsvertreter, 
Koa~issionäre und Vermittler 

Landesgremium Niederösterreich des l'Iarkt-, Straßen-
und \-landerhandels 

Allgemeines Landesgremi~~ Niederösterreich 
Fachgruppe Niederösterreich der Spediteure 
Fachgruppe Niederösterreich für die Personenfuhrwerks­

gewerbe 
Fachgruppe Niederösterreich für das Lastfuhri'lerks­

ge\'Ierbe 
Fachgruppe Niederösterreich der Autobusunternehmungen 
Fachgruppe Niederösterreich der Garagen, T&lkstellen 

und Servicestationsunternehmungen 
Fachgruppe Niederösterreich der Bäder 
Fachvertretung Hiederösterreich der Reisebüros 
Fachvertretung Niederösterreich der Privattheater und 

verv-rand ten Unternehmungen 
Fachgruppe Niederösterreich der Lichtspieltheate~ 
Fachvertretung Niederösterreich der Privatkranken-') 

Heil- und Pflegeanstalten 
.Allgemeine Fachvertretung Niederösterreich ; 
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4. im Bundesland Oberösterreicb 

I~ndesinnung Oberösterreich der Baugewerbe 
Landesinnung Oberöstcrreicb der Steinmetzmeister 
Landesinnung Oberösterreicb der Baubilfsgewerbe 
Landesinnung Oberösterreich der Tiscbler 
Landesinnung Oberösterreicb der \-ragner und Karosserie-­
scblosser 
Landesinnung Oberösterreicb der Drechsler und Holz­
bildhauer 
Landesinnung Oberösterreich der Schlosser 
Landesinnung Oberösterreicb des Landmascbinenband\'1erks 
Landesinnung Oberösterreich der Spengler und Kupfer­
schmiede 
Landesinnung Oberösterreicb der Elektrotechniker und 
Eadiomecbaniker 
Landesinnung Oberösterreicb der Scbmiede 
Lande~innung Oberösterreicb der Metallgießer, Gürtler, 
Graveure, Metallschleifer und Galvaniseure 
Landesinnung Oberösterreich der Gold- und Silberscbmiede, 
Jmveliere und Ubrmacher 
Landesinnung Oberösterreicb der Kleidermacher 
Landesinnung Oberösterreicb der Sticker, Stricker, )'lirker, 
Weber, Posamentierer und Seiler 
Landesinnung Oberösterreicb der 11üller 
Landesinnung Oberösterreich der Zuckerbäcker 
Landesinnung Oberösterreicb der Fleischer 
Landesinnung Oberösterreich der MOlkereien, Käsereien, 
Schmelzwerke und Eierkennzeicbnungsstellen 
Landesinnung Oberösterreicb der Nabrungs- und Genußmittel­
gewerbe 
Landesinnung Oberösterreicb der Gärtner und Blumenbinder 
Landesinnung Oberösterreicb der Cbemischputzer, \'läscber 
und Färber 
Landesinnung Oberösterreicb der Bestatter 
Landesinnung Oberösterreicb der Gebäudeverwalter, Reali­
tätenvermittler und Inkassobüros 
Landes.gremium Oberösterreicb des Viebbandels 

I 

( 
\. 
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Landesgremium Oberösterreicb des \'lein- und Spiri tuo sen 
großhandels 

; 

Landesgremium Oberösterreich des Scbuhhandels 
Lanc1esgrernium Oberöstcrreicb des Handels mit Leder, 
Häuten und Tepezierbedarf 
Landesgremium Oberösterreicb des Handels mit JU\'1elen, 
Gold - und S i1 berviaren, Ubren, Bildern, .Antiquitäten und 
Kunstgegenständen 
LandesgremiuUJ Oberösterreich des Handels mit Haschinen 
Landesgremium Oberösterreich des Handels mit Autos, 
Notorrädern, Fabrrädern, Nähmaschinen und deren Bestand­
teilen und Bereifung 
Landesgremium Oberösterreicb des Handels mit photo­
graphischem, optischem und ärztlichem Bedarf 
Landesgremium Oberösterreicb des Radio- und Elektro­
bandeIs 
Landesgremiurn Oberösterreich des Holz- und Baustoffhandels 
Landesgremium Oberösterreich des BrennstoffbandeIs 
Landeseremium Oberösterreicb des Handels mit I1öbeln,· 
"laren der Raumausstattung und Tapeten 
Landesgremiurn Oberösterreich des 11arkt- 9 Straßen- und 
\'landerhandels 
Facbgruppe Oberösterreicb für das LastfubrVlerlmgewerbe 
Fachvertretung Oberöste~reicb der Privattheater und 
vervJand ten Unternehmungen; 

5. im Bundesland Salzburg 

Lande3innung Salzburg der Glaser 
Landesillnung Salzburg der Baub ilfsge,.,.eroe 
Landesinnung Salzburg der Wagner und Karosseriebauer 
Landesinnung Salzburg der Drechsler und Holzbildbauer 
Landesinnung Salzburg der Schlosser 
Landesinnung Salzburg der Spengler und Kupfersc'bmiede 
Landesinnung Salzburg der Elektrotecbniker und Radio-
mechaniker 
La'ndesinnung Salzburg der Schmiede 

\ 
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Landesinnung Salzburg der Mecbaniker 
Facbvertretung Salzburg der NusikinstrumentenTIlacber 
Langesinnung Salzburg der Tapezierer 
Landesinnung Salzburg der Hutmacher, Nodisten und 
Scbirmmacber 
Landesinnung Salz'burg der Ivlieder- und Wäscbewarenerzeuger 
La·nd e s innung Salzburg der Hüller 
Landesinnung Salzburg der Fleischer 
Lande s innung Salzburg der f10lkereien und Käsereien 
Landesinnung Salzburg der Nabrungs- und Genußmittelgewerbe 
Landes innung Salzburg der Gärtner und Blumenbinder 
Landesinnung Salzburg der Friseure und Kosmetiker 
Facbvertretung Salzburg der Bestatter 
Allgemeine Landesinnung Salzburg des Gewerbes 
Landesgremium Salzburg des Lebensmittelkleinhandels 
Landesgremium Salzburg des LandesproduktenbandeIs 
Landesgremium Salzburg des TextilbandeIs 
Landesgremium Salzbu_rg des Scbubhandels 
Landesgremium Salzburg des Leder- und HäutebandeIS 
Landesgremium Salzburg des EisenbandeIs 
Landesgremium Salzburg des lo1ascbinenhandels 
Landesgremium Salzburg des Kraftfabrzeugbandels 
Landesgremium Salzburg des PhotobandeIs 
Landesgremium Salzburg des ElektrobandeIs 
Landesgremium Salzburg des Holz- und Baustoffhandels 
Landesgremium Salzburg des Jllöbelbandels 
Landesgremium Salzburg des Parfümerievlarenbandels 
Landesg:semium Salzburg des MineralölbandeIs 
Landesgremium Salz 'burg des Harkt-, Straßen- und vTander-
bandeIs 
Facbvertretung Salzburg der Scbiffabrtsunternebmungen 
Facbvertretung Salzburg der Privattbeater und venlandten 
Unternebmungen; 

6. im :Bundesland Steiermark 

Landesinnung Steiermark der Bauge\verbe' 
Landesinnung Steiermark der Fleiscber 

~ . 
;. 

.""ai_~. 

76/A XII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 159 von 190

www.parlament.gv.at



- 1·60 -

Landesinnung Steiermark der Bestatter 

~Ol'}ie die der Landesinnung Steiermark der Spengler 

und Ku.pferschmiede angehörenden Inhaber von vlander­

gewerbeberechtigungen; 

7. im Bundesland Vorarlberg 

Allgemeine Fachvertretung des Verkehrs; 

8. im Bundesland Wien 

Allgemeine Landesinnung des Ge\>Jerbes 

Landesinnung ''lien der Bandagisten und Orthopädiemecha­

niker 

Landesinnung ''lien der Bauge\'lerbp 

Landesinnung Wien der Bestatter 

Landesinnung \'lien der Buchbinder und Kartonagewaren­

erzeuger 

Landesinnung "lien der chemischen Gewerbe 

Landesinnung Wien der Drechsler und Holzbildhauer 

Landesinnung Wien der Fleischer 

Landesinnung \Hen der Gärtner 
. Landesinnung Wien der Gas- und vlasserlei tungsinstallateure 

Landesinnung Wien der Hutmacher, Nodisten und Schirm­

macher 

Landesinnung "lien der Maler, Anstreicher und Lackierer 

Landesinnung Wien der f1ecbanilrer 
Landesinnung Wien der Mieder- und Wäschewarenerzeuger 

Landesinnung Wien der Holkereien, Käsereien, Scbmelz­

werke und Eierkennzeichnungsstellen 

Landesinnung v.lien der Hüller 

Landesinnung vlien der Nahrungs- und Genußmi ttelge'\'lerbe 

Landesinnung v!ien der Optiker 

Landesinnung \'lien der Posamentierer und Seiler 

Landesinnung Wien der Scbädlingsbekämpfer 

Landesinnung vIien der Schlosser 

Landesinnung Wien der Schurp -",- eber 
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Landesinnung Wien der Sticker 
Landesinnung ",fien der Stricker, 'Wirker und Weber 
Landesinnung "lien der Tapezierer 
Landesinnung vlien der Ivagner und Karosseriebauer 
Laudesinnung \':ien der Wäscher 
Landesinnung Wien der Zuckerbäcker 
Landesgremium Wien des Altstoffbandeis 
Landesgremium Wien für den Kleinhandel mit Altv18ren 
(TrÖdler, Tandler) 
Landesgremium Wien für den Handel mit ärztlichem, zahn­
ärztlichem und Labatoriumbedarf 
Landesgremium Wien für den Handel mit Automobilien, 
l1otorrädern und deren Bereifung sovJie für den Kleinhandel 
mi t Automobil-, I1otorradteilen und Zugehör 
Lndesgremium Wien für den Großhandel mit Automobil-, 
Mötorradteilen und Zugehör 

. Landesgremium vlien für den Handel mit Baustoffen und 
Flachglas 
Landesgremium Wien für den Großhandel mit Bekleidung und 
Textilien. 
Landesgremium ''lien für den Kleinhandel mit Bekleidung und 
Textilien 

. Landesgremium Wien für den Handel mit Büromaschinen und 
Büromöbeln 
Landesgremium Wien für den Kleinhandel mit Eisen, l1e­
tallen, Eisen- und Metallwaren, Werkzeugen, Waffen, Haus­
und Küchengeräten, Glas-, Porzellan- und Keramih~laren 
Landesgremium Wien für den Kleinhandel mit Elektrowaren, 
Radioapparaten, deren Bestandteile und Zugebör und 
Musikinstrumenten 
Landesgremium \'lien für den Großhandel mi t Elektrowar~n, 

Radioapparaten, deren Bestandteile und Zugebör und 
Musikinstrumenten 
LandesgremiuI!l \Hen für den . Export- und Importhandel 
Landesgremium 1'lien für den Kleinhandel mit Fahrrädern, 
Nähmaschinen, deren Bestandteile und Zugebör 
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Landesgremium vlien für den Großhandel mit GalJlnterie-" 
Bijouterie- und Leder\lJaren sovoJie Sportartikeln, Spie 1-

waren und kunstgevlerblichen Artikeln 
Landesgrernium Wien für den Handel mit Häuten und Fellen 
Landesgremium Vlien für den Handel mit Holz 
Landesgremium Wien für den KleinbandeI mit Ju\'wlen, Gold-, 
Silbenmren und Uhren 
Landesgremium Wien für den KleinbandeI mit Kohle und 
anderen Brennstoffen 
Landesgremium Wien für den Handel mit Landmascbinen 
Landesgremium vlien 
Landesgremium Wien 
Landesgremium viien 
Genußmitteln 

des 
des 
des 

Landesproduktenhandls 
Lebens- und GenußmittelgroSbandels 
Kleinhandels mit Lebens- und 

Landesgremium 'Hen für den Handel mit Leder, Tapezierer­
und Sattlerbedarf 
Landesgremium '\'lien der Harktviktualienhändler 
Landesgremium 'Vien für den Großhandel mi tNetallen und 
J.letallhalbfabrikaten 
Landesgremium vlien für den Großhandel rni t Hineralöl, 
Mineralölprodukten, Treib- und Scbmierstoffen 
Landesgremium Wien für den KleinbandeI mit Hineralöl und 
Mineralölprodukten 
Landesgrernium Wien des Handels mitHöbeln, "laren der 
Raumausstattumg und Ta.peten 
Landesgremium Wien für den GroßbandeI mit Papier- und 
Scbreibwaren, Bucbbindereibedarf und Postkarten 
Lendesgremium ''lien für den Großbandel mit' unverarbei tetem 
Papier 
Landesgremium Wien für den Klein1)andel mit. ParfÜI:lerie-, Hasch­
und Hausbaltsartikeln 
Landesgremium VTien für den GroßbandeI mit Parfümerie-, 
Wascb- und Hausbaltsartikeln 
Landesgrernium WIen für den Handel mit Waren für Photo, 
Kino und Optik 
Landesgremium VIien für den GroßbandeI mit Raub,·;aren und 
Fellen 
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Landesgremium '\'lien für den Kleinhandel mit Schuben 

Landesgrernium "lien für den KleinbandeI mit Spieli'laren, 

Sportartikeln, Korbi'laren und Kinderwagen 

Landesgremium 'Hen der Straßen- und Vlanderhändler, r'1arkt­

fahrer, Hausierer ,und Markthändler, die andere Waren als 

Lebensmittel führen 

Lalldesgremium Vlien für den Handel mi t tecbnischem und 

industriellem Bedarf 

LandesgremiulJ \'!ien für den Großhandel mit textilen Rob­

stoffen und Halbfabrikaten 

Landesgremi um \'lien des V{ein~ und Spiri tou'sengroßbandels 

Fachgruppe Wien der Autobusunternebmungen 

Facbgruppe Wien der Garagen, Tankstellen- und Service­

atationsunternepmungen 

Fachvertretung für v/ien der Schiffahrtsunternehmungen 
Faobgruppe Wien der Spediteure 

Facbgruppe vtien der Privattbeater und veT\'/andten Unter-

. nehmungen 

Landesinnung 'Kien der Übernahmestellen für Chemisch­
putzen, \'lascben, Färben; 

allgemeine Fachgruppe des Fremdenverkehrs der Kamme·r 

der ge'\'Jerblichen Wirtschaft für Wien. 

II. die bereits aufgelHsten KHrperscbaften: 

die Hand\'lerkskammer für Wien, IUederdonau, Oberdonau, 

Salzburg, Steiermark und Kärnten, jedoch nur insoweit, 

als die innegehabte Berechtigung in die Hand\'lerksrolle 

einzutragen war; 

Wirtschaft§gruppen Wien und Niederdonau des Gäststätten­

und Beberbergungsgewerbes; 

Fachgruppen der Handelsvertreter und Handelsmakler, der 

Anzeigenvertreter smtJie dre der Fachgruppe der Hakler, 

Vervml ter und Vertreter im Grundstück- und BauspaIl.o,Jesen 

angebörenden Wohnungs- und Gescbäftsvermittler der Gau­

wirtscbaftskammer für Wien; 
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Gremium der \'Iiener KaufF.lannscbaft bezicbungs\'11efse" der 
Buchkaufmannschaft "lien; 
NiederBsterreichiscbe Leicbenbestatterzunft; 
Handelsgremium Salzburg (Stadt); 
Wiener allgemeine Gewerbegenossenschaft; 
Genossenschaft der konzessionierten Informationsbüros 
in "\flien; 
Genossenschaft der Spiri tus- und Essigerzeuger in "lien; 
Genossenschaft der "Wilpret-' und Geflügelhändler in taen; 
Genossenschaften der Wiener Lastfuhrwerker und der 
Großfuhrwerksbesitzer in Wien; 
Allgemeine Gewerbegenossenschaft Trumau; 
Allgemeine Ge\AJcrbegenossenschaft Hainburg; 
Landesge\<!erbegenossenschaft der Baumeister für Salzbllrgj 
Genossenschaften der Gastwirteflir die politischen 
Bezirke St. Jobann und Tams\'leg in Salzburg; 
Kunstge\AJerbegenossenscbaft in Salzburg (Stadt); 
Genossenscbaft der Lastfuhr\1erker in Graz und Graz-Umgebung; 
Genossenschaft der Fräcbter des poltiscben Bezirkes 

'. Voi tsberg; 
Landesfachgenossenschaft der Soda\'11assererzeuger für 
Kärnten; 
Gevlerbegenossenscbaften der Gerichtsbezirke Paternion 
und Feldkirchen in Kärnten. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Es wird beantragt, den vorliegenden Antrag unter Verzicht 

auf die erste L~sung dem Ausschuß für soziale VerHaltung zu-

zuweisen. 

• 

76/A XII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)164 von 190

www.parlament.gv.at



Begründung: 

lU t 1. Juli. 1966 "mr das Ge"Jerbliche Selbständigen­

Krankenversicherungsgesetz, BGBl.Hr.167/1966, in Kraft. 

getreten. Dieses Gesetz löste die bis dahin in Geltung 

gestandenen, aus verschiedenen Zeitperioden stammenden 

za.l1lreichen Rechtsvorschriften über die sogenannte "Heister­

kranlcenversicherung" ab. Damit hatte die Krankenversiche­

rung der selbständig Er1l1erbstätigen in der gewerblichen 

vlirtschaft eine zusa~üenfassende Darstellung in einem ein­

heitlichen Gesetz gefundeno Hiebei \'lUrde aber'das materielle 

Recht in seinen Grundzügen in \'lesentlichen unverändert über­

norrunen. Es wurde aus der Zeit der Neisterkranl~enversicherung 

die Abgrenzung des Versichertenltreises und seine Er\'leiterung 

durch Fassung entsprechender "Pflichtbeschlüsse u der Fach­

gruppen und Innungen ebenso beibehalten, \,lie die äußere 

Organisation der Kranlcenversicherung,die 'durch den J3estand 

von acht Selbständigenl~anlcenl:assen, zusallüengefaßt im Ver­

band der Gevlerblichen Selbständigen.1{ra.n.1cenkassen, eelcenn­

zeichnet ist. 

Infolge derungUnstigen Altersstruktur der Versicherten 

und des andauernden Rückganges der Zahl der er\'1erbstätigen 

Versicherten mußten bereits durch die 2.lTovelle zum GSKVG., 

BGBl"Hr.102/1969, gesetzliche I:Iaßnahmen zur Sicherung der 

finanziellen Lage der Selbst~~digenlcraru{enkassen getroffen 
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'·Ierden. Nunmehr hat sich die finanzielle Si tua'tion in 

der Ge\'lerblichen Selbst·ändigen-Kran..1{enversicherung neuer­

lich so verscluechtert, daß einige Kassen - zum Teil 

bereits im Jahre 1971 - in einen finanziellen Engpaß ge- . 

raten sind. Es bedarf daher neuerlich des Eingreifens des 

Gesetzgebers. Daneben wird aber auch das Problem der 

GSPVG.-Pensionisten, die derzeit nur in einem unzureichen­

den Haße Krankenversicherungsschu.tz genießen und zum Teil 

auf die private Kranlcenversicherung ange\"1iesen sind 1 immer 

dringlicher. 

Diese :rr otvJendi~kei t legislativer Haßnahmen hat die 

Interessenvertretung der ge\'lerblichen vlirtschaft bevlOgen, 

den ganzen Problemkreis der Selbständigenlcranlrenversiche­

rung neu zu überdenken, ''lobei insbesondere auch die durch 

die organisatorische Aufsplitterung der Kassen hervorgerufene 

ungünstige Riskenverteilung und damit Finanzsch\'/äche einzel­

ner Kassen Anlaß bot, die Nöglichkeit einer strafferen 

Organisation der Krankenversicherung zu untersuchen •. ' 

Als Ergebnis dieser Bestrebungen hat die Bundeskarnner 

der ge\'lerblichen l'lirtschaft einen als ilGe\'lerbliches Sozial-

versicherungs-lTeuregelungsgesetz" bezeic'b..neten Gesetzent-

\'lurf ausgearbeitet, der aus einer Ir ovelle zum GSKVG .. , einer 

Novelle zum GSPVG. und einem Abschnitt über die Schaffung 

eines gemeinsamen Versicherungsträgers für die Kral~cen- und 

Pensionsversicherung der selbstä..Yldigen Gevlerbetreibenden 

besteht. Der EntvJUrf strebthiebei ein.e etappem'leise 
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Zusannenlegung der derzeitigen Versicherungsträger an, 

\'lobei ab 1. Jä..'Ylner 1973 der Beitragseinzug für die Selb­

ständigenkranke:nJ.:assen yon der Pensionsversicherungsanstalt 

der gG\'/erblichen 1'lirtschaft clurchgefühI't werden soll, 

\'J2Jlrend ab 1 § Jänner 1974 alle derzeitigen SeI bständigen­

KrruL~e~~asscn und die Pensionsversicherungsanstalt 

der ge''lcrblichen \1irtschaft in die neue "sozial­

versicherungsanstalt der gev1erblichen Uirtschaft übergefül1..rt 

'\'lerden solle $ 

Der vorliegende Gesetzesantrag stützt sich hin­

sichtlich der materiell rechtlichen .ÄnderullgeY'.I. auf die 

Vorschläge der Bundeskammer der gevlerblichen llirtschaft, . 

geht aber hinsichtlich der legistischen Gestaltung einen 

anderen Weg. 

Statt einer verhältnismäßig umfangreichen Novellierung 

des GSKVG. stellt sich der EntvJUrf als ein neues GSKVG. 1971 

dar, das bereits in die Form gebracht wurde, \'lie es ab 

1974 nach Errichtung der "Sozialversicherungsanstalt der. 

ge\'lerblichen llirtschaft" not\'Jendig sein \'Iird. Die für 

die Übergangszeit bis 1974 erforderlichen Vorschriften 

Sind am Schluß dieses Gesetzes zusai:rmengefaßt und ''Jerden 

mi t dem 1'lirlcsamvJerden der neuen Organisationsform außer 

Kraft treten. 

Als n'otvJendige Ergänzung stellt sich die ebenfalls 

als Initiativantrag vorliegende Novelle zum GSPVG. dar, 

die unter Berücksichtigung des vorgesehenen Etappenplanes 
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die.entsprechenden Änderungen des GSPVG. enthält. 

Die vorliegende Heuregelung der Gewerblichen 

Selbständigen-Krankenversicherung sieht folgende 

wesentliche Änderungen gegenüber der bisherigen 

Rechtslage vor: 

1.) Bei den für die Ausdehnung der Pflichtversicherung 

weiterhin erforderlichen Abstimmungen der jeweiligen 

Fachgruppen sollen auch die Pensionsbezieher, die früher 

diesen Fachgruppen angehört haben, stimmber~chtigt seino 

2.) Alle ]'achgruppen, deren Mi tglieder noch nicht 

der Pflichtversicherung unterliegen, werden von 

Gesetzes wegen verpflichtet, neuerlich eine Abstimmung 

durchzuführen. 

3.) Die Kinder des Versicherten werden aus dem Kreis 

der Angehörigen,für die zur Erreichung des Versicherungs­

schutzes eine freiwillige Familienversicherung abzu­

schließen ist, herausgenommen. Für sie besteht ein 

unmittelbarer Leistungsanspruch des versicherten Vaters. 
. . 

Ebenso wird auch für die Ehegattin. eines pflichtver-

sicherten Pensionisten eine beitragsfreie Anspruchs­

berechtigung eingeräumt. 

4.) Die Ermittlung der Beitragsgrundlage wird 

zur Erleichterung des Beitragseinzuges durch die 

Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 

an die Bestimmungen des GSPVG. angepaßt. 

5.) Die Höchstbeitragsgrundlage wird von derzeit 

fO.OOO Sauf 72.000 S jährlich, die Mindestbeitragsgrundlage 

von derzeit 12.000·S auf 15. ("1I"V" Sjährlich erhöht. 
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6.) Die Höhe des Grundbeitrages·darf höchstens 

?,5 v.lL (derzei t 6 v. H.) der jeweiligen Beitragsgrundlage 

betragen. 

7.) Bezüglich der B8iträge zur Krankenversicherung 

der Pensionisten ist eine etappenweise Heranführung 

an die auch im Bereich des ASVG. und des B-PVG. 

geltende Regelung vorgesehen. Der aus Mitteln der 

Pensionsversicherung zu leistende Beitrag soll ab 
'-5~ __ 

1. Jänner 1972 9,75 v.H. des Pensionsaufwandes betragen. 

Vom Pensionisten soll ein Betrag einbehalten werden, 

der ab 1. Jänner 1972 5 v.H., ab 1. Jänner 1973 4 v.H. 

und ab 1. Jänner 1974 3 v.H. der Pension (Pensions­

sonderzahlung)einschließlich der Ausgleichszulagen beträgt. 

Für die Zeit vom 1. Juli 1971 bis 31. Dezember 1971 

wird die bisherige ·Regelung unverändert beibehalten. 

8.) Der Beitragseinzug für die Selbständigen-

. Kranlrenversicherung soll ab 1. Jänner 1913 von der 

Pensionsversicherungsanstal t der gewerblichen \'lirtschaft 

übernommen werden. 

9.) Ab 1. Jänner 1974 sollen alle bestehenden 

Selbständigen-Krankenkassen und die Pensionsver-
d. • • • 

sicherungsanstalt der gewerblichen \'lirtschaft zur 

"Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen vlirtschaft lt 

als Versicherungsträger für die Kranken- und Pensions­

versicherung zusammengelegt werden. DiGse Konzentration 

entspricht ei!wmUunsch der durch ihre gesetzlichen In-:­

teressenve~tretungen repräsentierten Versicherten, die 

----------~--~----------------~--,~ 
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schon "legen der Beitragsmehrbelastungen jede sich 

bietende.Rationalisierungsmöglic~~eit ausgeschöpft 

wissen 'lrlollen. Die vorgesehene Reorganisation läßt 

keine Schlüsse auf die Organisationsformen'in anderen 

Z\'leigen der Sozialversicherung zu, \-10 es gleichf~=-:~ .... ----. 

auf die Bedürfnisse und \;Tünsche der Versicherten an-

kommen müßte. Der Verband der ge'\verblichen Selb-

, ständigenkrankenkassen "lird aufgelöst. In allen 

Bundesländern werden Landesstellenausschüsse 
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als Selbstverwaltungskörper der Versicherungsanstalt 

errichtet. 

Über diese "vesentlichen Änderungen hinaus wird 

zum Gesetzentwurf, soweit er weitere Änderungen bringt, 

noch folgendes bemerkt: 

Zu den §§ 1 bis 12: 

Der gegem'lertige Umfang der Pflichtversicherung 

ergibt sich aus der auf Grund des §2 Abs.3 ange­

schlossenenAnlage 1,in der alle bisher gefaßten Pflicht­

beschlüsse , und zwar sowohl die vor dem Vlirksamkei ts­

beginn des GSKVG., BGBI.Nr. 167/1966, als auch die 

auf Grund des § 3 dieses Gesetzes zustande gekommenen 

und bisher in den Verordnungen des Bundesministers für 

soziale Verwaltung vom 11. September 1967, BGBl.Nr.320 bis 

327 verlautbarten Pflichtbeschlüsse zusammengefaßt sind. 

In Anpassung an das GSPVG. wird die Pflichtversicherung 

im §2 Abs.5 auch auf die mit der Ausübung bestimmter 

G.ewerbeberechtigungen verbundenen Nebenerwerbstätigkeiten, 

wie Zei tungs-, 1-1arken- und Fahrscheinverschleiß usw. 

ausgedehnt,um die Abgrenzung des Versichertenkreises 

in der Pension~versicherung und Krankenversicherung 

möglichst einheitlich zu gestalten. 

In t der Neufassung der Ausnahmebestimmung im § 4 

wird einerseits der bisher in der Pensionsversicherung 

bestehende Ausnahmegrund für Personen, die das Ge\verbe 

ruhend gemeldet haben, in der Krakenversicherung eingeführt, 

andererseits der bisherige Ausnahmegrund für Personen, 

. ' 
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die den Gewerbebetrieb als Deszendentenbetrieb fort­

führen auf Fälle, in denen gleichzeitig ein Witwen­

fortbetrieb vorliegt, eingeschränkt. Diesen Regelungen 

liegt zunächst der Gedanke zugrunde, die Ausnahmegründe. 

in der Krankenversicherung mit jenen in der Pensions­

versicherung zu k~ordinieren. Durch die Bestimmungs 

daß Personen,die das Ruhen des Gewerbebetriebes an­

gemeldet haben, von der Krankenversicherung ausgenommen 

sind, sollen im übrigen Härtefälle, mit denen sich die 

Kassen in der Vergangenheit immer wieder zu beschäftigen 

hatten, beseitigt werden. Eine völlige Streichung des 

bisherigen Ausnahmegrundes für Deszendenten, wie sie 

in der Pensknsversicherung Platz greift, erscheint jedoch 

in der Krankenversicherung nicht angezeigt, weil auch' 

solche Deszendenten eines Krankenversicherungsschutzes 

bedürfen. Lediglich für Deszendenten, die gemeinsam 

mit der Mutter einen Witwen- Deszendentenfortbetrieb 

führen, soll in der Krankenversicherung weiterhin ein 

Ausnahmegrund bestehen. 

Die Ergänzung im § 5 Abs.1 Z.1 erscheint im Hinblick 

darauf, daß die Unterbringung in einer Sonderheilanstalt, 

in einem Genesungs-,Erholungs- oder Kurheim als Voraus­

setzung gegenüber der Anstaltspflege für das Ruhen 

der Versicherung als gleichwertig anzusehen ist, notwendig. 

Die Änderungen im § 6 Abs.6 und 7 hängen mit der. 

angestrebten beitragsrechtlichen Anpassung an die Be­

stimmungen des ASVG. hinsichtlich der Krankenversicherung 
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der Pensionisten zusammen o An Stelle der bisher vor­

gesehenen Aufrechterhaltung der Pflichtversicherung 

auf Grund der Erwerbstätigkeit sollen nunmehr, so wie 

im ASVGo, die Rechtskonstruktion der "vorläufigen 

Krankenversicherung iR treteno Eine Bescheinigung über 

diese "vorläufige Krankenversicherung il wird jedoch 

nicht auf Antrags sondern von Amts=wegen vom Träger 

der Pensionsversicherung auszustellen seine Die 

livorläufige Krankenversicherung" soll - wie im ASVG. 

nur dann Platz greifen s wenn keine anderwe.itige 

gesetzliche Pflichtversicherung besteht~ und endet v 

wenn eine Pension nicht zuerkannt wird 9 mit dem Tag 

der Zustellung des abweisenden Pensionsbescheides. 

__ !M_"' __ ~ 

Im § 7 AbSo2 wird 9 um die Fälle von Fristversäumnis 

möglichst auszuschließen 9 die Antragsfrist zur Vleiter­

versicherung in ~lehnung an die entsprechende Regelung 

i.m ASVG. von drei auf sechs vlochen verlängert. 

Die Bestimmungen des § 10 über die Familienver­

sicherung erfahren insoferne eine Änderung, als für die 

Kinder d.es Versicherten eine beitragsfreie Anspruchs­

berechtigung aUs der elterlichen Versicherung geschaffen 

wird, und damit die rTotwendigkei t entfällt, für die Kinder 

eine beitragspflichtige Familienversicherung abzuschließen. 

Eine ähnliche Regelung gilt für die Ehegatten von 

Pensionisten ab 10 Jänner 1972 9 so daß auch für diesen 

Personenkreis ab 10 Jänner 1972 der Absohluß einer Familien-
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versicherung nicht mehr erforderlich ist. Die pflicht­

versicherten Pensionisten werden daher in der Auf­

zähl~~g der zum Abschluß einer Familienversicherung für 

die Ehegattin Berechtigten (§ 10 Abs.1) nicht mehr 

genannt. Da der beitragsfreie Versicherungsschutz für 

die Ehegatten von Pensionisten aber erst ab 1. Järuler 1972 

wirksam werden soll, wird durch eine Übergangs'bestimmu!lg 

für die Zeit vom 10 Juli bis 31. Dezember 1971 der, 

Abschluß einer Familienversicherung für die Ehegattin 

auqh für Pensionisten ermöglicht. 

Die Neutextierung des § 12 ergibt sich in Anlehnung 

an die Bestimmungen des § 6a GSPVGo, um eine Überein­

stimmung hinsichtlich der Formalversicherungsbestimmungen 

zu erreichen. 

Diese Bestimmung über den neuen Versicherungsträger 

wird erst am 1. Jänner 197~· in Kraft treten. Die bisherige 

Organisation der Selbständigen-Kra~kenkassen ein­

schließlich des Verbandes der Gewerblichen Selbständigen­

krankenkassen wird bis zu diesem Zeitpunkt durch die 

Übergangsbestimmungen des Abschnittes Ir des Vierten 

Teiles aufrecht erhalten. 

Zu den §~ 14 bis 16: 

Die Neuerung bei den Meldebestimmungen gegenüber der 

bisherigen Rechtslage besteht in der Erstreckung der 

Meldefrist auf zwei Wochen gegenüber bisher einer Wochee 

• 
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Zu den §§ 17 bis 30~ 

Im Zusammenhang mit der Übernahme des Beitrags­

einzuges für die. Selbständigenkrankenkassen durch 

die Pensionsversicherungsanstaltder gevterblichen 

\'lirtschaft ab 10 Jänner 1973 we~den die bei trags­

rechtlichen Bestimmungen an die entsprechenden 

Regelungen des GSPVG. angepaßt 1 um die Pensionsver­

sicherungsanstalt in die Lage zu vers~tzen~ den Beitrags­

einzug möglichst kostensparend vornehmen zu können. 

Dies bezieht sich SO'l/Johl auf die .Angleichung hin­

sichtlich der Beitragsgrundlagenermittlung als auch 

auf die Regelung des Einkommensnachweises und die 

Einführung der Verzugszinsenregelungo Hinsichtlich der 

Festsetzung der Beitragsgrundlage .für Weiterversicherte 

v.rurde auf die entsprechende Regelung des § 76·ASVG. 

zurückgegriffen. Im Hinblick auf die finanzielle 

Si.tuation der Selbständigen=Krankenversicherung war 

die Erschließung zusätzlicher Einnahmen erforderlich~ 

die durch die Erhöhung der Hindest ... , und Höchstbei­

tragsgrundlage sowie des höchstzulässigenBeitrags~ 
, , 

satzes bewirkt wird. Die Neuregelung des Beitragsrechtes 

wird erst 'mi.t dem Zeitpunkt der Übernahme des 

Beitragseinzuges durch die Pensionsversicherungsanstalt 

der gewerblichen Wirtschaft; das ist ab 1. Jänner 1973 

'itJirksam. Bis dahin wird für die Ge\'lerblichen Selb-

ständigenkrankenkassen das bisher geltende Beitragsrecht 

unter Berücksichtigung der obenervlähnten Naßnahmen zur 

E'rschließung zusätzlicher Ei r,o~cll:men durch die Über-

, 

.. 
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gangsbestimmungen des 3. Unterabschnittes im Abschnitt 11 

des Vierten Teiles aufrecht erhalten. 

Zu den §§ 31 bis 75: 

Das Leistungsrecht der Krankenversicherung wird 

im wesentlich unverändert aus der bisherigen Regelung 

des GSKVG. übernommen. Neu ist, wie bereits erwähnt, 

die Einführung des beitragsfreien Versicherungsschutzes 

für die Kinder sowie für die Ehegatten von Pensions- ' 

beziehern, der Entfall der Wartezeiten in der Selbst­

v~d Familienversicherung sowie der·Entfall des Ruhens 

der Leistungsansprüche bei Auslandsaufenthalt für den 

Fall des Bestehens eines Beitragsrückstandes. 

Zu den §§ 7 6 bis 100: 

Die Regelung der Beziehungen des Versicherungs­

trägers zu anderen Versicherungsträgern, zu den Für­

sorge trägern und den Vertragspartnern sowie die Regelung 

des Verfahrensrechtes enthalten keine bemerkenswerten 

Änderungen. 

Zu den §§ 101 bis 180: 

In gleicher Weise, wie dies nach den Inkraft-

treten des GSKVG. im Jahre 1966 der Fall war, werden 

die Fachgruppen bzw. Fachvertretungen der Sektionen 

Gewerbe, Handel, Verkehr und Fremdenverkehr,in deren 

Bereich noch keine Pflichtversicherung besteht, eine 

Abstimmung über die Einführung der Pflichtversicherung 

durchzuführen haben, bei der - so wie im Dauerrecht -

auch die Bezieher von P0nsionen aus diesen Kammerbereichen 

abstimmungsberechtigt sein werden (§ 101). 

• 
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Die Selbständigenkrankenkassedes Handels hat 

als einzige Kasse von den Satzungs ermächtigungen 

der § 22 Abs.4 ~nd 25 Abs.3 GSKVG. Gebrauch gemacht 

und überdies die im § 148 GSKVG. geregelte Höher­

versicherung weitergeführt. Diese Einrichtungen sollen. 

auch na.ch dem Aufgehen der SEI bständigenkranlrenkasse 

des Handels in der Sozialversicherungsanstalt der 

gewerblichen Wirtschaft von diesem Versicherungsträger 

weitergeführt werden, sofern sie im Zeitpunkt des 

Rechtsüberganges (31. Dezember 1973) noch bestehen 

(§§ 106 und 107). 

Die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 

Wirtschaft wird ab 1. Jänner 1974 ins Leben treten. 

Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt die bisherigen Kassen­

organisation einschließlich des Verbandes der 

Gewerblichen Selbständigenkrankenkassen besteheno 

Die §§ 108 bis 115 und 137 bis 175 übernehmen für 

d.iese Übergangszeit die bisherigen Rechtsgrundlagen 

der Kassen und des Verbandes aus den entsprechenden 

Bestirr~ungen des GSKVG. 

Der Beitragseinzug zur gewerblichen 8elbständigen­

krankenversicherung wird ab 1. Jänner 1973 von der 

Pensionsversicherungsanstal t der ge\'lerblichen vlirtschaft 

durchgeführt werden, wobei diese Versicherungsanstalt 

die ebenfalls ab 1. Jänner 1973 in Kraft tretenden 

Bestimmungen des Dauerrechtes (§§ 17ff.) an'ltlenden wird. 

Für die Zeit bis zum 31. Dezember 1972, in der der Bei~ 
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tragseinzug &> wie bisher von den Kas·ssn vorgenommen 

\vird, \-,ird mit den ÜbergangsJ;>estimmungen der §§ 118 bis 

132 das bisherige Beitragsrecht des GSKVG. unter 

Berücksichtigung der zur Sicherung der finanziellen 

Gebarung der Kassen erforderlichen Maßnahmen (Er-

höhung des Beitragssatzes sowie der Mindest- und 

Höchstbeitragsgrundlage) aufrecht erhalten, desgleichen 

wird die Rechtsgrundlage für die bestehenden Sonder­

regelungen für die Selbständigenkrankenkasse des Handels 

mit den Übergangsbestimmungen der §§ 133 und 134 aus 

dem GSKVG. übernommen. 

Hinsichtlich der Beiträge zur Krankenversicherung 

der Pensionisten wird bis zum 31. Dezember 1971 auf 

Grund der Übergangsbestimmung des § 135 keine Änderung 

eintreten. Die zur Sicherung der finanziellen Gebarung 

der Kassen vorgesehenen Haßnarilllen werden sich nicht 

für Pensionisten auswirken. Ab dem Jahre 1972 beginnt 

die stufen\',eise Entwicklung der Beitragsregelung zu 

dem auch in der Krankenversicherung der Pensionisten 

nach dem ASVG. angestrebten Ziel. Der Beitrag der 

Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 

zur Krankenversicherung der Pensionisten wird 9,75 v~Ho 

des Pensionsaufwandes betragen, wobei diese Anstalt 

im Jahre 1972 5 v.H. von jeder Pension einbehält 

(§ 136). Ab dem Jahr 1973 gilt die Regelung des Dauer­

rechtes (§ 20 Abs.5 und 6) die bei gleichbleibender 
. I 

Höhe des von der Pensi~nsversicherungsanstalt der 

• 
.. ~ 
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gewerblichen Vlirtschaft bz"",. der Sozial versicherungs­

a.l1stalt der gewerblichen Wirtschaft· zu entrichtenden 

Beitrages eine Herabsetzung des von der Pension 

vorzu~ehmenden Einbehaltes au~ 4 v.H. der Pension im 

Jahre 1973 und auf 3 v.H. der Pension ab dem Jahre 1974 

vorsieht. Neu ist, daß auch die Ausgleichszulage 

in den Pensionsbetrag, von den der Einbehalt vor-

zunehmen ist, einbezogen wird. __ ._il4liiii>_2W* _____ ~ 

Die Pensionsversicherungsaristalt der gewerblichen 

Wirtschaft wird, wie bereits erwähnt, ab 1. Jänner 1975 

den Beitragseinzug für die ge'verbliche Selbstän~igen­

krankenversicherung durchführeno Sie erhält ab diesem 

Zeitpunkt daher auch die Zuständigkeit zur Behandlung 

aller Verwaltu~gssachen, welche die Pflichtversicherung 

und die freiwillige Versicherung betreffen (§ 176)j 

lediglich die Feststellung der gesundheitlichen Eignung, 

die Voraussetzun~ für den Abschluß freiwilliger Ver­

sicherungen ist, wird weiterhin von den Kassen vor­

genommen werden. 

Um die Überführung der Kassen, des Verbandes, 

und der Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen 

\'lirtschaft in: die Sozialversicherungsanstal t der 

gewerblichen Wirtschaft möglichst reibungslos zu gewähr­

leisten, erscheint es notwendig, schon von jetzt an 

bis zum Tätigwerden der Sozialversicherungsanstalt 

der gewerblichen Wirtschaft die Geschäftsführung 

der genannten Versicherungsträger in allen gebarungs- oder 

vermögenswirksamen Angelegenhp.:L ten auf das zu erreichende 
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Ziel auszurichten. Die auf diesem Gebiet wünschens­

werte Koordination soll durch einen paritätischen 

Ausschuß herbeigeführt werden, der aus Versicherungs­

vertretern der Kassen, des Verbandes und der Pensions­

versicherungsanstalt der gewerblichen \Yirts,"!haft be~ 

steht und bei der Bundeskammer der gewe~blii.;hen 

\'lirtschaft errichtet wird. Sämtliche gebarungs·~ odel~o 

vermögenswirksame Beschlüsse der Verwal tungskörpe:r" 

der Kassen, des Verbandes und der Pensionsversicherungs­

anstal t der gewerblichen Wirtschaft bedürfen zu ihrer 

vlirksamkei t der Zustimmung dieses Ausschusses (§ 178) 0 

Um die vorgesehenen J'laßnahmen zur Sicherung der 

finanziellen Gebarung der Kassen möglichst rasch 

wirksam werden zu lassen, werden im § 179 die dies­

bezüglich erforderlichen Satzungsänderungen von Gesetzes 

wegen mit Vlirksamkeit ab 1. Juli 1971 vorweggenommen~ 

Dem steht "jedoch nicht entgegen, daß eine Kasse, die 

dieser }~ßnahmen .nicht in vollen ~mfang bedarf, rück­

wirkend die Änderungen in ihrer Satzung auf das für 

sie erforderliche Ausmaß zurückführen kann. 

f· 

.~ 
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Finanzie lle Er E\u terunGc::a 

Nach den vorläufigen Lrfolgsrechnungen hatten die acht 

Gewerblichen Selbständigenkrankenkassen ir.1 Jahre 1970 nachstehende 

Gebarungsergebnisse: 

~ebarung im Jahre 197~ 

Einnahmen Ausgaben Gebarungs-
erfolg 

Nillionen Schilling 

GSKK Wien 105,6 11Q,3 4,7 

ffiCK Frc~denverkchr 40,7 41,6 0,9 

SKK Handel 50,3 58,2 7,9 
GSKK N.Ö. und Bgld. 130 13 129,8 + 0,5 

GSKK o.ö .. 77,7 81,5 - 3,8 

GSKK Steiermark 54,0 58,7 4,7 

GSK1( Kärnten 40,9 43.3 2,4 

GSKK Salzburg 40,2 41,9 1,7 

zusammen 539,7 565,3 - 25,6 

Unter analoger An~endunG der Bestimmungen des § 447 b Abs.6 

ASVG. wurden flir jede Kasse die am 31.Dezer:lber 1970 vorhandenen 

liquiden Hitt~l errechnet. Die folsende Ubersicht gibt hierUber 

AusktUlft. 
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• LiQuide I,;i ttel ar.'l 31. DezeDb~r 1970 

'~ 

absolut Vielfache eines 
Monn.tsaufwandes 1970 

GSKK VJien 22,2 Hio.S 2,4 

SKK Fremdenverkehr 5,8 11 " 1,7 

SYJC Handel 2,1 11 " - 0,4 

GS}::K N.Ö. und Bgld. 45,9 '11 Ii 4,2 

GSKK o.Ö. 9,6 " 11 1~4 

GSYl: Steiermark 6,8 " 11 l/} 

GSKK Kärnten 5,0 11 11 Iv4 
GSKK Salzburg 6,1 If 11 lD 8 

zusammen 99~3 Eio.S 2,1 

Ende 1970 rlar die SKK Handel illiquid, die GSlm fUr N.Ö. ü.Bgld. 

hatte eine zufriedenstellende Liquiditätsreserve, die übrigen Kassen 

eine mehr oder minder ausreichende. 

Bei unge2J1derter Rechtslage erwarten die Kassen für das Jahr 

1971 auf Grund ihrer Voranschläge nachstehende Gebarung: 

~ebarun~ im Jahre 1971 . 

Einnahmen Ausgaben Gebarungs-
erfolg 

°Hillionen Schilling 

GSKK 'i"iien 104,8 120,3 15,5 . 

SKK Fremdenverkehr 42,8 45,7 2,9 

SKK Handel 53,5 59,7 6,2 

GSKK N.Ö. und Bg1d. 137,0 149,5 12,5 

GSIJ< o.Ö. 80,5 88,4 7,9 
GBI\K Steiermark 54,9 64,2 9,3 

GSI<K Kärnten 41,4 46,9 5,5 
GSKK Salzburg 41,2 lr6 i 5 5,3 

zusammen 556,1 621,2 65,1 
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Aus den beiden vorstehenden Ubersichten muss der Schluss 

gezogen \':erdeh, dass lediglich die GSKK für N.Ö. u.Bgld. den für 

1971 erwarteten Gebarungsabgang decken könnte. Die .5KK Handel käme 

i.rl eine schwere Finanzkrise , \'lährend bei denübrisen Kassen sicher 

finanzielle Engpässe auftreten werden. 

Auf Grund der geltenden Rechtslage weitergefiilirteVoraus­

berechnunGen haben ergeben, dass die Gebarung aller acht Kassen 
.P'#"4_..__... 

zusar.unen im Jahre 1972 mit etwa 100 Hio.S und im Jahre 1973 mit 

etwa 150 llio.S passiv sein wird. Diese finanzielle Situation macht 

es notm;:ndig, so schnell als möglich Sanierungsmassnal).men vorzuseb.en. 

Die auf Grund des vorliegenden Gesetzantrages für die Zeit 

1971 bis 1973 zu er\':arten~le Gebarung aller acht Kassen zusammen 

ist in Tabelle 1 darges tell t. Eine "'.'eiterrechnung der GebarlillC; lib:;r 

die0en Zeitpunkt hinaus erscheint v:enig sinnvoll,da nicht abzusehen 

ist, wie die im Antrag vorgeseb.enen Abstir.uJungen ausgehen vIerden. 

Für die Ausgaben "wurde die Entwicklung der secb.ziger Jahre 

unter Bedachtnahme auf die künftige Zahl der Yer::dcherten und 

Anspruchsberechtisten weiter extrapoliert. Sie enthalten trotzdem 

einen gerl2ssen Unsicherheitsfaktor, \'ieil die ki.inftise EntwicklunG der 

Kosten der Anstaltspflege derzeit nicht absehbar ist. Die derzeitige 

Zahl der pflichtversicherten Erwerbstätigen rrurde bis zum Jahre 1973 

weiterentwickelt. Die Zahl der pf1ichtversicb.erten Pensionisten 

musste im Hinblick auf § 2 Abs.l Z.3 des Enh'mrfes schon ab dem 

,Jahre 1972 erhöht v/erden. Eine entgegengesetzte Ent""ick1ung musste 

bei der Zahl der Familienversicherten ab 1.Juli 1971 in Rechnung 
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·1. Tabelle 2 

.1. Tabelle 3 

4 

gestellt werdeno Eine Ub'~rsicht über die personellen Annahmen 

enthält Tabelle 2. über die erwartete Zusammensetzung der Beiträge 

für Versichert'e gibt Tabelle 3 Aufschluss .. 

Für den Zeitraum 1971 bis 1973 werden nachstehende Gebarun:s-

erfolge erwartet: 

Gebarunp;serfolg 

1971 
1972 

1973 

+ 

+ 

absolut 

9 Hio.S 

23 
11 

1/ 

" 

1\ 

11 

in ~5 der 
Gesamteinnc:hmen 

+ 

+ 

1~4 56 
3,0 iI 

1,4 11 

Die für alle acht Kassen zusa;.'T.len für die Jahre 1971 und. 1972 

'erwarteten GebarunGsüb~rschüsse <32 Eio.S) müssten hinreichen, UD 

den Gebarunesabgang 1973 decken zu können. Ausserdem müsste es 

möglich sein, unterschiedliche Entwicklungen in der Gebarung bei 

einzelnen Kassen im R~~men .der Riskengemeinschaft aller Kassen 

auszugleichen. 

Neben den versicherten Aktiven wird durch die vorgesel}l~ne 

Neure~el1~ der Aufbringuns der Nittel in der Krankenversicheruns 

der Pensionisten ab dem Jahre 1972 die Pensionsversicherung der 

gewerblichen ':Jirtschaft und damit auch der Bund belastet, wie nach-

stehende übersichten zeigen. 

• 
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'\ufi"/2.nd der PC!13ionsve~.:3icherun,r2; 

Beitro.g zur Krankenversicherung d .. Pensionisten 
r'lehr-

nach dem ilitrrurf nach der au fr land 
brutto Einbehalt netto derzeitigen 

Rechtslage 

l1illionen Schilling 

1972 141 88 53 21 32 

1973 160 79 81 24 57 

Hehr;>uf;'iCl.nd des Bundes 

für die Neuregelung des 
Beitrages zur Krankenversicherung der Pensionisten 

Bundes:'" Überweisungl 
beitrag Ge\"l,:;rbesteuer zusa:r:men 

J.1illionen Schilling 

1972 8,3 24~2 32,5 

1973 16,5 41,4 57 9 9 

Abschliessend \'lird noch eine kurze L'bersicht gegeben, .rie sich 

die lnderungen im Beitragsrecht individuell für jeden Versicherten 

auswirken. Der Grundbeitrag für die pflichtversicherten Er\7erbstätigen 

erhöht sich in den Beitragsgruppen 3 bis 17 (mon3tliche Bemessungs-

grundlage Von 1.375 S bis 4.875 S) um ein Viertel. Im selben Ausmass 

erhöht sich der Beitrag ftir die 3hegattin, wenn für sie eine Familien-

versicherung abgeschlossen iste Nach dem vorliegenden Entvrurf ent-

76/A XII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 185 von 190

www.parlament.gv.at



-6-

fallen ab 1.7.1971 die Beitrüge für Kinder. Dies fUhrt dazu, dass 

sich bei einer derzeit bestehenden Familienversicherung iUr die 

Ehegattin und 2 Kinder nach der Neuregelung der gesamte Beitrag 

um mehr als 6% ermässigt. Sind derzeit die Ehegattin und 3 oder 

mehr Kinder ve!'siehert, dann ermässigt sich ab 1.7.1971 der Gesamt­

beitrag noch stärker. 

Im Hinblick auf die ständig steigenden Kosten erscheint es 
...... _-_ .. ,,---

notvlendig, sowohl die Hindest- und die Höchstbeitr::gsgrundlage 

als auch die Beitragsgrundlage fiir "Anfcnger" (§§ 18 Abs.5 bzw. 

119 Abs.G) anzuheben. Damit erhöht sich der zum Teil schon ab 

Jänner 1965 ge'l tende kleinste Grundb3itrag von 60 Sauf 94 S monat-

lieh. Der GrlUldbei trag für "Anfclnger ll erhöht sich von derzeit 83 S 

ab 1.7.1971 auf 122 S und ab 1.1.1973 auf 131 S monatlich. Der 

höchste Grundbeitrag steigt von 300 Sauf 450 S monatlich. 

Die Beiträge' der Pensionisten werden im 2.Halbjahr 1971 nicht 

geändert, sodass beispielsvleise der Hindestbeitrag beträgt 

für einen Alleinstehenden •••••• 60 S mtl., , 

fUr ein Zhep::;.ar .0 •••• 0 ••••••• · ••• 
/I' 11 

für ein Ehepaar mit 1 Kind .1.05 li If • 

Für die Zeit ab 1972 können diese Hindestbeitre.ge am ehesten mit 

den nach den §§ 20 Abs.6 bzw. 136 Abs.2 einzubehaltenden Betr~gen 

im Falle des Bezuges einer Ausgleichszulage verglichen werden. 

Unter Zugrundelegung der im Gutachten 1972 des Beirates für die 

Renten- und Pensionsanpassun~ ahgeno~~enen l\n~assunssfaktoren 
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(1,074 für 1972 und 1,080 für 1973) ergäben sich für Ausg1eichs-

zulagenempfänger fo1sende Einbehalte für die Krankenversicherung: 

1972 1973 

Alleinstehender 85,00 5 70,905 

Ehepaar 113.90 n 98,30 11 

Ehepaar mit 1 Kind 122,80 " 105,90 n - .-------. 

76/A XII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 187 von 190

www.parlament.gv.at



Tabelle 1 

Gebarung der Krankenversicherung nach dem GSKVG. 1971 

1971 1972 1973 

Millionen Schilling 
... ~ 

Aus gab ~~: 

Leistu~gsaufwand ,566 682 ·7,51 

Übrige Ausgaben ,54 57 60 

Gesamtausgaben 620 739 811 

::. 
Ein n ah m e n: 

Beitrüge für Versicherte 584 711 7L~4, 

RezeptgebÜhren und Kostenanteile 35 ,41 45 

Ubrige Einnahmen 10 10 11 

Ge samte innb.hmen 629 762 800 

Gebo.rungserfo1ß + 9 + 23 - 11 

f', ' .. 
, , r 

f' 
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·Tabelle 2 

Versicherte im Jahresdurchschnitt 

in der Krankenversicherunf,) nach dem GSKVG. 1971 

Weiter- Familien- Familien-
(Selbst)- versicherte versicherte Jahr Versicherte Pflichtvers. 

________________________________________________________________ v~e~r.sicherte bis 31.6.1971 ab 1.7.1971 insgesamt Erwerbstätige 
Pflichtvers. 
Pensionisten 

1971 288 .. 500 133.000 46.000 13.000 126.000 67.000 

1972 265.000 132.000 70.000 8.000 55.000 

1973 26.5.500 131 .. 000 71.500 8.000 55.000 

• .. 
I 

.1 B 
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Tabelle 3 

Krankenve~Gicherune nach dem GSKVG. 1971 

Beiträge für Versicherte 

$unme Pflichtvers. Fami1ien- Fami1ien- Weiter- Pflichtvers .. Beitrag der übrige Jahr der versicherte verGicherte (Se1bst)- PVA. d e gewerbl. 
~ 

Beitrlie;e Er,lerbs tä tige bis 31.6 .. 1971 ab 1.7 .. 1971 versicherte Pensionisten i'lirtschaft BeitrEge 
.-

Hil1ionen Schilline 

1~71 584 373 53 43 24 57 18 16 

1972 711 446 89 18 141 17 

1973 744 455 92 19 160 18 

f- ,. 

~/ 

76/A
 X

II. G
P - Initiativantrag  (gescanntes O

riginal)
190 von 190

w
w

w
.parlam

ent.gv.at




